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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift „Nußbergstr aße – Stadtpark“,   AW 101 
Stadtgebiet im Block Husarenstraße – Herzogin-Elisabeth-Straße – Nußbergstraße – 
Karl-Marx-Straße 
 
Satzungsbeschluss 
 
 
„1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 

BauGB eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend den Vorschlägen der Verwal-
tung gemäß Anlagen 8 und 9 zu behandeln. 

 
2. Der Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschriften „Nußbergstraße – Stadtpark“, AW 101, 

wird in der während der Sitzung ausgehängten Form als Satzung beschlossen. 
 
3. Die zugehörige Begründung mit Umweltbericht wird beschlossen.“ 
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Ziel des Bebauungsplanverfahrens „Nußbergstraße - Stadtpark“, AW 101, ist es, die Bebauung 
dieses Blockinnenbereiches mit vier Stadtvillen planungsrechtlich zu ermöglichen und die vor-
handene Blockrandstruktur in ihrer heutigen Form zu sichern. Der Gesamtumgriff des Be-
bauungsplanes beträgt ca. 2,76 ha, der Blockinnenbereich hat eine Größe von ca. 0,61 ha. 
 
Der östlichste gründerzeitliche Block zwischen Nußbergstraße und Stadtpark hat im Mittel eine 
Größe von ca. 140 m x 160 m und wurde im Anschluss an die vorhandene Blockrandbebauung 
im nördlichen Bereich von einer Tischlerei genutzt; im südlichen Teil befindet sich eine private 
Stellplatzanlage mit zurzeit ca. 60 genutzten Stellplätzen. Die Anzahl ist rückläufig, da auslau-
fende Pachtverträge nicht erneuert und keine neuen Verträge abgeschlossen werden.  
 
Die Wiederaufbau Immobilien GmbH beabsichtigt, diesen für Braunschweiger Verhältnisse au-
ßergewöhnlich großen Blockinnenbereich einer wohnbaulichen Nutzung zuzuführen.  
Von Seiten des Stadtbezirksrates 120 wurde in der Sitzung am 19. April 2006 Kritik an der Pla-
nung bezüglich der Anzahl der zukünftigen Stellplätze und der Anordnung der Gebäude geäu-
ßert. Der Planungs- und Umweltausschuss hat am 26. April 2006 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes empfohlen, die Vorlage wurde allerdings im Verwaltungsausschuss am 2. Mai 
2006 aufgrund der Bedenken des Stadtbezirksrates zurückgestellt. 
 
Am 7. März 2007 wurde dem Stadtbezirksrat 120 eine überarbeitete Planung vorgestellt. Der 
Stadtbezirksrat sah in dem vorgestellten Konzept eine qualitative Verbesserung des Entwurfes. 
Die Stellplatzbilanz war nach Meinung des Stadtbezirksrates allerdings weiterhin kritisch. Des 
Weiteren empfahl er, ökologische Ansätze in die Planung einfließen zu lassen. Am 10. Juli 2007 
wurde der Aufstellungsbeschluss vom Verwaltungsausschuss gefasst. Die erste Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde im Oktober 
2007 abgeschlossen, am 15. Januar 2008 fand die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 BauGB statt.  
 
In der Sitzung des Stadtbezirksrates 120 – Östliches Ringgebiet am 6. Februar 2008 wurde als 
Reaktion auf kritische Äußerungen bei der Bürgerinformationsveranstaltung eine Reduzierung 
der Villen-Anzahl von fünf auf vier gefordert. Weiterhin sollte untersucht werden, ob alternativ 
die Errichtung eines eingeschossigen Quartiertreffs im Block unter Erhalt der Stellplätze möglich 
ist.  
 
Der Entwurf wurde daraufhin nochmals modifiziert. Die Anzahl der neu entstehenden Wohnun-
gen und der sich daraus ergebende Stellplatzbedarf wurden durch den Verzicht auf ein Gebäu-
de von 35 auf 28 gesenkt. Somit können in der geplanten Tiefgarage noch weiter über den Ei-
genbedarf hinaus Stellplätze realisiert und den Anwohnern in der Umgebung zur Miete oder 
Kauf angeboten werden. 
 
Der Verwaltungsausschuss hat am 1. Juli 2008 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Planung 
der 4 Stadtvillen in der jetzigen Anordnung weiterzuführen. Der Forderung, dass die maximale 
Gebäudehöhe unterhalb der Höhe der Traufkanten der umliegenden Gebäude bleibt und zur 
Bestandbebauung die erforderlichen Grenzabstände für Wohngebiete nach der niedersächsi-
schen Bauordnung eingehalten werden, wurde entsprochen. 
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB erfolgte mit Schreiben vom 23. Dezember 2008.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes „Nußbergstraße – Stadtpark“, AW 101 hat in der Zeit vom 
26. Mai bis zum 26. Juni 2009 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Im Zuge der 
Beteiligung der Öffentlichkeit sind Stellungnahmen eingegangen. 
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Diese Stellungnahmen wurden geprüft und das Ergebnis anschließend mit dem Projektentwick-
ler bezüglich der Umsetzbarkeit geprüft. Dies hat zu einer Modifizierung der Planung bei der 
Erschließung des Blockinnenbereiches geführt. 
 
Durch Verzicht auf den bisher vorgesehenen öffentlichen Parkplatz zugunsten des Erhalts eines 
Teils der Garagenanlage wurden bei der Umplanung zwei wesentliche Ziele erreicht: 
Unerwünschter Parksuchverkehr im Blockinnenbereich wird vermieden und die intimen Hofsi-
tuationen auf den Nachbargrundstücken in diesem Bereich werden gesichert, da der Abbruch 
der Garagenrückwände, die zu diesen Höfen orientiert sind, entfällt.  
 
Zur Erreichung dieses Zieles war eine Verschiebung der Rampenanlage der Tiefgarage nach 
Norden erforderlich. Dadurch ist hier mit einer Reduzierung der Anzahl der möglichen Stellplät-
ze von vorher 58 auf voraussichtlich 54 zu rechnen. Im Bereich des südöstlichen Garagenhofes 
werden voraussichtlich 11 privat nutzbare Stellplätze statt der zuvor geplanten 14 öffentlichen 
Parkplätze, sowie weitere 4 Stellplätze im südwestlichen Bestand des ehemaligen Garagenho-
fes erhalten. Somit können insgesamt circa 69 Stellplätze erreicht werden. 
 
Außerdem wurden entsprechend der vorgebrachten Anregungen aus der Öffentlichkeit gering-
fügige Modifikationen hinsichtlich der Einfriedungen der Bestandsgebäude vorgenommen. Die 
Begründung wurde entsprechend angepasst, ein Passus zu Dachüberständen wurde entfernt. 
Da der Verzicht auf den Parkplatz die Grundzüge der Planung berührt, wurde der geänderte 
Bebauungsplan gemäß § 4a Abs. 3 BauGB vom 11. bis zum 28. Dezember 2009 erneut öffent-
lich ausgelegt. Während dieser Auslegung gingen keine Stellungnahmen ein. 
 
Der Bezirksrat erhielt die Vorlage zum Satzungsbeschluss bereits am 05. Mai 2010 als Mittei-
lung. Weil sich beim Abschluss des städtebaulichen Vertrages auf Seiten des Investors aber 
noch Abstimmungsbedarf ergeben hatte, wurde die Vorlage dann vorläufig zurückgezogen. Da 
nunmehr der städtebauliche Vertrag abgestimmt ist, kann jetzt der Satzungsbeschluss für den 
Bebauungsplan AW 101 erfolgen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen 8 und 9 aufgeführten Stellungnahmen entspre-
chend den Vorschlägen der Verwaltung zu behandeln und den Bebauungsplan mit Gestal-
tungsvorschrift „Nußbergstraße - Stadtpark“, AW 101, als Satzung sowie die zugehörige Be-
gründung mit Umweltbericht zu beschließen. 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2: Entwurf des Bebauungsplanes 
Anlage 3: Planzeichenerklärung 
Anlage 4: Entwurf des Nutzungsbeispiels 
Anlage 5: Textliche Festsetzungen 
Anlage 6: Begründung mit Umweltbericht 
Anlage 7: Niederschrift der Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
Anlage 8: Behandlung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
Anlage 9: Behandlung der Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Zwafelink 
 









Anlage 2


Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift
Nußbergstraße - Stadtpark AW 101
Entwurf des Bebauungsplanes
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Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift
Nußbergstraße - Stadtpark AW 101
Planzeichenerklärung
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durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25.
(Nds. GVBl. S. 72), hat der Rat der
schweig diese Satzung - bestehend
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Braunschweig, den


Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister                 


i.V.                            .
Stadtbaurat
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Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift
Nußbergstraße - Stadtpark AW 101
Entwurf des Nutzungsbeispieles
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Anlage 5
Stand: 29. September 2010


Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift 
„Nußbergstraße – Stadtpark“ AW 101
Textliche Festsetzungen und Hinweise


A Städtebau 


gemäß § 1 a und § 9 BauGB 


I Art der baulichen Nutzung 


1. Besonderes Wohngebiet (WB)


1.1 In dem Besonderen Wohngebiet (WB) sind 
Nutzungen nach § 4a Abs. 2 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) nur wie folgt zulässig: 
Nr.1 Wohngebäude, 
Nr.2 Läden, Betriebe des Beherbergungsge-


werbes, Schank- und Speisewirtschaf-
ten,


Nr.3 sonstige Gewerbebetriebe, 
Nr.4 Geschäfts- und Bürogebäude, 
Nr.5 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 


und gesundheitliche Zwecke. 


1.2 In dem Besonderen Wohngebiet (WB) sind 
die Ausnahmen nach § 4a Abs. 3 BauNVO 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 


2. Allgemeines Wohngebiet (WA)


2.1 In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind 
Nutzungen nach § 4 Abs. 2 BauNVO nur wie 
folgt zulässig: 
Nr.1. Wohngebäude, 
Nr.3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 


und gesundheitliche Zwecke. 


2.2 In dem Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind 
die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 


II Maß der baulichen Nutzung, Höhe der 
baulichen Anlagen 


1. Grundflächen


 Bei der Ermittlung der Grundflächen im All-
gemeinen Wohngebiet (WA) sind die Tiefga-
rage und deren Zufahrt nicht mitzurechnen. 


2. Höhe der baulichen Anlagen


2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) darf die 
Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens 


des Erdgeschosses (OKFF EG) höchstens 
77,5 m über NN betragen. 


2.2 Die festgesetzte Gebäudehöhe darf durch 
notwendige technische Aufbauten, Schorn-
steine und Solaranlagen um bis zu 1,20 m 
überschritten werden. Solaranlagen müssen 
einen Abstand von mindestens 1,00 m zur 
Dachkante einhalten. 


III Überbaubare Grundstücksfläche 


1. Baulinien


1.1 In dem Besonderen (WB) und dem Allgemei-
nen Wohngebiet (WA) dürfen Teile der Ge-
bäude ausnahmsweise bis zu 1,50 m von den 
Baulinien zurückspringen, wobei die Summe 
der einzelnen Rücksprünge nicht länger als 
die Hälfte der jeweiligen Gebäudeseite sein 
darf.


1.2 In dem Besonderen (WB) und dem Allgemei-
nen Wohngebiet (WA) dürfen ausnahmsweise 
Loggien, Wintergärten und Balkone sowie 
Hauseingänge und deren Vordächer bis zu 
2,00 m von den Baulinien vorspringen, wobei 
die Summe der einzelnen Vorsprünge nicht 
länger als die Hälfte der jeweiligen Gebäude-
seite sein darf.


2. Baulinien und Baugrenzen


2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist die Lage 
der Staffelgeschosse durch die festgesetzten, 
zu den Gebäudeseiten der Vollgeschosse zu-
rückgesetzten inneren Baugrenzen bzw. Bau-
linien bestimmt. 


2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) dürfen 
Umwehrungen und Brüstungen von Dachter-
rassen außerhalb der überbaubaren Fläche 
für das Staffelgeschoss liegen. 


2.3 Die in Punkt III 1. genannten Überschrei-
tungsmöglichkeiten gelten nicht für die Staf-
felgeschosse.
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3. Stellplätze und Garagen


 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Tief-
garagen innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen und in den festgesetzten Flä-
chen für Tiefgaragen zulässig. Oberirdische 
Stellplätze sind nicht zulässig.


IV Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in 
Wohngebäuden 


 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind je 
Wohngebäude höchstens sieben Wohnungen 
zulässig.


V Grünordnung 


1. Öffentliche Flächen


1.1 Die im Bereich der öffentlichen Verkehrsflä-
chen zeichnerisch festgesetzten zwei anzu-
pflanzenden Bäume sind als mindestens 
mittelkronige Laubbäume zu pflanzen.


1.2 Die Baumscheiben sind als begrünte Vegeta-
tionsflächen von mindestens 2 m Breite und 
9 m² Fläche je Baum auszubilden. Im begrün-
deten Einzelfall ist die Ausbildung abgedeck-
ter Baumscheiben zulässig. Die Baumschei-
ben sind nachhaltig gegen Überfahren zu si-
chern.


2. Private Flächen


2.1 Allgemeines Wohngebiet (WA)


2.1.1 Das Dach der Tiefgarage ist mindestens ex-
tensiv zu begrünen. Die Anlage von Wegen 
und Terrassen ist auf maximal 30% der Flä-
che zulässig. 


2.1.2 Der im Bereich der Tiefgarage zeichnerisch 
festgesetzte anzupflanzende Baum ist als 
mindestens kleinkroniger Laubbaum zu pflan-
zen.


2.1.3 Die nördlich der Tiefgarage zeichnerisch 
festgesetzten drei anzupflanzenden Bäume 
sind als mindestens mittelkronige Laubbäume 
oder Obstbäume zu pflanzen. 


2.1.4 Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 
sind je ein mindestens mittelkroniger Laub-
baum oder Obstbaum und mindestens 5 
Sträucher zu pflanzen. Die zeichnerisch fest-
gesetzten Einzelbäume sind auf diese Fest-
setzung anrechenbar. 


2.2. Besonderes Wohngebiet (WB)


 Die private Grünfläche mit Zweckbestimmung 
Vorgarten ist gärtnerisch zu gestalten bzw. zu 
erhalten. Der Anteil versiegelter Fläche darf 
10% je Grundstück nicht überschreiten; sie 
darf zusätzlich auf einer Breite von insgesamt 
5 m je Grundstück entlang der öffentlichen 
Verkehrsfläche für Zu- und Ausfahrten sowie 


Zu- und Ausgänge unterbrochen werden. 
Stellplätze und Garagen sind innerhalb der 
privaten Grünfläche nicht zulässig. 


3. Öffentliche und private Flächen


3.1 Die anzupflanzenden Bäume sind als Hoch-
stämme mit folgenden Mindeststammumfän-
gen (StU), gemessen in 1,0 m Höhe, zu 
pflanzen:
 Laubbäume mit einem StU 20 bis 25 cm 
 Obstbäume mit einem StU 10 bis 12 cm 


3.2 Die Anpflanzungen sind fachgerecht auszu-
führen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
zu ersetzen. 


3.3 Die festgesetzten Anpflanzungen auf den 
Privatgrundstücken müssen spätestens in der 
nach Bezugsfertigkeit des Hauptgebäudes 
folgenden Pflanzperiode, die Anpflanzungen 
im öffentlichen Straßenraum spätestens ein 
Jahr nach Abnahme der fertig gestellten Ver-
kehrsflächen durchgeführt und abgeschlossen 
sein. Die Anpflanzungen auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen sind mit zweijähriger Entwick-
lungspflege auszuführen. 


B Gestaltung


 Gemäß §§ 56, 91 (3), 97, 98 NBauO in Ver-
bindung mit § 9 Abs. 4 BauGB 


I Geltungsbereich 


Die Gestaltungsvorschriften gelten für den 
Bebauungsplan „Nußbergstraße - Stadtpark“ 
AW 101.  


II Dächer 


Anforderungen an die Gestaltung der Dächer der 
Hauptgebäude im Allgemeinen Wohngebiet (WA): 


1. Fassadenabschlüsse


 Die Gebäude müssen allseitig in gleicher 
Höhenlage waagerechte obere Fassadenab-
schlüsse aufweisen. Dies gilt auch für die 
Staffelgeschosse.


2. Dachneigung und Dacheindeckung


2.1 Die Dächer der Hauptgebäude sind als Flach-
dächer auszubilden. Es sind nur Flachdächer 
mit extensiver Begrünung zulässig. Solar-
technischen Anlagen dürfen maximal 50 % 
der Dachfläche einnehmen. 
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III Außenwände, Balkone 


 Für die Außenwände der Gebäude im Beson-
deren Wohngebiet (WB) und im Allgemeinen 
Wohngebiet (WA) sind glänzende Materialien 
mit Ausnahme von Glas ausgeschlossen. 


IV Einfriedungen 


1. Einfriedungen von Vorgärten im Besonderen 
Wohngebiet (WB), die an öffentliche Ver-
kehrsflächen grenzen, dürfen eine Höhe von 
1,60 m über Oberkante Gehweg nicht über-
schreiten. Einfriedungen, die an den festge-
setzten verkehrsberuhigten Bereich grenzen 
und zugleich als Sichtschutz genutzt werden, 
dürfen eine Höhe von 1,80 m über der Gelän-
deoberkante nicht überschreiten. Sie dürfen in 
einer Tiefe von 3,0 m von der festgesetzten 
Verkehrsfläche der Nußbergstraße eine max. 
Höhe von 0,80 m nicht überschreiten. 


2. Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrs-
flächen im Besonderen Wohngebiet (WB) sind 
aus
- Stahl, 
- Holz oder 
- Maschendrahtgewebe mit straßenseitig vor-


gepflanzter Hecke 
auch in Verbindung mit Zaunsockeln herzu-
stellen.
Einfriedungen entlang des öffentlichen Ver-
kehrsberuhigten Bereiches, die zugleich als 
Sichtschutz in einer Höhe über 1,20 m bis 
max. 1,80 m genutzt werden, sind aus Sicht-
mauerwerk oder aus Holz zu gestalten. 


V Sicht- und Windschutzanlagen 


1. Sicht- und Windschutzanlagen dürfen Abmes-
sungen von max. 1,80 m Höhe und von max. 
5 m Länge für einzelne Seitenlängen und von 
max. 15 m Gesamtlänge je Baugrundstück 
nicht überschreiten. Sichtschutzanlagen müs-
sen einen Mindestabstand von 3 m zu den 
das Plangebiet umgebenden öffentlichen Ver-
kehrsflächen einhalten. 


2. Sicht- und Windschutzanlagen dürfen nur in 
der Farbe der von außen sichtbaren Flächen 
der Gebäudeaußenwände oder in Holz aus-
geführt werden. Die den öffentlichen Ver-
kehrsflächen zugewandte Seite ist vollständig 
zu begrünen. 


VI Müllbehälter 


 Die Standorte von Müllbehältern sind durch 
Gehölzpflanzungen oder berankte Pergolen 
einzugrünen.


VII Ordnungswidrigkeiten 


 Ordnungswidrig handelt nach § 91 Abs. 3 
NBauO, wer eine Baumaßnahme durchführt 
oder durchführen lässt, die den Gestaltungs-
festsetzungen widerspricht. 


C Hinweise 


1. Im Planungsbereich besteht der Verdacht auf 
Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg. 
Vor Beginn von Erdarbeiten für Bauprojekte 
sind geeignete Gefahrenerforschungsmaß-
nahmen auf Bombenblindgänger durchzufüh-
ren.


2. Bei Bodenfunden ist der § 14 Niedersächsi-
sches Denkmalschutzgesetz zu beachten. 


3. Der Abriss der Unterstände und des Lagerge-
bäudes der Tischlerei ist in den Monaten Ok-
tober bis Februar vorzunehmen, um Beein-
trächtigungen von evtl. diese Strukturen als 
Tagesquartiere nutzenden Fledermäusen si-
cher ausschließen zu können.


4. Für das WA-Gebiet ist im Rahmen des Bau-
antrages ein qualifizierter Freiflächengestal-
tungsplan vorzulegen. 


5 Im Geltungsbereich liegen schädliche Boden-
veränderungen vor. Diese werden einerseits 
durch lokal in den Auffüllungen enthaltenden 
Teer und andererseits durch flächig in den 
Auffüllungen erhöhte PAK-Gehalte bewirkt. In 
Abstimmung mit der Stadt Braunschweig wer-
den sämtliche Auffüllungen unter gutachterli-
cher Aufsicht beseitigt und fachgerecht ent-
sorgt. Entsprechende Regelungen werden 
Bestandteil des städtebaulichen Vertrages.
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 24. August 2010 -


1.1 Baugesetzbuch (BauGB)


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 


1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO)


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479) 


1.3 Planzeichenverordnung (PlanzV)


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58) 


1.4 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 


1.5 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 
1163)


1.6 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGNatSchG)


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 


1.7 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)


in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBI. S. 366) 


1.8 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)


in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds. GVBl. S. 366) 
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2 Bisherige Rechtsverhältnisse 


2.1 Regional- und Landesplanung
„Die Oberzentren in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg bilden - mit dem 
sie umgebenden Umland und dem strukturell eng verflochtenen Mittelzent-
rum in Wolfenbüttel - einen international ausgerichteten Wirtschaftsraum mit 
ausgeprägter Bevölkerungs-, Wissenschafts- und Arbeitsmarktkonzentration, 
der durch den Verbund gestärkt werden soll.“ (Landesraumordnungspro-
gramm (LROP) 2008) 


 „Schwerpunktraum der Siedlungsentwicklung sind die drei Großstädte und 
ihre unmittelbar angrenzenden Gemeinden. Der oberzentrale Bereich steht 
in der besonderen Verantwortung, den Abwanderungstendenzen ins Umland 
entgegenzuwirken. Die nach wie vor stattfindende Abwanderung aus den 
großen Städten - jedoch auf einem deutlich geringeren Niveau - gilt es in be-
stimmte Zentrale Orte des näheren Umlandes (Verflechtungsbereich) des 
oberzentralen Bereichs zu lenken. Diese Zentralen Orte bieten aufgrund ih-
rer Lagegunst und ihrer Infrastrukturausstattung günstige Voraussetzungen 
für eine weitere Konzentration.“ (Regionales Raumordnungsprogramm 
(RROP) 2008, Zweckverband Großraum Braunschweig) 


Die Stadt Braunschweig möchte der Bevölkerungsabwanderung in das Um-
land entgegenwirken und innerhalb der eigenen Stadtgrenzen attraktive 
Wohnareale anbieten. Dem Zentrum nahe, durch den ÖPNV gut erschlosse-
ne Flächen, die zudem einen guten Zugang zu öffentlichen Grünräumen ha-
ben, sind dafür im Besonderen geeignet.


Der Stadt Braunschweig als Oberzentrum im Verbund mit Salzgitter und 
Wolfsburg kommt u.a. die Schwerpunktaufgabe der Sicherung und Entwick-
lung von Wohnstätten zu. Die Entwicklung eines Wohngebiets im östlichen 
Ringgebiet entspricht dieser Aufgabe. 


2.2 Flächennutzungsplan 


Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Braunschweig in der Neufas-
sung vom 06.10.2005, zuletzt geändert am 27.08.2010, stellt den Plangel-
tungsbereich als Wohnbauflächen dar. Der Plangeltungsbereich des Be-
bauungsplanes liegt im Bauschutzbereich gem. § 12 LuftVG des Flughafens 
Braunschweig. Es besteht eine Bauhöhenbeschränkung gem. § 13 LuftVG. 
Die zulässige Bauhöhe beträgt 184,00 m ü.NN. 
Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes entwickeln sich aus 
den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. 


2.3 Bebauungspläne


 Für den Plangeltungsbereich gelten keine Bebauungspläne und örtlichen 
Bauvorschriften. Das Gebiet ist planungsrechtlich derzeit als unbeplanter In-
nenbereich (§ 34 BauGB) zu beurteilen. 
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3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 


Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat am 10. Juli 2007 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Nußbergstraße-Stadtpark“, AW 101, 
Stadtgebiet zwischen Karl-Marx-Straße, Husarenstraße, Herzogin-Elisabeth-
Straße und Nußbergstraße beschlossen. Das östliche Ringgebiet ist auf-
grund seiner städtebaulichen Struktur, der Zentrumsnähe und der Nähe zu 
Naherholungsgebieten ein beliebter Wohnstandort. Ein privater Investor be-
absichtigt den für Braunschweiger Verhältnisse außergewöhnlich großen 
Blockinnenbereich einer wohnbaulichen Nutzung zuzuführen. Entsprechend 
ist das Ziel des Bebauungsplanes, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. Die bestehende gründerzeitliche Blockrandbebauung soll in ihrer 
städtebaulichen Struktur gesichert werden. 


4 Umweltbericht 


4.0 Präambel
Im Bebauungsplanverfahren entspricht die Umweltprüfung gemäß § 2 
BauGB der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) in anderen Verfahren. 
Der Umweltbericht befasst sich neben den Belangen von Natur und Land-
schaft als Gegenstand der Eingriffsregelung gemäß § 1a BauGB in Verbin-
dung mit dem BNatSchG mit den darüber hinausgehenden Schutzgütern des 
UVPG.


4.1  Beschreibung der Planung
Der Blockinnenbereich der im östlichen Ringgebiet der Stadt Braunschweig 
gelegenen Bebauung zwischen Nußbergstraße, Herzogin-Elisabeth-Straße, 
Husarenstraße und Karl-Marx-Straße soll baulich ergänzt werden. In dem 
gegenwärtig überwiegend als Garagenanlage genutzten Bereich ist die Er-
richtung von 4 Wohngebäuden in einem allgemeinen Wohngebiet geplant. 
Der den Innenhof umgebende bauliche Bestand soll als besonderes Wohn-
gebiet planerisch gesichert werden. 
Das rasterförmige Straßensystem des östlichen Ringgebiets in Braun-
schweig bildet mit seiner Blockrandbebauung eine Bebauungsstruktur, die 
weitere Verdichtungen nur in Ausnahmefällen verträgt. Für den Block zwi-
schen den Straßen Nußbergstraße, Karl-Marx-Straße, Husarenstraße und 
Herzogin-Elisabeth-Straße ist eine Bebauung des Blockinnenbereichs ge-
plant, weil er zu den größten Blöcken des östlichen Ringgebietes gehört und 
seit vielen Jahrzehnten baulich genutzt wird. 


Als Bebauungsstruktur sind Stadthäuser geplant, die sich ihrerseits um einen 
zentralen Hof anordnen. Die maximale Gebäudehöhe soll unterhalb der 
Höhe der Traufkante der umliegenden Gebäude liegen. Der Hauptnutzungs-
charakter ist Wohnen. 


Die Erschließung für Fußgänger und PKW befindet sich auf einem Parzel-
lenstück zwischen den Wohnhäusern Nußbergstraße 23 und 24, das den In-
nenbereich mit der Nußbergstraße verbindet. Die Stellplätze werden in einer 
Tiefgarage untergebracht.
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Die Bauzeit wird voraussichtlich ca. 1-2 Jahre in Anspruch nehmen. 


Die Größe des Geltungsbereiches des Bebauungsplans beträgt ca. 2,76 ha, 
der zu beplanende Blockinnenbereich umfasst inklusive seiner Erschließung 
ca. 0,61 ha. 


4.2  Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
Denkbare Alternativen zur vorläufigen Planung gibt es zurzeit nicht. 
Das geplante Vorhaben ist auf diesen speziellen Standort bezogen und lässt 
sich in dieser Weise, bedingt durch die eigentumsrechtliche Situation, an an-
derer Stelle nicht realisieren. 


Angesichts der Lagegunst des Standortes und des daraus resultierenden 
Nutzungsdrucks stellt die Nullvariante, d. h. die Beibehaltung des derzeitigen 
Zustandes, keine langfristig zu haltende Alternative dar. 


4.3  Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung
Neben den grundsätzlichen gesetzlichen Anforderungen an die Berücksichti-
gung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitplanung sind die konkret 
für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der 
Fachplanungen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichtigen. 
Nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die für das Gebiet vorlie-
genden Fachplanungen und Gutachten: 
 Landschaftsrahmenplan der Stadt Braunschweig (1998)  
 Umweltatlas der Stadt Braunschweig (2007) 
 Modellierung meteorologischer und lufthygienischer Felder im Stadtge-


biet Braunschweig mit dem mesoskaligen Strömungs- und Ausbrei-
tungsmodell FITNAH, GEO-NET 2006 


 Klima- und immissionsökologische Funktionen im Stadtgebiet Braun-
schweig, GEO-NET 2007 


 Schalltechnisches Gutachten, BMH 2007, Ergänzung I, 2008, Ergänzung 
II, 2009 


 Untersuchung bzgl. möglicher Konflikte mit potenziellen Fledermausvor-
kommen, LaReG 2008 


 Orientierende Bodenuntersuchung, GGU 2009 
Die zum Thema Umweltschutz, Natur und Landschaft vorliegenden Zielaus-
sagen in Planwerken und Gutachten haben keine bindende Außenwirkung, 
sind jedoch im Rahmen der Gesamtabwägung zu berücksichtigen (LRP, 
Umweltatlas).
Der Landschaftsrahmenplan der Stadt Braunschweig (1998) stellt den Be-
reich des Östlichen Ringgebiets als Siedlungsfläche dar. Der angrenzende 
Prinz-Albrecht-Park ist als Landschaftsschutzgebiet (LSG BS 3), der Stadt-
park als potentielles Landschaftsschutzgebiet beschrieben. 


Für die Siedlungsbereiche im Östlichen Ringgebiet werden als Ziele u. a. die 
Modernisierung des Kanalsystems und Fassaden- und Innenhofbegrünung 
zur Erhöhung der Verdunstung und Entsiegelung genannt. 
Der angrenzende Prinz-Albrecht-Park ist unter stadtklimatischen Gesichts-
punkten bedeutsam.
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4.4 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informa-
tionsgrundlagen


Der Untersuchungsraum beschränkt sich auf den Geltungsbereich des Be-
bauungsplans; für einzelne Schutzgüter (z. B. Klima/Luft) werden auch an-
grenzende Räume mit betrachtet. Zur Beurteilung des Bestandes wurde eine 
Biotoptypenkartierung nach Drachenfels 2004 durchgeführt. Eine Ermittlung 
des Eingriffs und des Ausgleichs ist nicht erforderlich, da das Plangebiet pla-
nungsrechtlich nach § 34 BauGB beurteilt wird und somit grundsätzlich einer 
Bebauung zugänglich ist. Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich nicht 
erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt sind oder zulässig waren. Bei einer rechtlich zulässigen Bebauung der 
Flächen wäre die Versiegelung größerer Flächenanteile möglich gewesen 
als im vorliegenden Entwurf. Es kommt im Vergleich zwischen der rechtlich 
möglichen Versiegelung und der durch die Planung ermöglichten Versiege-
lung also zu einem positiven Saldo, d. h. zu einem größeren Anteil von Grün-
flächen.
Das Verfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB diente der Ermittlung erforderlicher 
Untersuchungen und Gutachten. Sämtliche Gutachten wurden entsprechend 
der geltenden Vorschriften und Regelwerke erarbeitet. Die Gutachten wer-
den in der Umweltprüfung zur Beurteilung sowie zur Festsetzung von Maß-
nahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von erheblichen 
Umweltauswirkungen im Rahmen des Bebauungsplanes AW 101 „Nußberg-
straße-Stadtpark“ herangezogen. 


4.5  Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen


4.5.1 Mensch und Gesundheit
Der Bestand wird allseitig von Straßen eingefasst, an die sich im Norden und 
Osten die öffentlichen Parkanlagen des Stadtparks bzw. des Prinz-Albrecht-
Parks anschließen. Im Süden und Osten findet die typische gründerzeitliche 
Blockbebauung ihre Fortsetzung. 


Der Hauptnutzungscharakter der Blockrandbebauung ist Wohnen. Kleinflä-
chig finden sich Sondernutzungen wie z. B. Galerie, Kiosk usw. Der Block-
innenbereich wird genutzt von einem Tischlereibetrieb sowie Garagen, Car-
ports und Stellplätzen in Form eines Garagenhofes. 


Die zurzeit insgesamt genutzten 60 privaten Stellplätze werden über das 
Flurstück zwischen den Häusern Nußbergstraße 23 und 24 erschlossen und 
bestimmen den Charakter des Innenbereichs. Die rückseitigen Hofbereiche 
der Blockrandbebauung werden als Stellplätze und teilweise als Gärten für 
die private Erholung genutzt. Von eingeschränkter Bedeutung für die infor-
melle Erholungsnutzung und das Naturerleben für die privaten Anlieger sind 
innerhalb des Geltungsbereiches vor allem die gemeinschaftlichen Gärten 
der Grundstücke der Husarenstraße und der Herzogin-Elisabeth-Straße, wo-
bei die schmalen Vorgärten überwiegend lediglich repräsentativen Charakter 
haben. Daneben bieten die Balkone und Loggien der Gebäude sowie die öf-
fentlich zugänglichen (Verkehrs-) Flächen des Blockinnenhofes und der Hin-
terhöfe der Karl-Marx-Straße und der Nußbergstraße sehr stark einge-
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schränkte Möglichkeiten als verkehrsarme und deshalb ungefährdete Räume 
für Kinderspiel mit direkter Aufsichtsmöglichkeit für Eltern und andere Be-
treuungspersonen, auch nur mit relativ schlechter Erreichbarkeit (lediglich 
ein Zugang) und ohne spezifische Ausstattungen. Der Blockinnenhof hat au-
ßerdem Bedeutung als visuell von den Fenstern und Balkonen der angren-
zenden Bebauung erlebbarer Freiraum mit z. T. vegetationsbestimmten Be-
reichen.


Die eingeschränkten Erholungsmöglichkeiten innerhalb des Geltungsberei-
ches stehen in ungleicher Konkurrenz zu den angrenzenden, in jeder Hin-
sicht sehr gut ausgestatteten Flächen der Parkanlagen.


Von gesamtstädtischer Bedeutung für das Landschaftserleben und die Erho-
lung sind der angrenzende Prinz-Albrecht-Park mit der Baumallee an der 
Herzogin-Elisabeth-Straße sowie der Stadtpark als Auftakt dazu. 


Die neuen Grünflächen werden direkt von den Bewohnern der neuen Ge-
bäude genutzt werden. Die Bedeutung des Blockinnenhofes als visuell er-
lebbarer Freiraum wird gemindert, da die geplante Bebauung den Bereich 
optisch dominieren wird. Es kommt zu Beeinträchtigungen von Teilen der 
umgebenden privaten Freiflächen und auch Wohnungen durch 
Verschattung.


Das geplante Vorhaben führt zum Verlust der Gewerbenutzung sowie eines 
großen Teils der vorhandenen Pkw-Stellplätze. Die verkehrliche Erschlie-
ßung der geplanten Wohneinheiten kann zu einer zusätzlichen Belastung der 
angrenzenden Wohnungen und Gärten durch Lärm- und Schadstoffemissio-
nen führen.


Die vorliegende schalltechnische Berechnung kommt zu dem Ergebnis, dass 
durch den Straßenverkehrslärm der öffentlichen Erschließungsstraße kein 
Immissionskonflikt zu erwarten ist. Die für den Neubau von öffentlichen Ver-
kehrswegen maßgeblichen Vorsorgegrenzwerte der 16. BImSchV werden 
sowohl tags als auch nachts deutlich unterschritten.
Die Berechnungen zeigen weiterhin, dass in Verbindung mit der Nutzung der 
geplanten Tiefgarage weder tags noch nachts eine Richtwertüberschreitung 
zu erwarten ist. 
Für Geräuschspitzen infolge Türenschlagen, Motorstart und beschleunigte 
Abfahrt wurde bei den Berechnungen der schalltechnisch ungünstigste Fall 
(Oberkante der Rampe) gewählt und eine Einhausung der Rampe berück-
sichtigt. Die Berechnungen zeigen, dass der nach TA Lärm maßgebende 
Vergleichswert tags um 20 bzw. 33 dB(A) unterschritten wird. In der Nacht-
zeit hingegen kann der zulässige Vergleichswert an den nächstgelegenen 
Beurteilungspunkten um ca. 2 – 5 dB(A) überschritten werden. Bezüglich der 
möglichen Überschreitung des Vergleichswertes in der Beurteilungszeit 
nachts ist folgendes anzumerken: 
Auch durch die Nutzung vorhandener PKW-Stellplätzen im Bereich der 
Nachbarbebauung ist davon auszugehen, dass durch mögliche auftretende 
Geräuschspitzen der maßgebende Vergleichswert nachts erreicht oder über-
schritten werden kann. Dem gemäß gehören diese Geräuschemissionen 
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auch im hier betrachteten Untersuchungsbereich zu der „ortsüblichen“ Ge-
räuschsituation im Bereich von Wohnbauflächen.
Das Maß der Überschreitung dieses Vergleichswertes (Nachtrichtwert zzgl. 
20 dB(A)) durch mögliche Geräuschspitzen, die in Verbindung mit der Nut-
zung von Stellplätzen auftreten können ist unabhängig von der Anzahl der 
Ereignisse. Dagegen werden die ebenfalls ermittelten Beurteilungspegel we-
sentlich auch durch die Häufigkeit der Vorgänge bestimmt. Die Häufigkeit der 
Ereignisse spiegelt sich andererseits in den für die „ungünstigste Nachtstun-
de“ berechneten Beurteilungspegeln wieder. Dieser Kennwert unterschreitet 
den maßgeblichen Richtwert. 
Allein anhand der Häufigkeit der Ereignisse kann jedoch die Frage der „Orts-
üblichkeit“ der fraglichen Geräusche bewertet werden, da gelegentliche An- 
und Abfahrten von Pkw zwischen 22.00 und 6.00 Uhr auf den Grundstücken 
bebauter Gebiete weitgehend unabhängig von der Art der Bebauung und der 
Grundstücksnutzung regelmäßig stattfinden und hier insoweit als „ortsüblich“ 
anzusehen sind.
Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass mögliche Geräuschspitzen durch 
Motorstart oder Türenschlagen am Hochpunkt der Rampe eher unwahr-
scheinlich sind. Allenfalls eine beschleunigte Abfahrt (bei der Ausfahrt aus 
der Tiefgarage) ist als realistisch anzusehen, da ja eine „Wartepflicht“ ge-
genüber fußläufigen Passanten besteht. Damit kann die Anzahl möglicher 
Geräuschspitzen gegenüber der Häufigkeit an ebenerdigen Stellplatzanlagen 
als geringer angesehen werden. 


Die Beschränkung der Bauhöhen der geplanten Gebäude führt zu einer 
Verminderung von Beeinträchtigungen der umgebenden Bestandsgebäude 
und –gärten durch Verschattung. Die Vorgärten entlang der Husarenstraße 
und der Herzogin-Elisabeth-Straße werden planerisch gesichert. 


Es wird davon ausgegangen, dass bei der Durchführung von Abrissmaß-
nahmen im Planungsbereich asbesthaltige Abfälle sowie künstliche Mineral-
fasern mit einem hohen gesundheitlichen Gefährdungspotenzial anfallen. Die 
beiden Abfälle sind getrennt von einander als gefährliche Abfälle zu entsor-
gen. Die genannten Abfälle sowie alle weiteren Abfälle, die bei Maßnahmen 
im Planungsbereich anfallen, werden unter Beachtung der abfallrechtlichen 
Gesetzgebung entsorgt. 


Bei der Nullvariante bleiben die bisherigen Beeinträchtigungen, Funktionen 
und Nutzungen bestehen. 


4.5.2  Tiere, Pflanzen, Landschaft
Der Bereich ist im Wesentlichen durch Wohngebäude sowie Garagen und 
Verkehrsflächen geprägt. Vegetationsbestimmte Strukturen finden sich aus-
schließlich in Form von Hausgärten, die z. T. älteren Baumbestand aufwei-
sen. Kleinflächig kommen außerdem unbefestigte Wege, Rasenflächen, 
Ruderalgebüsche und Einzelgehölze vor. Das Plangebiet ist insgesamt nur 
von geringer Bedeutung für Tiere und Pflanzen. Das Stadtbild im östlichen 
Ringgebiet ist durch die weitgehend geschlossene Blockbebauung geprägt. 
Die Fassaden der Häuser sind zum Straßenraum wirksam. Die Blockinnen-
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bereiche haben für das Stadtbild des öffentlichen Raumes eine nachrangige 
Bedeutung. Einblicke in diese Hinterbereiche sind vom öffentlichen Raum 
aus nur punktuell möglich.


Der Innenbereich ist geprägt durch die Garagenanlagen. Die Nutzungen des 
Handwerksbetriebes und der Stellplatzflächen beeinträchtigen das Ortsbild. 
Ein Altbaum im Garten des Hauses Husarenstraße 43 hat eine markante 
Gestalt. Die Gefährdung dieses Baumes wird durch den Bebauungsplan 
nicht erhöht. Da es keine Baumschutzsatzung gibt, hätte das Grundstück 
gem. § 34 BauGB bereits bebaut werden können. 


Die Vegetationsstrukturen bieten Lebensraum für angepasste Tierarten, ins-
besondere Vögel. Die unmittelbare Nähe zu den historischen Parkanlagen, 
der Baumreihe an der Herzogin-Elisabeth-Straße, ein Altbaum im Garten des 
Hauses Husarenstraße 43 sowie die alte Bausubstanz begründen eine mitt-
lere Bedeutung des Blockbinnenbereiches als Jagdhabitat für Fledermäuse 
(LAREG 2008). Insgesamt nutzen aber nur wenige Individuen von zwei Arten 
den Bereich als Jagdgebiet. Hinweise auf Tages-, Sommer- oder Winter-
quartiere wurden nicht gefunden, unregelmäßig genutzte Quartiere können 
aber nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt hat der Bereich daher nur ei-
ne untergeordnete Bedeutung für Fledermäuse. 
Bei Feststellung von besonders/streng geschützten Arten i.S. von § 42 
BNatSchG sind die dort festgelegten Form- /Verfahrensschritte im nachfol-
genden Bauantragsverfahren durch den Bauherrn zu veranlassen. Er ist ver-
antwortlich für die Vermeidung von Biodiversitätsschäden i.S. des Umwelt-
schadensgesetzes.
Der Prinz-Albrecht-Park ist als Landschaftsschutzgebiet BS 3 ausgewiesen; 
der Stadtpark ist als potenzielles Landschaftsschutzgebiet dargestellt (Land-
schaftsrahmenplan Braunschweig). Die Husarenstraße sowie die Herzogin-
Elisabeth-Straße sind als Biotopverbundachsen dargestellt. 


Das geplante Vorhaben wird bei Realisierung zur Zerstörung von Lebens-
raum für angepasste Tierarten wie Vögel und Kleinsäuger (auch Teillebens-
raum, wie z.B. Jagd, Nahrungs-, Brut-, und Überwinterungshabitate) durch 
Flächeninanspruchnahme und Beunruhigung führen. Außerdem kommt es 
zu einer Störung von Funktionsbeziehungen (z.B. Barriereeffekte durch 
Bauwerke). Zusätzlich werden benachbarte Strukturen wie z. B. die angren-
zenden Gärten eine Beeinträchtigung durch Lärm und optische Reize erfah-
ren.


Im Bereich des Besonderen Wohngebietes verbleiben die dort vorhandenen 
Lebensräume. Im Allgemeinen Wohngebiet bieten die gemäß Niedersächsi-
scher Bauordnung gärtnerisch zu gestaltenden Grundstücksflächen mit den 
zusätzlich festgesetzten anzupflanzenden Gehölzen wieder Lebensraum für 
angepasste Tierarten. Die extensive Dachbegrünung der vier geplanten Ge-
bäude hat auch bei möglicher Nutzung für Solaranlagen eingeschränkte Be-
deutung als Teillebensraum vor allem für Vögel und Insekten. 


Das Vorhaben führt zu einer Änderung des Stadtbildes nur innerhalb des 
Blockes. Die flachen, z. T. abgängigen Gebäude und Überdachungen des 
Handwerksbetriebes und der Stellplatzanlagen mit ihren Verkehrsflächen 
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und begleitenden Grünstrukturen werden ersetzt durch vier frei stehende 
Gebäude über einer Tiefgarage mit umgebenden, intensiv gärtnerisch gestal-
teten Freiräumen. 


Die Festsetzung von neu zu pflanzenden Bäumen und Sträuchern und die 
gärtnerische Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen stellen eine gute 
Ausstattung mit städtebaulich wirksamen Grün dar. Die Gestaltung der 
Dachflächen der vier geplanten Gebäude als extensive Grünflächen führt zu 
einer Steigerung von als naturnah wahrnehmbaren Flächen aus den oberen 
Geschossen der umliegenden Gebäude. Diese visuell erlebbare Naturnähe 
kann allerdings durch den ermöglichten großflächigen Einsatz von Solaran-
lagen wieder teilweise unwirksam werden. 


Bei der Nullvariante blieben die bisherigen Biotoptypen als Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen bestehen. Bei der Nullvariante bleiben auch die bisheri-
gen Beeinträchtigungen und Funktionen des Stadtbildes bestehen.


4.5.3  Boden
Der Boden ist weitgehend anthropogen überprägt (umgeschichtet, aufgefüllt, 
versiegelt, überbaut). Die Böden der Gärten nehmen noch Teilfunktionen 
wahr (u.a. Ertragsfunktion). 


Zu erwarten ist bei Realisierung der Planung eine zusätzliche Versiegelung 
bisher unversiegelter Flächen und damit ein weitergehender Verlust der na-
türlichen Bodenfunktionen. 


Notwendig zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens ist ein Bau-
grundgutachten. Im Planungsbereich besteht der Verdacht auf Bomben-
blindgänger aus dem 2. Weltkrieg. Vor Beginn von Erdarbeiten für Baupro-
jekte sind geeignete Gefahrenerforschungsmaßnahmen auf Bombenblind-
gänger durchzuführen.


Innerhalb des Plangebietes sind schädliche Bodenveränderungen festge-
stellt worden (GGU 2009). Diese werden einerseits durch lokal in den beste-
henden Auffüllungen enthaltenen Teer und andererseits durch flächig in den 
Auffüllungen erhöhte PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe)-
Gehalte bewirkt. Bei Bodenaushubmaßnahmen in den betroffenen Bereichen 
werden diese potenziell gesundheitsschädlichen Abfälle einer gesonderten 
Entsorgung zugeführt. In Abstimmung mit der Stadt Braunschweig werden 
sämtliche Auffüllungen unter gutachterlicher Aufsicht beseitigt und fachge-
recht entsorgt. Entsprechende Regelungen werden Bestandteil des städte-
baulichen Vertrages. 


Bei der Nullvariante blieben die bisherigen Bodenverhältnisse bestehen. 
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4.5.4  Wasser
Oberflächengewässer liegen im Plangebiet nicht vor. Der Landschaftsrah-
menplan stellt eine Mischwasserkanalisation für das Plangebiet dar. 


Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts im Bezug auf das Grundwasser 
ist stark eingeschränkt. Die Grundwasserneubildungsrate ist auf Grund der 
hohen Versiegelungsrate sehr gering. Das Wasserrückhaltevermögen ist 
stark eingeschränkt und das Grundwasser wird als hoch empfindlich gegen-
über Verschmutzung eingestuft (LRP BS). Das Gebiet liegt außerhalb von 
Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten. 


Eine zusätzliche Flächenversieglung führt zu einer weiteren Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate. Wesentliche Änderungen der Grundwassersi-
tuation sind allerdings nicht zu erwarten. 
Eine Abschätzung der GGU (15.07.2009) kommt aufgrund der im Rahmen 
der orientierenden Bodenuntersuchung (Januar 2009) ermittelten Grundwas-
serstände zu folgendem Ergebnis: 
„Für die Baumaßnahme ergibt sich hieraus, dass während des Baus eine 
Wasserhaltung nur bei ungewöhnlich hohen Grundwasserständen, die um 
rund 0,8 m über den im Januar diesen Jahres gemessenen liegen, erforder-
lich wird. Die Eintrittswahrscheinlichkeit hierfür liegt bei Baubeginn im Früh-
jahr bei etwa einem Ereignis in 10 Jahren. Zu anderen Bauzeiten ist die Ein-
trittswahrscheinlichkeit geringer. Ein Einfluss von Wasserhaltungsmaßnah-
men, die nur bei ungünstig hohen Wasserständen und auch dann nur in ge-
ringem Umfang zu erwarten wären, auf die bestehende Bebauung (Setzun-
gen durch die Grundwasserabsenkung) kann ausgeschlossen werden.
Eine potentielle Auswirkung des späteren Baukörpers auf die Grundwasser-
verhältnisse ist von langjährig zu erwartenden Grundwasserständen (Hoch-
wasserereignisse), aber in besonderem Maße auch von der Art der Bauaus-
führung zur Trockenhaltung des Gebäudes abhängig. Hierbei sind mehrere 
Varianten denkbar.“ 
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes wird geklärt, welche Vari-
ante zur Trockenhaltung zur Ausführung kommt. 
Zudem empfiehlt der Gutachter, in den bereits vorhandenen Kellern der 
Nachbarbebauung eine Beweissicherung auf Feuchteschäden vorzuneh-
men.


Die extensive Dachbegrünung der vier geplanten Gebäude führt zu einer 
verzögerten Abgabe von Niederschlägen und trägt zu einer Verringerung von 
Abflussspitzen in den angeschlossenen Vorflutern bei. 


Bei der Nullvariante bleiben die bisherigen Grundwasserverhältnisse beste-
hen.


4.5.5  Klima, Luft
Der Landschaftsrahmenplan der Stadt Braunschweig (LRP BS) beschreibt 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes in den Wirkungsräumen als stark 
eingeschränkt; die bodennahe Luftschicht ist isoliert. Ein unbelasteter 
Flurwind aus Ost (Prinz-Albrecht-Park) strömt in das östliche Ringgebiet. Aus 
den direkt angrenzenden Parkanlagen findet in der Regel ein nächtlicher 
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Kaltluftabfluss in Richtung auf das Plangebiet statt, der für einen Austausch 
der Luftmassen sorgt. Das Gebiet liegt außerhalb der städtischen Wärme-
kerne und ist in seinem thermischen Komfort neutral. Die NO2- Belastung im 
Geltungsbereich wird maßgeblich durch die Verkehrsbelastung aus dem Be-
reich Altewiekring beeinflusst. Die NO2 –Belastung liegt jedoch unter dem 
festgesetzten Grenzwert und ist somit nach derzeitigem Kenntnisstand als 
unbedenklich einzustufen.


Das Vorhaben kann u. a. durch den Verlust von Verdunstungsflächen zu ei-
ner Beeinträchtigung des Kleinklimas und zu einem Anstieg der Temperatur 
im Blockinnenbereich beitragen. 


Die gemäß Niedersächsischer Bauordnung gärtnerisch zu gestaltenden 
Grundstücksflächen mit den zusätzlich festgesetzten anzupflanzenden Ge-
hölzen und das extensiv zu begrünende Tiefgaragendach stellen wieder 
Verdunstungsflächen dar, genauso wie die extensive Dachbegründung der 
vier geplanten Gebäude. 


Bei der Nullvariante blieben die bisherigen kleinklimatischen Funktionszu-
sammenhänge bestehen. 


4.5.6  Kulturgüter und sonstige Sachgüter


Aus Sicht der Archäologischen Denkmalpflege bestehen keine Bedenken 
gegen die Planung. Bei Bodenfunden ist der § 14 des Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) zu beachten. 


Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich Baudenkmale ge-
mäß § 3 (2) und (3) NDSchG. Das gültige Verzeichnis der Kulturdenkmale, 
Teil I enthält Einträge für die Gebäude Husarenstraße 43, 44/45 und 46/47. 
Die Kulturdenkmale sind in der Planzeichnung entsprechend nachrichtlich 
übernommen.
Angrenzend an das Plangebiet befinden sich darüber hinaus der Prinz-
Albrecht-Park, der Stadtpark und die Kirche St. Matthäus, die ebenfalls Bau-
denkmale gemäß NDSchG sind. 


Die bestehenden Baudenkmale innerhalb des Geltungsbereiches und an-
grenzend werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. Durch die Höhen-
festsetzungen für die Neubebauungen ist gesichert, dass die Traufhöhen der 
umgebenden Blockrandbebauung nicht überschritten werden. Das Erschei-
nungsbild der angrenzenden Baudenkmale wird nicht beeinträchtigt, da es 
sich bei den Wohngebäuden um Ziegelbauten mit reichen Putz- und Stuck-
gliederungen handelt, deren aufwendig gestaltete Fassaden zur Straße ori-
entiert sind. Die privaten Vorgärten an der Herzogin-Elisabeth-Straße und 
der Husarenstraße bleiben erhalten. 


4.5.7  Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
Der Verlust von Gehölzen stellt nicht nur eine Verringerung von kleinklima-
tisch wirksamen Strukturen dar, sondern auch einen Lebensraumverlust für 
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angepasste Tierarten. Die Überbauung von bisher unversiegelten Böden 
führt zu einer Verringerung der Grundwasserneubildungsrate. 


Weitere Wechselwirkungen sind unter den betreffenden Schutzgütern aufge-
führt.


4.6  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen
Folgende Maßnahmen tragen zu einer Minimierung des Eingriffs bei: 


 Bauhöhenbeschränkung zur Minimierung der Verschattung 
 Tiefgarage mit überdachter Zufahrt zur Minimierung der Geräuschbe-


lastung
 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfäl-


len und Abwässern. Es ist davon auszugehen, dass bei der Durchfüh-
rung von Abriss- oder Umbaumaßnahmen im Planungsgebiet asbest-
haltige Abfälle sowie künstliche Mineralfasern mit einem hohen ge-
sundheitlichen Gefährdungspotenzial anfallen. Die beiden Abfälle sind 
getrennt von einander als gefährliche Abfälle zu entsorgen. Auf die 
besonderen Vorschriften der Technischen Regel für Gefahrstoffe: As-
best- Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (TRGS 
519) BArbBl. Nr. 3/1995 S. 52 bzw. der Technischen Regel für Ge-
fahrstoffe: Faserstäube (TRGS 521) BArbBl. Nr. 10/1996 S. 88 wird 
hingewiesen. Die genannten Abfälle sowie alle weiteren Abfälle, die 
bei Maßnahmen im Planungsbereich anfallen, sind unter Beachtung 
der abfallrechtlichen Gesetzgebung zu entsorgen. 


 Möglichkeit zur passiven und aktiven Nutzung von Solarenergie. 
 Dachbegrünung der Tiefgarage und der Gebäude zur Minderung der 


Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften, Wasser, 
Klima/Luft und Ortsbild 


 Sicherung eines Grünflächenanteils zum Erhalt der klimaökologisch 
und lufthygienisch positiven Situation 


 Pflanzfestsetzung für Bäume zur Minderung der Beeinträchtigungen 
von Arten und Lebensgemeinschaften und Ortsbild 


 Beseitigen von Gehölzstrukturen sowie Gebäuden mit Habitatfunktion 
für besonders geschützte Tierarten ohne deren Beeinträchtigung (z.B. 
außerhalb von Nist- bzw. Brutzeiten) 


 Abriss von Gebäuden, die als sporadische Quartiere von Fledermäu-
sen dienen können, in der Zeit von Oktober bis Februar, um Beein-
trächtigungen von streng geschützten Fledermausarten zu vermeiden. 


 Gestaltung der Freiflächen als Grünflächen mit großen Anteilen von 
Gehölzbereichen zur Steigerung der Wirksamkeit als visuell erlebbare 
Freiräume/Erholungsbereiche zur Minderung der Beeinträchtigung der 
Ortsbild- und Erholungsfunktionen 


Mit den vorgesehenen Maßnahmen wird dem Vermeidungs- und Minimie-
rungsgebot in geeigneter Weise Rechnung getragen. Die nicht zu vermei-
denden Eingriffsfolgen sind aufgrund der planungsrechtlichen Situation im 
rechtlichen Sinne unerheblich und bleiben insofern ohne Ausgleichserforder-
nis.
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4.7  Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
(Monitoring)
Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die auf Grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten 
können. Dieses so genannte Monitoring ist notwendig für die Überwachung 
des Erfolges der erforderlichen Artenschutzmaßnahmen. 


4.8  Zusammenfassung
Der Blockinnenbereich der im östlichen Ringgebiet der Stadt Braunschweig 
gelegenen Bebauung zwischen Nußbergstraße, Herzogin-Elisabeth-Straße, 
Husarenstraße und Karl-Marx-Straße soll baulich ergänzt werden. Vorgese-
hen ist eine Bebauung des Blockinnenbereichs mit 4 freistehenden, mehrge-
schossigen Wohngebäuden. Eine Zufahrt zum Grundstück bzw. zur geplan-
ten Tiefgarage erfolgt zwischen den Wohnhäusern Nußbergstraße 23 und 
24. Der Blockinnenbereich umfasst ca. 0,5 ha und ist derzeit als unbeplanter 
Innenbereich nach § 34 BauGB einzustufen. 


Die geplante Bebauung verursacht die Aufgabe der bisherigen Flächennut-
zung als z.T. Gewerbeflächen und z.T. Pkw-Abstellfläche. Die angrenzende 
Wohnbebauung kann durch Lärm- und Schadstoffemissionen zusätzlich be-
einträchtigt werden. Es gehen Biotope mit geringer Wertigkeit als Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen verloren. Der Blockinnenhof hat (Teil-) Lebens-
raumfunktion für streng geschützte Fledermausarten. Die zusätzliche Ver-
siegelung von bisher offenen oder teilversiegelten Flächen führt zu einer wei-
teren Beeinträchtigung der stark vorbelasteten Leistungsfähigkeit von Boden 
und Grundwasser. Das Vorhaben kann u. a. durch den Verlust von Verduns-
tungsflächen zu einer Beeinträchtigung des Kleinklimas im Blockinnenbe-
reich beitragen. Der Innenbereich mit seinen z. T. vegetationsbestimmten 
Bereichen geht als eingeschränkt naturgeprägter Erlebnisraum/ visuell er-
lebbarer Freiraum für die privaten Anlieger weitgehend verloren. 


Die festgesetzten Maßnahmen führen zu einer Verminderung bzw. Vermei-
dung der negativen Auswirkungen der Planung. Die Bauhöhenbeschränkung 
sowie die gärtnerische Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen bewirken 
eine Verminderung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch/Erholung, 
Stadtbild sowie Tiere/Pflanzen. Die Ausführung von nur teilversiegelten Flä-
chen minimiert die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser. 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von streng geschützten Fleder-
mausarten werden die Gebäude, die als Quartiere von Fledermäusen dienen 
können, in der Zeit von Oktober bis Februar abgerissen. 


Unter Berücksichtigung der Bewertung des vorhandenen Zustandes als 
unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB führt die Planung zu keiner er-
heblichen Beeinträchtigung der Schutzgüter. 
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5 Begründung der Festsetzungen 


Städtebauliches Konzept


Der Blockinnenbereich der im östlichen Ringgebiet der Stadt Braunschweig 
gelegenen Bebauung zwischen Nußbergstraße, Herzogin-Elisabeth-Straße, 
Husarenstraße und Karl-Marx-Straße soll baulich ergänzt werden. In dem 
gegenwärtig überwiegend als Garagenanlage genutzten Bereich ist die Er-
richtung von 4 Wohngebäuden geplant. Die Erschließung erfolgt zwischen 
den Wohnhäusern Nußbergstraße 23 und 24.
Als Bebauungsstruktur sind Stadthäuser geplant. Die maximale Gebäude-
höhe liegt unterhalb der durchschnittlichen Höhe der Traufkanten der umlie-
genden Gebäude. 
Die Gebäude bilden eine Gruppe in einem grünen, gestalteten Garten-Hof 
und erzeugen im Wechselspiel untereinander und mit der umgebenden 
Blockrandbebauung eine heterogene, lebendige Stadtlandschaft im Kleinen. 
Die Abstände untereinander sorgen für ein lichtes Inneres und ermöglichen 
vielfältige Blickbeziehungen. 
Die unterirdischen Stellplätze sind in einer Tiefgarage unter und zwischen 
den Gebäuden untergebracht. Der direkte Zugang zu jeder Stadtvilla ist 
möglich. Das begrünte Garagendach dient der oberirdischen Erschließung 
der vier Stadtvillen. Die übrigen Freiflächen zwischen und hinter den Gebäu-
den können als Gartenflächen der Erdgeschosswohnungen sowie für die 
gemeinschaftliche Nutzung und für die Anpflanzung von Großgrün genutzt 
werden.


5.1 Art der baulichen Nutzung


Besonderes Wohngebiet 


Die bestehende straßenbegleitende Blockrandbebauung wird als Besonde-
res Wohngebiet festgesetzt.
Die Bebauung des Blockrandes besteht hauptsächlich aus viergeschossigen 
Gründerzeitgebäuden, in der Regel mit ein bis zwei Mietwohneinheiten pro 
Etage, und steht exemplarisch für das historisch gewachsene, umgebende 
Milieu. Die rückwärtigen Grundstücksbereiche sind teilweise mit Nebenge-
bäuden oder Garagen bebaut, einige werden als Garten genutzt.
Das gesamte östliche Ringgebiet, zu dem der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes zählt, weist eine autarke Infrastruktur mit Kindergärten, 
Schulen sowie Freizeit- und Sporteinrichtungen auf. Neben vielfältigen Ein-
kaufsmöglichkeiten zur Deckung des täglichen Bedarfs finden sich auch 
zahlreiche kleinere Einzelhandelsgeschäfte wie z.B. Buchhandlungen und 
Änderungsschneidereien, kleinere wohnverträgliche Gewerbebetriebe sowie 
Gastronomie, Imbisse und „Kneipen ums Eck“ in unmittelbarer Nähe. Der 
hier betrachtete Block ist Teil diese Struktur. 
Dieser gewachsene innerstädtische Bereich stellt aufgrund der Standortvor-
teile und der vorhandenen Infrastruktur eine Alternative zum „Wohnen im 
Grünen“ dar und trägt damit zur Vermeidung der Landschaftszersiedelung 
bei.
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Das Besondere Wohngebiet dient vorwiegend dem Wohnen. Allgemein zu-
lässig sind auch Läden, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Schank- und 
Speisewirtschaften, sonstige Gewerbebetriebe, Geschäfts- und Bürogebäu-
de sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-
cke. Gewerbebetriebe und die genannten sonstigen Anlagen sind zulässig, 
soweit sie nach der besonderen Eigenart des Gebietes mit der Wohnnutzung 
vereinbar sind. 


Um zusätzliches Verkehrsaufkommen zu vermeiden werden Anlagen für 
sportliche Zwecke und für zentrale Einrichtungen der Verwaltung, Tankstel-
len, Vergnügungsstätten und bordellartige Betriebe mit Rücksicht auf die 
vorhandenen Wohnnutzungen ausgeschlossen.


Allgemeines Wohngebiet


Entsprechend der beabsichtigten Nutzung wird der Blockinnenbereich des 
Plangebiets als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die Abgrenzung zum 
Besonderen Wohngebiet entspricht den bestehenden Flurstücksgrenzen. 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, städtisches Wohnen zentral und trotzdem 
ruhig zu entwickeln. Aufgrund der ruhigen Lage und der Erschließung mit 
eher privatem Charakter werden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe ausgeschlossen. Diese Nutzungen 
sind in der Umgebung vorhanden. Entsprechend sind auch die nach § 4 Abs. 
3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil dieses 
Bebauungsplanes.
Die Zahl der Wohnungen im Allgemeinen Wohngebiet wird auf maximal 7 
Wohnungen je Wohngebäude beschränkt. Mit der Festsetzung der Zahl der 
Wohnungen pro Gebäude wird die Anzahl der Fahrzeuge, der Fahrbewe-
gungen und die Anzahl der erforderlichen Stellplätze begrenzt. In der geplan-
ten Tiefgarage wird ein Teil der derzeit vorhandenen privaten Stellplätze er-
setzt. Damit diese über den Neubedarf hinausgehenden Stellplätze auch den 
bestehenden Nutzungen zur Verfügung gestellt werden können, wird die Be-
grenzung der Wohneinheiten je Wohngebäude festgesetzt.


5.2 Maß der baulichen Nutzung


5.2.1 Grundflächenzahl


Besonderes Wohngebiet 
Die Grundflächenzahl für das Besondere Wohngebiet wird mit 0,6 festge-
setzt und entspricht damit der Obergrenze des § 17 der Baunutzungsverord-
nung.


  Allgemeines Wohngebiet
Die Grundflächenzahl für das Allgemeine Wohngebiet wird entsprechend der 
Obergrenze des § 17 der Baunutzungsverordnung mit 0,4 festgesetzt. Mit 
dieser Festsetzung wird eine städtebauliche Dichte erreicht, die unterhalb 
der Dichte der umgebenden Gründerzeitarchitektur liegt, die ein flächenspa-
rendes Bauen ermöglicht und zur Entlastung der Stadtrandgebiete beiträgt.
Entsprechend der hohen baulichen Grundstücksausnutzung ist mit einem 
großen Stellplatzbedarf zu rechnen, der in einer Tiefgarage gedeckt werden 
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soll. Um dies zu ermöglichen werden bei der Ermittlung der Grundfläche die 
Grundflächen von Tiefgaragen und deren Zufahrten nicht mitgerechnet. 


5.2.2 Zahl der Vollgeschosse 


Die Bebauung des Blockrandes besteht überwiegend aus viergeschossigen 
Gründerzeithäusern. Im Allgemeinen Wohngebiet, also im Blockinnenbe-
reich, werden 3 Vollgeschosse zwingend festgesetzt, um der innerstädti-
schen Lage zu entsprechen, wobei sich die neue Bebauung dem Bestand 
unterordnet, um eine ausreichende Belichtung und Besonnung der beste-
henden Bebauung zu gewährleisten. 


5.2.3 Höhen baulicher Anlagen


Die maximale Gebäudehöhe im Allgemeinen Wohngebiet soll unter der Höhe 
der durchschnittlichen Traufkante der Blockrandbebauung liegen (14,50 m 
bis 16,70 m). Die maximale Gebäudehöhe ist daher mit 90,10 m über NN 
festgesetzt und trägt ebenso dazu bei, eine ausreichende Belichtung und 
Besonnung der bestehenden Bebauung zu gewährleisten. Die Höhe der 
baulichen Anlagen wurde in Bezug auf die geplante verkehrsberuhigte Er-
schließung ermittelt, die eine Höhenlage von 76,20 über NN aufweist. 
Zur Sicherung eines ruhigen Erscheinungsbildes sind die zulässigen Dach-
aufbauten begrenzt. Die maximale Gebäudehöhe darf durch notwendige 
technische Aufbauten, Schornsteine und Solaranlagen bis zu 1,20 m über-
schritten werden. Solaranlagen müssen einen Mindestabstand von 1 m zur 
Dachkante einhalten. 


5.3 Überbaubare Grundstücksflächen


Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baulinien und Baugrenzen 
bestimmt. Entsprechend des städtebaulichen Entwurfes gibt es vier einzelne 
Baufelder, die sich in ihrem Verlauf an den Gebäuden der umliegenden 
Blockrandbebauung orientieren. Die vier Baufelder gruppieren sich um einen 
Gemeinschaftshof, der durch festgesetzte Baulinien städtebaulich gefasst 
wird. Die Lage des Staffelgeschosses wird ebenfalls durch Baulinien und 
Baugrenzen definiert. Überschreitungen der für die Dachgeschosse festge-
setzten Baulinien und Baugrenzen sind nicht zulässig. 
Durch die Baulinienfestsetzungen werden bei den geplanten Gebäuden un-
tereinander teilweise die Grenzabstände der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) unterschritten, um die städtebauliche Absicht einer Anpassung an 
die gründerzeitliche Bebauungsdichte verwirklichen zu können.
Über die Zulassung einer Ausnahme entscheidet die Bauaufsicht im Ge-
nehmigungsverfahren. Im Rahmen der Bauantragstellung ist nachzuweisen, 
dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse und die Belange des Brandschutzes berücksichtigt werden. Zur Be-
standsbebauung werden die Grenzabstände nach NBauO eingehalten. 
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5.4 Stellplätze und Garagen


Die Stellplätze werden in einer Tiefgarage untergebracht. Insgesamt können 
ca. 54 Stellplätze geschaffen werden. Bei der Schaffung von 28 Wohneinhei-
ten ergibt sich ein Stellplatzschlüssel von ca. 1,9. Damit stehen über den 
Bedarf der Bewohner hinaus zusätzliche Stellplätze zur Vermietung zur Ver-
fügung, so dass die im Bestand vorhandenen Stellplätze teilweise in der 
Tiefgarage ersetzt werden können. Die fünf durch Baulasten auf dem Bau-
grundstück nachgewiesenen Stellplätze werden zukünftig in der Tiefgarage 
nachgewiesen.
Die vorhandenen Garagen im Süden des Plangebietes können teilweise er-
halten werden, wodurch dieser Parkraum weiterhin zur Verfügung gestellt 
werden kann. Diese ca. 17 privaten Stellplätze in Garagen stehen nur den 
jeweiligen Mietern zur Verfügung, so dass ein Parkplatzsuchverkehr verhin-
dert wird. 


5.5 Öffentliche Verkehrsflächen


5.5.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV


  Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe zu den Bushaltestellen „Nußberg-
straße“ im Bereich der Herzogin- Elisabeth-Straße und „Stadtpark“ im Be-
reich der Jasperallee. Drei Buslinien gewährleisten eine sehr gute Anbindung 
durch den öffentlichen Nahverkehr. 


5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV


  Das Allgemeine Wohngebiet wird zwischen den Wohnhäusern Nußberg-
straße 23 und 24 durch eine öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ erschlossen, an der die Zu- und Aus-
fahrt zu der Tiefgarage angeschlossen ist.


  In Abstimmung mit der Feuerwehr und Firma Alba wird auf einen Wende-
platz für ein dreiachsiges Müllfahrzeug verzichtet, da die Müllfahrzeuge oh-
nehin rückwärts in den Innenhof fahren. Für PKW und Lieferwagen ist ein 
dreizügiges Wenden im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen möglich. 
Um sicherzustellen, dass die Einmündung von der Nußbergstraße aus nicht 
zugeparkt wird, werden hier zwei Straßenbäume angepflanzt, so dass die 
von Feuerwehr und Müllfahrzeug benötigten Radien freigehalten werden. 


  Im gesamten östlichen Ringgebiet ist die Situation des ruhenden Verkehrs 
problematisch. Die Größe der geplanten Tiefgarage resultiert aus der stets 
angespannten Parkplatznot im öffentlichen Straßenraum. Aus diesem Grund 
werden im Bereich des vorliegenden Bebauungsplanes deutlich mehr Stell-
plätze realisiert, als baurechtlich erforderlich sind. Eine Lösung der Park-
platzproblematik für das gesamte östliche Ringgebiet ist mit dem vorliegen-
den Bebauungsplan, der nur einen Baublock des Quartiers umfasst, nicht 
möglich. Ein Parkplatzangebot in diesem Blockinnenbereich über das ge-
plante Maß hinaus zu schaffen, ist gemäß des schalltechnischen Gutachtens 
nicht möglich.
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5.6 Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft


5.6.1 Grünordnung


Zur Gestaltung der neu geplanten oberirdischen Verkehrsflächen ist die 
Pflanzung von zwei Einzelbäumen geplant. Die Einzelbäume markieren die 
Einfahrt von der Nußbergstraße aus. Diese nehmen neben ihrer Wirkung als 
gliedernde Grünelemente in beschränktem Umfang auch Wohlfahrtswirkun-
gen für das Lokalklima durch Abpufferung von Temperaturspitzen und als 
Teillebensraum für angepasste Tierarten wahr. Diese Wirkungen erzielen 
auch die festgesetzten Bäume auf den privaten Grundstücken, die die Zwi-
schenräume der geplanten Gebäude gliedern und einen räumlichen Ab-
schluss des geplanten allgemeinen Wohngebietes nach Norden zu den pri-
vaten Freiflächen des besonderen Wohngebietes bilden.


Die Festsetzung zu Qualität und Ausführungszeitpunkt der festgesetzten An-
pflanzungen soll sicherstellen, dass zwischen Aufgabe der bisherigen Nut-
zungen des Innenhofes und den geplanten Nutzungsänderungen / Neubau-
ten eine kurzfristige Funktionserfüllung der geplanten Bäume gewährleistet 
ist.


Die gärtnerische Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen des Allgemei-
nen Wohngebietes und die extensive Begrünung des Tiefgaragendaches 
sowie mit Einschränkungen die extensive Dachbegrünung sichern einen 
Mindestanteil von auch für die Anwohner der umgebenden Bebauung visuell 
erlebbaren, vegetationsgeprägten Freiflächen. 


  Der Erhalt der privaten Grünfläche der Vorgärten von Husarenstraße und 
Herzogin-Elisabeth-Straße unter Berücksichtigung der vorhandenen Zufahr-
ten und Eingänge hat hohe gestalterische Wirkung auf das Straßenbild und 
soll verhindern, dass in den Vorgärten Stellplätze entstehen. 


5.6.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft, Zuordnung


Maßnahmen zum Eingriffsausgleich im Sinne von § 1a BauGB werden bei 
einer Einschätzung des Bestandes als unbeplanter Innenbereich nach § 34 
BauGB nicht notwendig. Eine Zuordnungsfestsetzung ist demzufolge eben-
falls nicht notwendig. 
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5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundesimmissionsschutzgesetzes


Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde ein schalltechnisches Gutachten 
erstellt. Die vorliegende schalltechnische Berechnung kommt zu dem Ergeb-
nis, dass durch den Straßenverkehrslärm der öffentlichen Erschließungs-
straße kein Immissionskonflikt zu erwarten ist. Die für den Neubau von öf-
fentlichen Verkehrswegen maßgeblichen Vorsorgegrenzwerte der 16. 
BImSchV werden sowohl tags als auch nachts deutlich unterschritten. 
Die Berechnungen zeigen weiterhin, dass in Verbindung mit der Nutzung der 
geplanten Tiefgarage weder tags noch nachts eine Richtwertüberschreitung 
zu erwarten ist. (siehe Umweltbericht) 


5.8 Nachrichtliche Übernahme


Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich Baudenkmale ge-
mäß § 3 (2) und (3) NDSchG. Das gültige Verzeichnis der Kulturdenkmale, 
Teil I enthält Einträge für die Gebäude Husarenstraße 43, 44/45 und 46/47. 
Die Kulturdenkmale sind in der Planzeichnung entsprechend nachrichtlich 
übernommen.
Angrenzend an das Plangebiet befinden sich darüber hinaus der Prinz-
Albrecht-Park, der Stadtpark und die Kirche St. Matthäus, die ebenfalls Bau-
denkmale gemäß NDSchG sind. 


Die bestehenden Baudenkmale innerhalb des Geltungsbereiches und an-
grenzend werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. Durch die Höhen-
festsetzungen für die Neubebauungen ist gesichert, dass die Traufhöhen der 
umgebenden Blockrandbebauung nicht überschritten werden. Das Erschei-
nungsbild der angrenzenden Baudenkmale wird nicht beeinträchtigt, da es 
sich bei den Wohngebäuden um Ziegelbauten mit reichen Putz- und Stuck-
gliederungen handelt, deren aufwendig gestaltete Fassaden zur Straße ori-
entiert sind.


5.9 Gestaltungsvorschriften


5.9.1 Geltungsbereich und Anlass


 Die Gestaltungsvorschriften gelten für den gesamten Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Nußbergstraße-Stadtpark“ AW 101. Einzelne Vorschriften 
gelten jedoch nur für das Allgemeine Wohngebiet oder das Besondere 
Wohngebiet.


 Mit Hilfe der Gestaltungsvorschriften sollen, zusätzlich zu den städtebau-
rechtlichen Festsetzungen, eine ansprechende Gestaltung und ein harmoni-
sches Ortsbild erreicht werden.


 Im Bereich des Besonderen Wohngebietes tragen die Vorschriften dazu bei, 
das gründerzeitliche Erscheinungsbild zu erhalten. Im Allgemeinen Wohnge-
biet ist es Ziel der Vorschriften, Disharmonien zur umgebenden Architektur 
zu verhindern und einen Rahmen zu setzten, der auch zeitgemäßen Gestal-
tungsauffassungen ausreichend Platz lässt. 
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5.9.2 Dächer


 Die Vorschriften für die Gestaltung der Dächer der Hauptgebäude gelten nur 
für das Allgemeine Wohngebiet.


5.9.2.1 Dachneigung und Dacheindeckung 
 Da im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes die Nutzung von Solarenergie 


vorgesehen ist, wird als Dachform ein Flachdach vorgeschrieben. Damit 
können die Solarmodule unabhängig von Dachneigungen im günstigsten 
Winkel auf den Dächern installiert werden.


 Da die umgebende Bebauung höher ist, kann zumindest von den Dachge-
schossen aus auf die neuen Dächer gesehen werden. Daher sind die Flach-
dächer mit extensiver Dachbegrünung auszuführen, um die Aufsicht auf 
Dachfolien oder schwarze Teerpappe zu verhindern. Die Beschränkung des 
Anteils der Dachfläche für Solarmodule soll ebenfalls diesem Gesamtein-
druck dienen. 


5.9.2.2 Fassadenabschlüsse
 Da den Fassadenabschlüssen der Baukörper eine hohe gestalterische Kraft 


zukommt, sollen sie waagerecht und ohne Höhenversätze ausgeführt wer-
den. Dies gilt sowohl für das oberste Vollgeschoss als auch für das Staffel-
geschoss.


5.9.3 Außenwände, Balkone
 Die Vorschriften für die Gestaltung der Außenwände und Balkone gelten für 


das Allgemeine Wohngebiet (WA) und für das Besondere Wohngebiet (WB). 
 Bis auf Glasflächen wurden um die Jahrhundertwende, in deren Architektur-


sprache sich das neue Baugebiet einfügen soll, nur matte bzw. stumpfe Au-
ßenwandmaterialien verwendet. Deshalb sollen die heute vielfach angebote-
nen glänzenden Materialien ausgeschlossen werden. Zum einen wären die-
se Materialien für das Gebiet untypisch und zum anderen können die Refle-
xionen glänzender Materialien empfindlich stören. 


 Vorschriften zur Farbgebung werden nicht getroffen. Eine unterschiedliche 
Farbigkeit der Außenwände ist stadtgestalterisch erwünscht. 


5.9.4 Einfriedungen
 Die Vorschriften für die Einfriedungen gelten für das Besondere Wohngebiet 


(WB).
 Einfriedungen entlang der öffentlichen Straßen haben eine hohe gestalteri-


sche Wirkung auf das Straßenbild. Daher werden diese Einfriedungen nur 
aus den Materialien Schmiedeeisen, Holz oder Maschendrahtgewebe mit 
straßenseitig vorgepflanzter Hecke zugelassen.


5.9.5 Sicht- und Windschutzanlagen
 Die Vorschriften für die Sicht- und Windschutzanlagen gelten für das Allge-


meine Wohngebiet (WA) und für das Besondere Wohngebiet (WB). 


Damit das Gesamtbild der Gebäude nicht durch die Farbgebung der Sicht- 
und Windschutzanlagen gestört wird, sind deren von außen sichtbaren Flä-
chen der Farbgebung der Hausfassaden anzupassen. Zu den öffentlichen 
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Verkehrsflächen müssen diese Anlagen einen Mindestabstand halten, damit 
die den öffentlichen Flächen zugewandte Seite begrünt werden kann.


5.9.6 Müll- und Wertstoffbehälter
 Die Vorschriften für die Müll- und Wertstoffbehälter gelten für das Allgemeine 


Wohngebiet (WA) und für das Besondere Wohngebiet (WB). 


 Müll- und Wertstoffbehälter im Eingangsbereich von Grundstücken haben oft 
eine störende Wirkung auf den Straßenraum und geben diesem einen unge-
ordneten Charakter. Um diesen Standorten ein angenehmes Äußeres zu ge-
ben, sollen sie begrünt werden. 


5.10 Hinweise zur technischen Infrastruktur


Entwässerung
Im östlichen Ringgebiet sind überwiegend Mischwasserkanäle vorhanden. In 
der Nußbergstraße sind diese Mischkanäle 2003 erneuert worden. Die ge-
planten Stadthäuser werden an dieses Mischwassersystem angeschlossen. 
Um einen geeigneten Übergabepunkt zwischen öffentlichem und privatem 
Entwässerungsnetz zu erreichen, wird von Seiten der Stadtentwässerung 
Braunschweig erwogen, ca. 25 m Mischwasserkanalstrecke von der Nuß-
bergstraße aus in nördliche Richtung zu verlegen. Die öffentliche Kanalanla-
ge befindet sich dann in der im Bebauungsplan ausgewiesenen öffentlichen 
Verkehrsfläche.
An diese Mischwasserhaltung kann die Grundstücksentwässerung in Ab-
sprache mit der SE|BS, Bereich Dienstleistungen und Kundendienst, ange-
schlossen werden. 
Die Herstellung der öffentlichen Kanäle ist mit der Stadt Braunschweig, 
Fachbereich Tiefbau und Verkehr und den weiteren Versorgungsträgern ab-
zustimmen.


Straßenreinigung und Müllentsorgung
Öffentliche Straßen-, Fahrrad- und Fußwegbereiche sind so zu gestalten, 
dass von der Anlage der Flächen und der Art des Belages her ein maschinel-
les Reinigen mit einer Kehr-Saugmaschine möglich ist (Fugenproblematik). 
Die Fahrbahnbreiten sind für Fahrzeugbreiten von 2,50 m (auch in Kurven) 
zu bemessen. Bäume und Sträucher sind in den Zuwegungen so zu be-
schneiden, dass die Aufbauten an den Entsorgungsfahrzeugen nicht be-
schädigt werden. 
Für die Flächen für die Abfall- und Wertstoffsammlungen muss genügend 
Platz zum Aufnehmen dieser Stoffe und auch ebenso zum Rangieren zur 
Verfügung stehen. 
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6 Gesamtabwägung 


Viele junge Familien, ältere (Ehe-)Paare und andere Bauwillige sind auf der 
Suche nach qualitativ hochwertigem Wohnraum. Oftmals lassen sich die 
Vorstellungen von einem den heutigen Wünschen entsprechendem Neubau 
in zentraler Lage nicht mit den finanziellen Möglichkeiten überein bringen. 
Die von vielen bevorzugte integrierte Wohnlage innerhalb der Stadt wird ge-
gen ein freistehendes Einfamilienhaus am Stadtrand oder gar im Umland der 
Stadt eingetauscht. Der Wunsch nach kurzen Wegen, einem attraktiven, gut 
erreichbaren Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, kulturellen Einrichtungen 
und Freizeitmöglichkeiten wird zugunsten der Wohnform aufgegeben.


Der Blockinnenbereich Nußbergstraße im äußerst beliebten Östlichen Ring-
gebiet soll das Angebot für diese Interessentengruppe in innerstädtischer 
Lage ergänzen. Insgesamt wird die Nachnutzung dieser zentralen Fläche 
den Anforderungen des Baugesetzbuches gerecht, nämlich dem sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden, aufgrund der kompakten Bauweise auf einer 
zentralen Tiefgarage (vgl. §1 a Abs. 2 BauGB). 


Die eingehende Prüfung umwelttechnischer Belange im Umweltbericht hat 
ergeben, dass die Neuplanung keine Verschlechterung der gegenwärtigen 
Situation hinsichtlich umweltrelevanter Gesichtspunkte darstellt. 


Aus den genannten Gründen ist in der Gesamtabwägung die vorgesehene 
Planung mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, den sozialen, 
wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen vereinbar und gewährleistet eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung. Insbe-
sondere sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Eigentumsbil-
dung, die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung, die Fortentwicklung vor-
handener Ortsteile sowie die Belange des Umweltschutzes im Rahmen der 
Planung miteinander gerecht abgewogen worden. 
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7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 


7.1 Flächenzusammenstellung


 Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen im Bereich des  
Allgemeinen Wohngebietes (WA) maximal 28 Wohneinheiten.


Der Geltungsbereich gliedert sich flächenmäßig wie folgt auf: 


I. Besonderes Wohngebiet WB ca. 16.826 m² 
II. Allgemeine Wohngebiete WA ca.   5.150 m² 
III. Öffentliche Straßenverkehrsflächen   ca.   5.124 m² 
IV. Öffentliche Straßenverkehrsfläche - 
 Verkehrsberuhigter Bereich ca.      430 m² 
V. Fläche für Versorgungsanlagen ca.        50 m² 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fläche des Plangebietes =  ca. 27.580 m² 


   ca.     2,76 ha 


8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 


8.1 Maßnahmen


Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Bauflächen für den Woh-
nungsbau im Blockinnenbereich. Zur Realisierung der Planung ist insbeson-
dere die Erschließung des Blockinnenbereiches durch eine öffentliche Ver-
kehrsfläche und die verschiedenen Leitungen der Ver- und Entsorgungsträ-
ger erforderlich. 


8.2 Kosten und Finanzierung


8.2.1 Grunderwerb
Die zukünftige öffentliche Straßenverkehrsfläche (Verkehrsberuhigter Be-
reich) wird kostenfrei auf die Stadt übertragen. Durch Grunderwerb entste-
hen der Stadt keine Kosten. 


8.2.2 Straßenbau
Die Stadt Braunschweig wird mit dem Investor einen Erschließungsvertrag 
abschließen. Der Investor trägt die Kosten für den Ausbau des verkehrsbe-
ruhigten Bereichs und den Anschluss an die Nußbergstraße. 


8.2.3 Entwässerung
Die geplanten Stadthäuser werden an das Mischwassersystem angeschlos-
sen (siehe Punkt 5.10). 


9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 
 die Grundlage bilden soll 


Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.








 
 





 





 


 


 
 
 

 











































































































































































































































































Anlage 8 
 Stand: 09.03.2009 


Bebauungsplan (mit Gestaltungsvorschrift) 
Nußbergstraße - Stadtpark AW 101
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 (2) BauGB, der Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB sowie sonstiger Stellen (vom 
23.12.2008 bis 26.01.2009) 


Stellungnahme Nr. 1 
Behörde für Geoinformation, 
Landentwicklung und Liegenschaften 
(GLL) 
Schreiben vom 07.01.2009 


Stellungnahme der Verwaltung 


Zu den o.g. Vorhaben werden keine Anre-
gungen oder Bedenken vorgebracht. 


-


Vorschlag der Verwaltung:
-


Stellungnahme Nr. 2 
Braunschweiger Versorgungs-AG 
Abt. VW (BS|ENERGY) 
Schreiben vom 07.01.2009 


Stellungnahme der Verwaltung 


für o.g. Bebauungsplan planen wir keine 
Versorgung mit Nah- oder Fernwärme. 


-


Vorschlag der Verwaltung:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 


Stellungnahme Nr. 3 
Braunschweiger Versorgungs-AG 
(BS|ENERGY) 
Schreiben vom 23.01.2009


Stellungnahme der Verwaltung 


Stromversorgung 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
befinden sich eine Ortsnetzstation, sowie 
elektrische Versorgungskabel aus denen die 
anliegenden Bereiche zur Nußbergstraße 
großflächig mit elektrischer Energie versorgt 
werden. Diese Betriebsmittel sind bei der 
Gestaltung des zukünftigen Bebauungspla-
nes zu berücksichtigen und in ihrem Bestand 
zu schützen. 


Für die Versorgungstrassen der geplanten 
Wohnhäuser ist ein Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht gemäß beigefügter Zeichnung 
erforderlich. Sofern die Zufahrt zum Blockin-
nenbereich (im Gestaltungsentwurf als Ver-
kehrsfläche gekennzeichnet) einer privaten 
Nutzung zugeführt wird, ist hier für die elekt-


Die Ortsnetzstation ist entsprechend als Ver-
sorgungsanlage mit der Zweckbestimmung 
„Elektrizität“ festgesetzt. 


Der Hinweis wird im Rahmen der Umsetzung 
des Bebauungsplanes berücksichtigt. 


Da die Zufahrt als öffentliche Verkehrsfläche 
festgesetzt ist, ist ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht nicht erforderlich.  
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rischen Betriebsmittel ebenfalls ein Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht erforderlich. Die 
vorhandenen und zukünftigen Versorgungs-
leitungen dürfen generell nicht überbaut oder 
mit tiefwurzelnden Gehölzen bepflanzt wer-
den (Abstände gemäß DIN 1998). Zur 
Durchführung aller notwendigen Arbeiten 
müssen die Versorgungseinrichtungen bzw. 
Anlagen jeder Zeit in erforderlichem Umfang 
zugänglich sein. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass 
etwaige Umlegungskosten von Betriebsmit-
teln vom Veranlasser zu tragen sind. 


Gas- und Wasserversorgung 
Für die Versorgungstrassen der geplanten 
Wohnhäuser ist ein Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht gemäß beigefügter Zeichnung 
erforderlich. Die zukünftigen Versorgungslei-
tungen dürfen generell nicht überbaut oder 
mit tiefwurzelnden Gehölzen bepflanzt wer-
den (Abstände gemäß DIN 1998). Zur 
Durchführung aller notwendigen Arbeiten 
müssen die Versorgungseinrichtungen bzw. 
Anlagen jeder Zeit in erforderlichem Umfang 
zugänglich sein. 
Aktuell bestehen im Geltungsbereich keine 
Planungsabsichten seitens BS|ENERGY.


Der Hinweis wird im Rahmen der Umsetzung 
des Bebauungsplanes berücksichtigt. 


Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 


Da die Zufahrt als öffentliche Verkehrsfläche 
festgesetzt ist, ist ein Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht nicht erforderlich.  
Der Hinweis wird im Rahmen der Umsetzung 
des Bebauungsplanes berücksichtigt. 


Vorschlag der Verwaltung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und im Rahmen der Umsetzung des 
Bebauungsplanes berücksichtigt. 


Stellungnahme Nr. 4 
Polizeiinspektion Braunschweig 
Friedrich-Voigtländer-Straße 41 
38104 Braunschweig 
Schreiben vom 23.01.2009


Stellungnahme der Verwaltung 


Die Polizeiinspektion Braunschweig ist nach 
derzeitigem Stand der Dinge durch das Bau-
vorhaben Nußbergstr. – Stadtpark nicht in 
denen von ihr wahrzunehmenden Belangen 
berührt.


-


Vorschlag der Verwaltung:
-


Stellungnahme Nr. 5 
SE|BS 
Stadtentwässerung Braunschweig 
Schreiben vom 28.01.2009


Stellungnahme der Verwaltung 


die Stellungnahme gemäß § 4 (1) BauGB -
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vom September 2007 gilt als Grundlage für 
die erforderliche Stellungnahme nach § 4 (2) 
BauGB.
Einvernehmen besteht über die aktuell be-
sprochene Frage nach Ableitung von Nie-
derschlagswasser in das Mischwasserkanal-
netz. 
Von Seiten der SE|BS wurde darauf hinge-
wiesen, dass in der Entwässerungssatzung 
ein Versickerungsgebot enthalten ist. Die 
Konzeption wird nach Abschluss des Be-
bauungsplanverfahrens bei der Stadtent-
wässerung gestellt. Dem Bebauungsplan 
wird zugestimmt.


Vorschlag der Verwaltung:
-


Stellungnahme Nr. 6 
Zweckverband 
Großraum Braunschweig 
Schreiben vom 13.01.2009


Stellungnahme der Verwaltung 


zu dem Bebauungsplan habe ich im Rahmen 
der Beteiligung gem. § 4 (2) BauGB keine 
Anregungen vorzubringen. 


-


Vorschlag der Verwaltung:
-


Stellungnahme Nr. 7 
Naturschutzbund Deutschland  
(NABU) 
Landesverband Niedersachsen e. V. 
Bezirksgruppe Braunschweig 
Schreiben vom 27.01.2009 


Stellungnahme der Verwaltung 


Das Gelände wurde bisher extensiv als Ga-
ragenhof und von kleingewerblichen Hand-
werksbetrieben genutzt. Die Belastung durch 
öffentlichen Verkehr war eher gering, wofür 
auch das Maß der spontanen Begrünung 
spricht. Die zu erwartende Intensivierung des 
Verkehrs, insbesondere durch Anlieger trägt 
zur Verdrängung der vorhandenen Tierwelt 
bei. Das Gutachten LaReG 2008 hat ledig-
lich die Bedeutung für Fledermäuse unter-
sucht und stellt hier ein Jagdrevier fest. Über 
alle anderen vorkommenden Tierarten wur-
den keine Untersuchungen vorgenommen, 
auf eine typische Vogelwelt wird nur verwie-
sen. 
Durch die Baumaßnahme wird das vorhan-
dene Biotop gänzlich beseitigt. 
Die vorgesehene Gestaltungsvorschrift be-
zieht sich nur auf formal-ästhetische Vorga-
ben.
Um hier auch nach der Baumaßnahme wie-


Das Gelände wird intensiv als Garagenhof 
genutzt. Öffentlichen Verkehr gibt es nicht, 
es handelt sich um ein privates Grundstück. 
Die Anzahl der Stellplätze, die in der neuen 
Tiefgarage geschaffen werden, entspricht in 
etwa der Anzahl der zurzeit vorhandenen 
Stellplätze. 
Die Bedeutung der Flächen als Lebensraum 
ist auf Grund der Vorbelastungen sehr stark 
eingeschränkt.  Zusätzlich zu den untersuch-
ten Arten (Fledermäuse) und dem Hinweis 
zur Bedeutung der Flächen für die Avifauna 
sind keine weiteren Gutachten zur Tierarten 
notwendig, da auf Grund der Vorbelastun-
gen und der relativen Strukturarmut keine 
Hinweise zu Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen für weitere Tierartengrup-
pen zu erwarten sind, die über die bereits 
festgelegten hinaus gehen. Die Biotopstruk-
turen des besonderen Wohngebietes, insbe-
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der Habitate für die Tierwelt zu schaffen, 
sprechen wir uns für die Ausweitung der Ge-
staltungssatzung zugunsten der Bepflan-
zung aus. 
Die Umschreibung „gärtnerisch zu gestalten“ 
reicht und nicht aus. Auch die Anlage von 
großflächigen Kiesbeeten ohne nennenswer-
ten Bewuchs kann, wenn ein Gartenbaube-
trieb dort so etwas gestaltet, darunter ver-
standen werden. Hier geht es jedoch aus 
unserer Sicht im Wesentlichen darum, den 
durch die Baumaßnahme entstandenen 
Schaden teilweise wieder auszugleichen. 
Wir sprechen uns deshalb für eine Auflage, 
einer 2-3m breiten Abpflanzung entlang der 
Einfriedung aus Landschaftsgehölzen mit 
Vogelnährgehölzen und Bienen weiden, in 
der Gestaltungssatzung aus. 
Sollte unser Vorschlag nicht berücksichtigt 
werden, fordern wir weitere Gutachten über 
Tier- und Pflanzenbestand zu erstellen, um 
abschätzen zu können, ob die jetzige Vorla-
ge aus naturschutzrechtlicher Sicht ausrei-
chend ist. 
Wir bitten um Berücksichtigung unserer 
Vorschläge.


sondere der Baumbestand, bleiben mit ihren 
Habitatfunktionen erhalten. Der Abriss der 
Gebäude (potenzielle Quartiere) und die 
Rodung der Gehölze werden zu einem die 
Populationen nicht beeinträchtigendem Zeit-
punkt erfolgen. 


Dem Hinweis zur genaueren Definition einer 
gärtnerischen Gestaltung im allgemeinen 
Wohngebiet wird gefolgt in Form einer Fest-
setzung von zusätzlich zu pflanzenden 
Bäumen und Sträuchern, die neben den ge-
stalterischen Effekten einer stärkeren Natur-
raumprägung auch zusätzliche Funktionen 
als Vogelnährgehölzen und Bienenweiden 
haben können.


Das Grundstück erfährt durch die geplante 
Bebauung sowie die Begrünung der nicht 
überbauten Grundstücksflächen sowie der 
extensiven Begrünung der Dächer eine Auf-
wertung.


Die Anregung wird berücksichtigt durch die 
Anpflanzfestsetzungen (je angefangene 
500m² Grundstücksfläche 1 Baum und 5 
Sträucher) anstatt einer 2-3m breiten 
Abpflanzung.  


Vorschlag der Verwaltung:
Die Anregung wird berücksichtigt durch die 
Anpflanzfestsetzungen (je angefangene 
500m² Grundstücksfläche 1 Baum und 5 
Sträucher) anstatt einer 2-3m breiten 
Abpflanzung.







Anlage 9  
Stand: 06. Oktober 2009


Bebauungsplan (mit Gestaltungsvorschrift) 
Nußbergstraße - Stadtpark AW 101
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
(vom 26. Mai bis 26. Juni 2009)


Stellungnahme Nr. 1 
Schreiben vom 27.05.2009


Stellungnahme der Verwaltung


ich bin Eigentümer der Häuser Husarenstr. 46 
und Nußbergstr. 25. 
Zu dem ausliegenden Bebauungsplan möchte ich 
bezogen auf das Grundstück Nußbergstr. 25 fol-
gende Anmerkung machen: 
Es wäre für die Grundstücke, deren Grundstücks-
grenze mit einer Garagenrückwand bebaut ist 
wünschenswert, wenn diese Wände bestehen 
blieben. Statisch ist dies laut Aussage eines be-
fragten Bauunternehmens ohne großen Aufwand 
möglich. Dadurch würden die bestehenden ange-
legten Gärten erhalten, da die Gefahr besteht, 
dass durch den Abriss nicht nur Schäden an den 
Gärten entstehen, sondern auch der Charakter 
dieser Hofgärten zerstört würde. Die Rückwände 
sind größtenteils mit Rankpflanzen bewuchert, die 
den Gärten ihr „Gesicht“ geben. Durch den Erhalt 
der Rückwände könnte der Schallschutz verbes-
sert werden, was die Akzeptanz der Bewohner 
nicht nur während der Bauzeit verbessern würde. 
Außerdem stehen wiederum andere Garagen 
oder Gartenhäuser mit deren Rückwand an den 
Hofgaragen. Würde vor die Garagenrückwände 
ein kleiner Grünstreifen geplant und dieser sowohl 
mit Rankpflanzen, als auch kleinen Sträuchern 
bepflanzt, könnte für alle Beteiligten in kürzester 
Zeit ein harmonisches, grünes Bild entstehen. Ich 
persönlich würde mich ggf. sogar an den Kosten 
des Rückwanderhaltes, Kaufes oder Anpachtung 
mit Instandhaltungspflicht beteiligen. 
Sollten die Garagenrückwände nicht erhalten 
werden können, ist es erforderlich, dass die Vor-
schriften es gestatten, den Hofgärten wieder die 
gleiche Gestalt geben zu können. Dazu gehört auf 
ganzer Grundstückslänge ein hoher Sichtschutz, 
der am besten von beiden Seiten bepflanzt wer-
den kann. 
Ich bitte höflichst um wohlwollende Berücksichti-
gung.


Um dem Wunsch des Einwenders wie auch den 
Wünschen anderer Nachbarn auf einen Verzicht 
auf den öffentlichen Parkplatz zu folgen, wird die 
Planung im südöstlichen Teil des Plangebietes 
geändert. Die bisher vorgesehene Nutzung als 
öffentliche Parkplätze wird nicht weiter verfolgt. 
Statt dessen wird ein Teil des Garagenhofes er-
halten; hierdurch wird auch der Erhalt der Mauern 
gesichert.  
Diese Änderung der Planung bedingt eine erneute 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfes. 


Vorschlag der Verwaltung:
Die Anregung wird berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 2 
Schreiben vom 24.06.2009


Stellungnahme der Verwaltung


Die Stadt Braunschweig und ihre Organe verletz-
ten unserer Meinung nach konsequent den städ-
tebaulichen Charakter der Gesamtentwicklung der 
Stadt, bzw. der Stadtteile. 
Die Stadt Braunschweig kann auch anders, was 
die notwendige Frage nach hochwertigem Bauen 
angeht. Wenn wir uns die Planungsunterlagen 
zum Wettbewerb „Am Teichblick, Riddagshausen“ 
ansehen, wo ein Architekt den Wettbewerb für 
Wohnungsbau gewonnen hat und die Stadt an-
schließend das Kunststück fertig bringt, den Be-
bauungsplan zurückzunehmen, kann man leicht 
die Ungleichbehandlung der Bürgerinteressen 
erkennen. Wir meinen, was für das Grundstück 
am Teichblick gilt, müsste laut Gleichbehand-
lungsgrundsatz auch für die Bürger im Karree 
Nußbergstraße gelten.  
Wenn man sich die verschiedenen Bauvoranfra-
gen, Baupläne, Erhaltungssatzungen, Mitteilun-
gen und Bebauungspläne anschaut, so bemerkt 
man ziemlich schnell, dass man es flächende-
ckend mit einem Flickenteppich zu tun hat, in dem 
scheinbar nach Lust und Laune, so wie es gerade 
gebraucht wird, Bebauungspläne aufgestellt wer-
den. 
Es gibt zahlreiche „Musterurteile“, die den so ge-
nannten Gleichheitsgrundsatz in der Bauleitpla-
nung einfordern. Nehmen wir z.B. die Vorlage 
vom 24. April 09 (Drucksache 12514/09): Anmel-
dung zur Aufnahme in das Städtebauförderungs-
programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ für 
Teilbereiche der Braunschweiger Innenstadt so-
wie Aufstellung einer Satzung gemäß § 172 
BauGB zur „Erhaltung baulicher Anlagen und der 
Eigenart von Gebieten“ (Erhaltungssatzung) für 
die südöstlichen Innenstadtgebiete Magni-, 
Ägidien- und Friedrich-Wilhelm-Viertel. 
Auf Seite 2 hat die Bauverwaltung richtig formu-
liert, wie sie meint diesen Denkmalschutz umzu-
setzen. Es werden 5 Punkte aufgezählt. Wir zitie-
ren hier den Pkt. 1: „Die Sicherung erhaltenswer-
ter Gebäude, historischer Ensembles oder sonsti-
ger baulicher Anlagen von geschichtlicher, künst-
lerischer oder städtebaulicher Bedeutung.“ 


In der Vorlage 23. Sep. 04 zum Sanierungsgebiet 
Innenstadt Wohnbebauung Michaelisviertel, 
Echternstr. 8-29, heißt es: „Zum Zwecke des Ver-
kaufs und der daran gebundenen Bebauung ist 
die Ablösung von 58 Stellplätzen für das Studen-
tenwerk Braunschweig durch die Stadt erforder-
lich. Die Finanzierung der Ablösesumme von 58 x 
7.500 Euro ist im Entwurf des Sanierungshaushal-
tes für das Jahr 2002 vorgesehen.“ 


Ich frage mich, warum gibt es eine eklatante an-
dere Zählweise der Bauverwaltung, die auf S. 6 
des Bebauungsplans Nußbergstraße, AW 101 
von 60 genutzten Stellplätzen spricht. Tatsächlich 
genutzt wurden zwischen 80 und 86 Stellplätze. 


Die Hinweise zu anderen Plangebieten in der 
Stadt Braunschweig werden zur Kenntnis ge-
nommen. Ein unmittelbarer Vergleich mit Planver-
fahren an anderen Orten verbietet sich jedoch. Es 
ist Aufgabe der städtebaulichen Planung, die je-
weils konkrete örtliche Situation bei ihren Überle-
gungen zu Grunde zu legen. Das schließt nicht 
aus, dass scheinbar sich widersprechende Ziel-
vorstellungen in unterschiedlichen Gebieten ver-
folgt werden.  


Zur Zeit sind ca. 60 Stellplätze vermietet, mit rück-
läufiger Tendenz. Die Anzahl der tatsächlich vor-
handenen Stellplätze ist unerheblich, da die Ei-
gentümerin nicht verpflichtet ist, Stellplätze zu 
vermieten. Auch im vorliegenden Bebauungsplan 
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Ich frage, soll durch die andere Zählweise der 
Investor Wiederaufbau GmbH hinsichtlich einer 
Ablösesumme geschont werden. In der Vorlage 
vom 03. Juli 05, Sanierungsgebiet Innenstadt / 
Teilbereich Magniviertel, heißt es: „Unter Sanie-
rungsziele auf S. 2: Bei einer Bebauung wird gro-
ßer Wert auf eine qualitätvolle Unterbringung und 
Gestaltung der Stellplätze gelegt. Heute befinden 
sich auf der unbebauten Fläche zahlreiche Stell-
plätze, die bei einer Bebauung entfallen. Auch 
wenn ein vollständiger Ersatz im Rahmen der 
Neuplanung nicht leistbar sein wird, stellt das 
über das notwendige Maß hinausgehende Stell-
platzangebot ein wichtiges Beurteilungskriterium 
bei der Bewertung der Planung dar.“ 
Ich kann nur sagen, gleiches Recht für alle. Es ist 
schon verwunderlich, dass man viele unterschied-
liche Aussagen zu gleichen baurechtlichen Fra-
gen der Bauverwaltung findet. 


Ich meine, dass nachhaltige Stadtentwicklung 
dem Erfordernis knapper Ressourcen Rechnung 
tragen muss, dass man eine einheitliche Stadt-
entwicklung umsetzen sollte. Die Stadt Braun-
schweig scheint kein Stadtentwicklungskonzept 
zu haben. 


Unserer Meinung nach sind die gleichen Kriterien 
anzuwenden in Bezug auf Denkmalschutz wie in 
der genannten Beschlussvorlage vom 24. April 
09. 


Schaut man sich andere Bebauungspläne an und 
wir nehmen uns hier als Beispiel (Vorlage 
19.01.09, Sielkamp Nord VO43), so werden in 
den textlichen Abfassungen andere Aussagen 
unter den jeweiligen Abschnitten getroffen. Bei-
spiel: Wir zitieren unter 5.2 Maße der baulichen 
Nutzung: „Mit der festgesetzten Höhe der Bebau-
ung soll vor allem die Mittellage des Baugebietes 
zwischen der bis zu dreigeschossigen Bebauung 
im Westen und der zweigeschossigen Bebauung 
im Osten des Plangebietes berücksichtigt werden. 
Damit passt sich das Plangebiet in die vorhande-
ne städtebauliche Situation ein.“ 


besteht das Ziel, die Stellplätze qualitätsvoll in der 
geplanten Tiefgarage unterzubringen. Ein voll-
ständiger Ersatz der Stellplätze in der Tiefgarage 
ist aufgrund der schalltechnischen Auswirkungen 
nicht möglich, jedoch werden Stellplätze weit über 
das bauordnungsrechtlich notwendige Maß hin-
aus angeboten. 
Durch die Neubebauung wird ein Bedarf von 28 
Stellplätzen ausgelöst. In der Tiefgarage werden 
voraussichtlich mehr als doppelt so viele Stellplät-
ze angeboten. Des Weiteren werden durch den 
Erhalt von Teilen des alten Garagenhofes weitere 
ca. 17 Stellplätze im Bestand zur Verfügung ste-
hen. 


Die Belange des Denkmalschutzes sind im Rah-
men des Bebauungsplanes berücksichtigt wor-
den. 
Die Planung wurde auch der unteren Denkmal-
schutzbehörde zur Stellungnahme übergeben. 
Von dort wurden keine Bedenken gegen die Pla-
nung vorgebracht. Soweit der Einwender der Auf-
fassung ist, dass weitere Gebäude denkmalwür-
dig seien, steht es ihm frei, sich für deren Eintra-
gung in die Denkmalliste einzusetzen. Dabei han-
delt es sich allerdings um ein eigenständiges Ver-
fahren, das unabhängig von der Aufstellung des 
Bebauungsplans zu betreiben ist. Der Be-
bauungsplan übernimmt die Bestimmungen des 
Denkmalschutzrechtes lediglich nachrichtlich. 


Im vorliegenden Bebauungsplan ist nicht die  
Mittellage der Höhe der bestehenden Blockrand-
bebauung der Maßstab. Ziel war es, mit der Höhe 
der neuen Bebauung deutlich unter der Höhe der 
Blockrandbebauung zu bleiben. 


Die vier Betonklötze im Innenhof Nußbergstraße 
passen sich überhaupt nicht ein und weil dies so 
ist, wird in den textlichen Fassungen der ver-
schiedenen Bebauungspläne eine andere Wort-
wahl gewählt. Wir meinen, damit wird der städte-
planerische Charakter ausgehebelt. Im gleichen 
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Bauantrag heißt es auf S. 13 unter 15: Dächer: „In 
der Ortslage Volkmarode sind bei den Hauptge-
bäuden geneigte Dächer und Satteldächer ty-
pisch. Mit den gegeneinander versetzten Pultdä-
chern sollen auch moderne Bauformen ermöglicht 
werden, ohne sich zu weit von der Form des ur-
sprünglich verbreiteten Satteldaches zu entfer-
nen. Diese Vorschrift zur Gestaltung der Dach-
formen stellt sicher, dass das Ortsbild nicht durch 
Vielfalt und untypische Gestaltung von Dachfor-
men verunstaltet wird“. Man fragt sich, warum 
werden diese Kriterien im Innenhofkarree Nuß-
bergstraße nicht angewandt. Bei uns meint man, 
Flachdächer seien das typische Gestaltungsele-
ment, schon durch Augenschein kann man diese 
Sichtweise überhaupt nicht verstehen. Es handelt 
sich hier vielmehr um ein Zugeständnis gegen-
über der Wiederaufbau GmbH, die durch eine 
andere Dachform die Quadratmeter-Maximierung 
ihrer verkaufbaren Fläche eingebüßt hätte. 


Auf Seite 15 ist noch mal ein Passus aufgenom-
men worden zur Frage der Ordnungswidrigkeiten. 
Diesen Passus gibt es im Bebauungsplan Nuß-
bergstraße nicht. Inwieweit das ein Formfehler 
darstellt, mögen wir zurzeit noch nicht beurteilen. 


In dem Programm „Stadtumbau West“, an dem, 
soweit ich weiß, sich auch die Stadt Braun-
schweig beteiligt, können wir unter der Überschrift 
„Städtebauliche Herausforderung durch Stadtum-
bau“ folgendes lesen: „Die neuen Herausforde-
rungen an eine zukunftsbeständige Stadtentwick-
lungspolitik liegen darin, den Paradigmenwechsel 
vom `gesteuerten Wachstum` auf `geordneten 
Rückzug` zu kommunizieren und umzusetzen. 
Städtebauliche Strategien sind darauf zu richten, 
die Konsequenzen gewandelter Nutzungsansprü-
che an den Raum anzunehmen und behutsam 
umzusetzen. Der Erfolg und die Akzeptanz sol-
cher Strategien des Umbaus hängen davon ab, 
wie dieser Wandel nicht als Verlust, sondern als 
Gewinn von Lebensqualität und örtlicher Attrakti-
vität vermittelbar und erkennbar wird; dies in dem 
Sinne `weniger ist mehr`. 
Dieser inhaltlichen Sichtweise kann ich nur voll 
und ganz zustimmen. Es ist gerade außerordent-
lich bedauerlich, dass die Stadtentwicklung ge-
genwärtig verkürzt wird auf die Begriffe: mehr 
Bauland, mehr Einwohner, mehr Steuern. Eine 
Stadtentwicklung sollte doch ihre Bürger, die hier 
schon lange in Braunschweig leben, mitnehmen, 
damit die veränderten Nutzungsansprüche an 
Wohnraum, Wohnumfeld nicht auf Kosten der 
Betroffenen entwickelt wird. In diesem Sinne ist 
der Bebauungsplan Nußbergstraße gegen die 
Bürger gerichtet und missachtet das Gemeinwohl. 
Wie heißt es so schön: Gemeinwohl vor Eigen-
nutz.


Hier geht es nicht um ein typisches Gestaltungs-
element. Die Festsetzung der Flachdächer als 
Dachform entspricht vielmehr dem Ziel, mit der 
Höhenentwicklung der neuen Bebauung Rück-
sicht auf die Bestandsbebauung zu nehmen. 
Auch in anderen Dachformen könnten entspre-
chende oder größere Wohnflächen untergebracht 
werden. Des Weiteren soll durch die Festsetzung 
einer Dachbegrünung erreicht werden, dass sich 
die Neubebauung besser in den Blockinnenbe-
reich einfügt. 


Ordnungswidrigkeiten sind in den textlichen Fest-
setzungen unter Punkt B.VII geregelt. Weitere 
Ausführungen in der Begründung sind nicht erfor-
derlich. 


Die Stadt Braunschweig ist für den Bereich der 
Weststadt in das Programm „Stadtumbau West“ 
aufgenommen worden. Die Verhältnisse dort sind 
mit denen im östlichen Ringgebiet nicht zu ver-
gleichen. Die städtebauliche Monostruktur, die 
stagnierende bzw. rückläufige Wohnungsnachfra-
ge, die soziale Polarisierung und ethnische Seg-
regation, das Überangebot an Verkehrsflächen 
und Stellplätzen, die Trennung des Stadtteils vom 
Rest der Stadt durch die BAB 391 sind einige 
wesentliche Merkmale, die den dringenden Hand-
lungsbedarf dort ausmachen.  
Das östliche Ringgebiet dagegen ist ein beliebter 
Wohnstandort mit hoher Lebensqualität. Die ge-
planten Maßnahmen in der Weststadt sind daher 
nicht auf das östliche Ringgebiet übertragbar. 


Vorschlag der Verwaltung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme Nr. 3 
43 weitere Unterzeichner 
Schreiben vom 20.06.2009


Stellungnahme der Verwaltung


als Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie eine 
schriftliche Stellungnahme, unterzeichnet von 45 
Anwohnern der Nußbergstraße und der Herzogin-
Elisabeth-Straße gegen die Einrichtung von 14 
öffentlichen Parkplätzen auf dem Innenhofgelän-
de. Es handelt sich um all diejenigen, die vom 
auftretenden Parkplatzsuchverkehr unmittelbar 
betroffen wären. Wir bitten Sie, diese Einwände – 
im Interesse des sozialen Friedens und mit Blick 
auf einen Interessenausgleich zwischen den jetzi-
gen Anwohnern und den neu hinzuziehenden – 
bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. 


Stellungnahme
mit der anstehenden Innenhofbebauung, die nun 
realisiert werden soll, wird sich für uns Anwohner 
der Blockrandbebauung viel verändern. Es sei 
vorangestellt, dass wir einer Bebauung des Areals 
durchaus positiv gegenüber stehen. Jedoch bitten 
wir, bei einigen Planungsdetails im Interesse des 
sozialen Friedens bei Ihren Plänen auch den Be-
dürfnissen der unmittelbaren Anwohner Rech-
nung zu tragen. 


Bisher können wir die Sonne in den hinteren 
Zimmern bis zum Untergang ungestört genießen. 
Ein unverbauter Blick ins Grüne entschädigt ein 
wenig für die Lärmsituation vor dem Haus. Zuge-
gebenermaßen sind die Garagendächer, die da-
neben auch zu sehen sind, kein schöner Anblick, 
aber damit kann man sich arrangieren, da die 
Ruhe nach hinten hinaus gewährleistet ist. Selbst 
wenn sich ab und zu ein Auto aus einer Garage 
schleicht, hören wir nichts davon, da das Schla-
gen von Türen und Starten eines Wagens in der 
Garage stattfinden. Mit der nun anstehenden Be-
bauung unseres Innenhofes wird sich Vieles ver-
ändern. Die geplanten, und wie wir meinen, über-
dimensionierten Stadtvillen der Wiederaufbau 
werden den Charakter des gründerzeitlichen 
Wohngebietes verändern, und sie werden insbe-
sondere den Anwohnern an der Herzogin-
Elisabeth-Straße wertvolle Sonnenstunden weg-
nehmen. (Wir haben das Bebauungsmodell ein-
gehend studiert und Beobachtungen zum Son-
nenverlauf angestellt und dabei festgestellt, dass 
etwa Bewohner im ersten Obergeschoss mitten 
im Sommer voraussichtlich ab etwa 18.00 Uhr 
keine direkte Sonne mehr haben werden.) 


Mit der vorliegenden Planung werden die in der 
Niedersächsischen Bauordnung vorgeschriebe-
nen Grenzabstände zu den angrenzenden 
Grundstücken berücksichtigt. Der Grenzabstand 
dient einer ausreichenden Belüftung und Belich-
tung der Gebäude und anderer baulicher Anlagen 
sowie der nicht bebauten Grundstücksflächen. Mit 
der Einhaltung der Grenzabstände werden ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, der nach-
barliche Wohnfrieden und der angemessene 
Schutz der Privatsphäre gewährleistet. 


Was uns darüber hinaus besonders beunruhigt, 
ist die Tatsache, dass der zuletzt vorgelegte und 
in den Gremien „abgesegnete“ Entwurf für einen 
Bebauungsplan nun auch noch ca. 14 öffentliche 
Parkplätze vorsieht, und sie werden es ahnen: 
direkt unter unseren Schlafzimmerfenstern bzw. 
den dem Verkehr abgewandten ruhigen Zimmern. 
Parkplatzsuchverkehr bis in die Nacht hinein 


Die Bedenken werden teilweise berücksichtigt. 
Die Planung wird dahingehend geändert, dass die 
öffentliche Erschließung gekürzt und öffentliche 
Parkplätze im Blockinnenbereich nicht mehr vor-
gesehen werden. Der Bereich der bisher geplan-
ten Parkplätze wird überwiegend als Besonderes 
Wohngebiet festgesetzt. Die vorhandenen Gara-
gen im Süden des Plangebietes werden erhalten, 
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wird die Folge sein. Das ist eine Aussicht, die 
mehr als bitter erscheint. (Am Rande: Die in den 
vergangenen Jahren an unseren Häusern ange-
brachten neuen Balkone (zur Herzogin-Elisabeth-
Straße mit dann reduzierter Sonneneinstrahlung) 
werden auf einen öffentlichen Parkplatz ausge-
richtet sein, der natürlich im Unterschied zur bis-
herigen Situation mit viel Lärm verbunden sein 
wird, und sicher auch nicht mit dem Grün mithal-
ten kann, in das wir zurzeit schauen. Auch der 
vorliegende Bebauungsplan spricht hier von 
„Lärmspitzen“) 
Wir möchten noch einmal betonen, dass wir kei-
neswegs grundsätzlich gegen Entwicklungsmaß-
nahmen für unsere Stadt eingestellt sind, im Ge-
genteil, aber wir möchten aufzeigen, wieweit sol-
che Entscheidungen in persönliche Lebenssituati-
onen hineinreichen können. Für Sie handelt es 
sich vielleicht nur um ein Baugebiet neben vielen 
anderen, für uns ist es ein zentraler Bestandteil 
unseres Lebens, in den Sie mit Ihren Plänen ein-
wirken. Wer, wenn nicht Sie als Vertreter der 
Stadtverwaltung, könnte sich für einen Interes-
senausgleich einsetzen? 


Statt der geplanten öffentlichen Parkplätze 
(wir haben bereits genug Verkehrslärm vor 
dem Haus!) sollte es neben einer der gegebe-
nen gewachsenen Situation angemessenen 
Innenhofbebauung eine Grünfläche geben. 
Zusätzlicher Parkraum könnte in der geplan-
ten Tiefgarage entstehen. Hier gäbe es mit 
Sicherheit genügend Interessenten, was das 
Mieten oder Kaufen solcher Tiefgaragenplätze 
angeht. Sollten sich Besucherparkplätze tat-
sächlich nicht vermeiden lassen, bitten wir 
diese den neuen Gebäuden und nicht unseren 
Schlafzimmern zuzuordnen.


wodurch zum einen dieser Parkraum weiterhin zur 
Verfügung gestellt werden kann und zum anderen 
die Bestandssituation durch den Erhalt der Gara-
genrückwände für die nachbarlichen Gärten weit-
gehend unverändert bleibt. Bei diesen Parkplät-
zen handelt es sich um private Parkplätze, die nur 
den jeweiligen Mietern zur Verfügung stehen. Ein 
Parksuchverkehr kann damit verhindert werden. 
Um eine möglichst hohe Anzahl an Parkmöglich-
keiten zur Verfügung zu stellen, wird in der Tief-
garage ein Angebot weit über dem durch die 
Neubebauung ausgelösten Bedarf von 28 Stell-
plätzen entstehen.  
Besucherstellplätze innerhalb des Baublocks wird 
es nicht geben. 


Vorschlag der Verwaltung:
Die Anregung wird teilweise durch entsprechende 
Änderung des Bebauungsplanes und dessen 
erneute öffentliche Auslegung berücksichtigt. Die 
Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahme Nr. 4 
Bürgerinitiative für den Erhalt des  
Innenhofs Nußbergstraße 
Schreiben vom 15.06.2009


Stellungnahme der Verwaltung


Zu Seite 2: 
Auf Seite 2 ist unter Pkt. 8 die niedersächsische 
Gemeindeordnung als Rechtsgrundlage festge-
halten. Wir wissen zurzeit nicht, wer die verschie-
denen Maßnahmen in der Ausführung mit seinen 
textlichen Fassungen zu verantworten hat. Es fällt 
auf, dass das bisherige Planungsbüro nicht als 
Unterzeichner dafür zur Verfügung stand. Wir 
fragen konkret, wer hat bisher welche Kosten 
getragen? Ist die Stadt an Kosten der Planung 
beteiligt? Wer hat die Gutachten bezahlt? Ist ein 
städtebaulicher Vertrag zustande gekommen, 
wenn ja, mit wem? Inwieweit dies schon ein gra-
vierender Formfehler ist, muss, wenn nötig, ge-
prüft werden. 


Wir fragen uns, warum das Bundesdenkmal-
schutzgesetz in der Aufzählung der Gesetze nicht 
genannt wird. 


Auch fragen wir uns, inwieweit die Landesent-
wicklungspläne und die Regionalplanung in die 
Bauleitplanung einfließen. Häufig gibt es Interes-
senkollisionen mit dem Inhalt vom Raumord-
nungsprogramm der Anpassungspflicht nach § 1 
Abs. 4 BauGB. 


Die Planungshoheit liegt bei der Stadt Braun-
schweig. Zwischen der Stadt Braunschweig und 
dem Investor besteht ein städtebaulicher Vertrag, 
in dem u.a. die Übernahme der Planungskosten 
sowie der erforderlichen Gutachten durch den 
Investor vereinbart ist. 


Die Benennung der einzelnen Rechtsgrundlagen 
hat lediglich informatorischen Charakter. Das 
Niedersächsische Denkmalschutzgesetz 
(NDSchG) wird in der Aufzählung ergänzt. Die 
Festlegungen des NDSchG wurden sowohl in der 
Planzeichnung als auch in der Begründung be-
achtet. Die Stellungnahme der Denkmalpflege 
wurde bei den Planungen berücksichtigt. 


Der Bebauungsplan entspricht sowohl den Zielen 
des Landesraumordnungsprogrammes Nieder-
sachsen als auch des Regionalen Raumord-
nungsprogrammes für den Großraum Braun-
schweig. (Siehe Begründung Punkt 2.1) 


Zu Seite 3: 
Zitat: "Die Entwicklung eines Wohngebietes im 
östlichen Ringgebiet entspricht dieser Aufgabe." 
Unserer Meinung nach entspricht es nicht der 
Aufgabe der Stadtentwicklung losgelöst von den 
bisherigen Rechtsgrundlagen 4 Betonklötze in 
den Innenhof zu bauen. In Berlin steht Innenhof-
bebauung für Verschattung, schlechte Wohnquali-
tät und Verschlechterung des Kleinklimas. 
Das halten wir für eine willkürliche Festlegung. 
Wie man einer Statistik entnehmen kann, hat das 
östliche Ringgebiet mit über 28000 Einwohnern 
die zweitgrößte Einwohnerzahl von Braunschweig 
und im bestimmten Kernbereich auch die größte 
historisch verdichtete Bauweise. Andere Städte 
wie Stuttgart haben Stadtentwicklungspläne für 
nachhaltiges Bauflächen-Management verfasst. 
Auf welche Analysen und auf welches Zahlenma-
terial sich die Stadtverwaltung Braunschweig 
stützt, bleibt unklar. 
Im Wohnungsprofil stand am 01. Januar 08 des 
Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung in Zusammenarbeit mit der NBank auf 
Seite 12 zu lesen: "Die seit 1992 ständig zuneh-
mende Wohnflächeninanspruchnahme in Nieder-


Die Berliner Stadtverdichtung in der Zeit der In-
dustrialisierung erfolgte lediglich auf der Grundla-
ge baupolizeilicher Bestimmungen. Die hygieni-
schen Forderungen nach Sonne, Licht und Luft 
gab es noch nicht. Unter anderem bilden diese 
die Grundlage der heutigen Vorschriften. Die 
Dichte der Berliner Blöcke ist entsprechend mit 
der geplanten Innenhofbebauung im Bereich der 
Nußbergstraße nicht zu vergleichen. Mit der vor-
liegenden Planung werden die in der Niedersäch-
sischen Bauordnung vorgeschriebenen Grenzab-
stände zu den angrenzenden Grundstücken be-
rücksichtigt. Der Grenzabstand dient gerade der 
Sicherung einer ausreichenden Belüftung und 
Belichtung der Gebäude und anderer baulicher 
Anlagen sowie der nicht bebauten Grundstücks-
flächen. Mit der Einhaltung der Grenzabstände 
werden gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
der nachbarliche Wohnfrieden und der angemes-
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sachsen weist auf eine sehr gute Altersgruppen-
verteilung hin. Es drängt sich daher die Frage 
nach einem örtlichen Wohnflächenmanagement 
auf." 
Die Stadt Braunschweig lässt ihre Bürger im Un-
klaren, wie sie das Wohnflächenmanagement in 
der Stadt entwickeln will. Sie müsste dann auch 
eine Aussage zu der Frage treffen: "Bald stehen 
19000 Wohnungen leer". (Siehe Anlage0,BZ vom 
2. Dez. 06). 
Zitat: "Für den Planungsbereich gelten keine Be-
bauungspläne und örtliche Vorschriften". Wir fra-
gen uns, wo sind die Bebauungspläne, bzw. über-
leitend die Baunutzungsverordnung geblieben? 


Wir haben in der Anlage Nr. 1 einen Auszug aus 
einem Bebauungsplan mit der Nr. HA Nr.103, 
einen weiteren Auszug aus einem Bebauungsplan 
mit der Anlage Nr. 2, HA8, sowie die Angaben 
vom 13.09.94 (Anlage Nr. 3), Auszug für das 
Flurstück 475. 


Zitat: "Für den Plangeltungsbereich gelten keine 
Bebauungspläne... " 
Wir fragen uns, warum die Bauverordnung der 
Stadt Braunschweig vom 29.05.1957 / 30. 10. 
1963 nach § 173 Abs. 3 Bundesbaugesetz über-
geleitet als Bebauungsplan in der Aufzählung der 
Gesetze nicht genannt wird. Auch fragen sich die 
Bürger hinsichtlich des Vertrauensschutzes bei 
Aufhebung von Bebauungsplänen, inwieweit ist 
das Gebot von Treu und Glauben in das verwal-
tungsrechtliche Handeln verletzt worden. Unserer 
Meinung nach darf die bestehende Rechtslage 
bei Gesetzesänderung keine nachhaltige Rück-
wirkung in Kraft setzten, die für die Bürger im 
Karree eine Aushebelung im Grundsatz auf Treu 
und Glauben bedeutet. Die fehlende Schutzbe-
dürftigkeit der hier lebenden Bürger sollte schon 
deshalb den Bebauungsplan für nichtig erklären. 


Zitat: "Die bestehende gründerzeitliche Block-
randbebauung soll in ihrer städtebaulichen Struk-
tur gesichert werden." 
Gesichert würde das Karree unsere Meinung 
nach durch einen Ensembleschutz wie die Stadt 
ihn auch für das Schutzgebiet Pauli Kirche erlas-
sen hat (siehe Anlage 4, Bebauungsplan mit Ge-
staltungsvorschriften "Gründerzeitviertel an der 
Paulikirche" HA 126). Aus unserer Sicht wird auch 
hier der Gleichheitsgrundsatz im städtischen Bau-
recht verletzt. Wir verstehen Denkmalschutz als 
stadtplanerische Aufgabe für die Bedeutung der 
Städte und Siedlungen. Schutzbedürftig ist ein 
Objekt, das einen charakteristischen Aussagewert 
für die bauliche Stadtentwicklung in einer be-
stimmten Zeit hat. Unser Karree zeigt für die 
Stadtgeschichte und Siedlungsgeschichte den 
historischen Prozess der Entstehung und ist von 
daher von Bedeutung. Durch immer mehr verdich-
tete Bauweise wird der kulturhistorische Charak-
ter unseres Karrees ad absurdum geführt. Eine 
Nachverdichtung, wie sie mit den vier Betonklöt-


sene Schutz der Privatsphäre gewährleistet.  


Es wurde im Jahr 2000 gerichtlich festgestellt, 
dass die Braunschweiger Bauverordnung außer 
Kraft getreten ist. 


Die Aufstellung, Änderung oder Aufhebung von 
Bebauungsplänen unterliegt einem vom Bauge-
setzbuch vorgeschriebenen Verfahren, das dieser 
Bebauungsplan bis zur Rechtskraft durchlaufen 
wird. 


Die Planung wurde auch der unteren Denkmal-
schutzbehörde zur Stellungnahme übergeben. 
Von dort wurden keine Bedenken gegen die Pla-
nung vorgebracht. Soweit die Einwender der Auf-
fassung sind, dass weitere Gebäude denkmal-
würdig seien, steht es ihnen frei, sich für deren 
Eintragung in die Denkmalliste einzusetzen. Da-
bei handelt es sich allerdings um ein eigenständi-
ges Verfahren, das unabhängig von der Aufstel-
lung des Bebauungsplans zu betreiben ist. Der 
Bebauungsplan übernimmt die Bestimmungen 
des Denkmalschutzrechtes lediglich nachrichtlich. 
Als Kulturdenkmale sind die Gebäude Husaren-
straße 43, 44/45 und 46/47 eingetragen und in 
der Planzeichnung entsprechend nachrichtlich 
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zen umgesetzt werden soll, entspricht nicht dem 
gesetzlichen Gebot des Einfügens und ist von 
daher nicht im Einklang mit dem bodenrechtlichen 
Prüfungsmaßstab des §34 BauGB. Eine Gestal-
tungssatzung muss den Denkmalschutz berück-
sichtigen. Inwieweit die Landesbauordnung hier 
außer Kraft gesetzt wird, ist noch zu prüfen. Die 
Planungshoheit sollte nicht dazu führen, dass der 
Milieuschutz aufgehoben wird. Die Wirksamkeit 
des Denkmalschutzes setzt die staatliche und 
nicht die kommunale Zuständigkeit voraus. Die 
Komplexität des Denkmalschutzbegriffes darf 
nicht zum Spielball kommunaler, kurzfristiger Inte-
ressen werden. 


übernommen. Maßgeblich für die Aufnahme in die 
Denkmalliste sind bei diesen Ziegelbauten die 
aufwändig gestalteten Fassaden mit reichen Putz- 
und Stuckgliederungen, die zur Straße orientiert 
sind. Angrenzend an das Plangebiet befinden sich 
darüber hinaus der Prinz-Albrecht-Park, der 
Stadtpark und die Kirche St. Matthäus, die eben-
falls Baudenkmale gemäß NDSchG sind. Der 
Innenhof selbst ist nicht denkmalwürdig und Aus-
wirkungen auf die Straßenfassaden oder die an 
den Geltungsbereich angrenzenden Denkmale 
sind wegen der Lage bzw. der Höhe der geplan-
ten Gebäude nicht zu erwarten. 


Zu Seite 4:
Zitat: "Der den Innenhof umgebende bauliche 
Bestand soll als besonderes Wohngebiet plane-
risch gesichert werden." 
Hier wird unserer Meinung nach der städtebauli-
che §34 BauGB missbraucht. 
Art und Maße der baulichen Nutzung, der Bau-
weise, der Grundstücksfläche, die überbaut wer-
den soll, müssen sich der Eigenart der näheren 
Umgebung einfügen, die Erschließung muss ge-
sichert sein, die Anforderungen an gesundes 
Wohn- und Arbeitsumfeld muss gewahrt bleiben. 
Das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. Der 
typische Fall einer Baulücke liegt hier im Innenhof 
nicht vor. Vielmehr wirkt das Bauvorhaben einge-
kesselt in seiner Gesamtheit. Auch darf der § 34 
BauGB kein Instrument sein, um auf diesem We-
ge abweichende städtebauliche Ziele durchzufüh-
ren. Inwieweit das Grundrecht der Eigentümer, 
die hier im Karree Wohnungen und Häuser ge-
kauft haben, verletzt wird, muss zu einer sehr 
sorgfältigen Abwägung führen. 


Zitat: "... eine Bebauung des Blockinnenbereichs 
geplant wird, weil er zu den größten Blockinnen-
bereichen des östlichen Ringgebietes gehört." 
Diese Aussage ist in seiner Umfassendheit falsch. 
Siehe dazu Anlage Nr. 5, Schreiben an die Stadt-
verwaltung 22. März 2009. Ein vergleichbar gro-
ßes Grundstück wird in der Kapellenstraße 
beplant. 


Zitat: "Die Erschließung für Fußgänger und PKW 
befindet sich auf einem Parallelgrundstück Nuß-
bergstraße 23 und 24, das den Innenbereich mit 
der Nußbergstraße verbindet." 
Wir sind der Meinung, dass die allgemeine Durch-
führungsverordnung zur Niedersächsischen Bau-
ordnung vom 11. März 1987 richtig angewandt für 
ein so großes Bauvorhaben weder die Durch-
fahrtsbreiten für die Feuerwehr noch die Ret-
tungswege, geschweige denn von einer Gefah-
renabwehr eingehalten wird. 


Der zitierte Satz bezieht sich auf die bestehende 
Blockrandbebauung und nicht auf die neu geplan-
te Bebauung.  
Der Einwender verkennt die Systematik des Pla-
nungsrechts. Der § 34 BauGB findet hier keine 
Anwendung. Es handelt sich um die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes im Sinne von § 30 
BauGB. Entsprechend wird der Innenhof nicht als 
Baulücke behandelt, sondern es werden rechts-
verbindliche Festsetzungen für die städtebauliche 
Ordnung getroffen. Das überplante Grundstück ist 
ein Privatgrundstück, über das die Nachbarn nicht 
verfügen können. Art und Maß der baulichen Nut-
zung sowie die Bauweise entsprechen der Umge-
bung. Die Anforderungen an ein gesundes Wohn- 
und Arbeitsumfeld werden gewahrt, anderenfalls 
wäre das Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig. 


Unabhängig von der tatsächlichen Größe einzel-
ner Plangebiete verbietet sich ein direkter Ver-
gleich, da die städtebaulichen Strukturen deutlich 
voneinander abweichen. 


Mit der Feuerwehr wurden im Zuge des Planver-
fahrens Abstimmungsgespräche geführt. Zudem 
wurde die Feuerwehr während der Verfahren 
gem. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB beteiligt. Vor-
liegende Stellungnahmen weisen nicht darauf hin, 
dass die Durchfahrtsbreiten, die Rettungswege 
oder die Gefahrenabwehr den Anforderungen 
nicht entsprechen. Die Anforderungen der Durch-
führungsverordnung zur Niedersächsischen Bau-
ordnung werden berücksichtigt. Einzelheiten über 
Zufahrten, Zugänge, Durchfahrten oder Durch-
gänge werden im Rahmen der Umsetzung der 
Bebauungsplanung mit der Feuerwehr abge-
stimmt. 







- 10 - 


Zu Seite 5: 
Zitat: "Denkbare Alternativen zur vorläufigen Pla-
nung gibt es derzeit nicht." 
Dies ist eine falsche Darstellung, die Bürgerinitia-
tive hat selbst am 24. Juli 08 allen Parteien die 
Bestands- und Entwurfspläne zugestellt, auch der 
Stadtverwaltung. Hier geht es um den Vorschlag, 
dass die Bürgerinitiative selbst das Grundstück 
kauft, um den sozialen Frieden im Viertel zu si-
chern und um einen Beitrag zur städtischen Ver-
kehrsplanung im Quartier zu leisten (Siehe Anla-
ge 6, Pläne). Unserer Meinung nach könnte die 
Stadt ihr Vorkaufsrecht ausüben und damit zur 
Quartiererhaltung beitragen. 
Zitat:".. . durch die eigentumsrechtliche Situation 
(das Bauvorhaben) an anderer Stelle nicht reali-
sieren. " 
Das halten wir für ein interessantes Eingeständnis 
einer städtebaulichen Situation. Wir fragen, wa-
rum soll es denn im öffentlichen Interesse liegen, 
die Eigentumsrechte der Wiederaufbau GmbH zu 
fördern. Es ist nicht Aufgabe des Gemeinwohls, 
den Spekulationsgewinn der Wiederaufbau GmbH 
zu realisieren. 


Die Pläne der Grundstückseigentümerin, das 
Grundstück zu veräußern, um es einer baulichen 
Nutzung zuzuführen, entsprechen dem formulier-
ten Ziel der Stadt Braunschweig, der Bevölke-
rungsabwanderung in das Umland entgegenzu-
wirken und innerhalb der eigenen Stadtgrenzen 
attraktive Wohnareale anzubieten. Andere Ziele 
und Zwecke, die ein städtisches Vorkaufsrecht 
begründen würden, bestehen nicht. Bei der Be-
reitstellung von Wohnraum ist die Stadt Braun-
schweig auf die Umsetzung der Planung durch 
private Unternehmen angewiesen.


Zu Seite 6: 
Zitat:" Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich 
nach nicht erforderlich." 
Wenn hier schon äußerst günstige Gegebenhei-
ten für die Wiederaufbau GmbH vorliegen, sollte 
die Stadt doch mindestens ein Denkmalschutz-
gutachten, ein Verkehrsgutachten, besser eine 
Verkehrsleitplanung erstellen lassen und durch 
die Wiederaufbau GmbH bezahlen lassen. Die 
Umweltbewertung lässt die Fledermäuse, die im 
Karree sind, außer Acht. Inwieweit hier eine ar-
tenschutzrechtliche Prüfung erforderlich ist, müss-
te vielleicht durch ein artenschutzrechtliches Gut-
achten geprüft werden. 


Der Bestand an Fledermäusen sowie die potenzi-
ellen Beeinträchtigungen durch das geplante Vor-
haben sind in einem separaten Gutachten (Unter-
suchung bzgl. möglicher Konflikte mit potenziellen 
Fledermausvorkommen, LaReG 2008) dargestellt 
und die Ergebnisse bei der Planung berücksichtigt 
worden. Insgesamt hat der Bereich nur eine un-
tergeordnete Bedeutung für Fledermäuse. Als 
Vermeidungsmaßnahme ist zudem der Abriss von 
Gebäuden, die als sporadische Quartiere von 
streng geschützten Fledermausarten dienen kön-
nen, in der Zeit von Oktober bis Februar auszu-
führen. 


Zu Seite 7: 
Zitat: "Es kommt zu Beeinträchtigung von Teilen 
der umgebenden privaten Freiflächen und auch 
Wohnungen durch Verschattung." Ein Gutachten 
zur Verschattung soll es angeblich geben, dieses 
wurde der Bürgerinitiative nicht zugänglich ge-
macht, inwieweit hier ein Verstoß geltenden 
Rechts vorliegt, muss noch geprüft werden. 
Gleichwohl fordern wir ein Gutachten hierzu, ins-
besondere für die Herzogin-Elisabeth-Straße und 
für die Karl-Marx-Straße. 


Exemplarische Untersuchungen zur Verschattung 
wurden anhand eines vorherigen Planungsstan-
des erstellt und sind damit nicht aktuell. Ein An-
spruch auf ein Gutachten zum Thema 
Verschattung ist nicht ableitbar, da die Abstands-
vorschriften der Niedersächsischen Bauordnung 
zu den angrenzenden Grundstücken eingehalten 
werden. Die Vorschriften zum Grenzabstand die-
nen insbesondere der Gewährleistung einer aus-
reichenden Belichtung der Gebäude und anderer 
baulicher Anlagen sowie der nicht bebauten 
Grundstücksflächen. Es ist nachvollziehbar, wenn 
der Einwender eine stärkere Verschattung be-
fürchtet. Allerdings lassen sich keine verbindli-
chen Vorgaben ableiten, die eine stärkere 
Verschattung generell verbieten. 


Zu Seite 8: 
Zitat: "Die Beschränkung der geplanten Gebäude 
führt zu einer Verminderung von Beeinträchtigung 
der umgebenden Bestandsgebäude und -gärten 
durch Verschattung." 


Auch bei einer zweieinhalb-geschossigen Bebau-
ung würden Beeinträchtigungen der umgebenden 
Bestandsgebäude und –gärten durch 
Verschattung verbleiben. Eine Verschlechterung 
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Da uns kein Gutachten zur Verschattung vorliegt, 
halten wir diese Aussage für unrichtig, es kommt 
zu einer erheblichen Verschlechterung der Wohn- 
und Lebenssituation. Bei der Verschattung gehen 
wir davon aus, dass die Wohnungen an der Her-
zogin-Elisabeth-Straße, z.B. im Erdgeschoß min-
destens 1 bis 2 Stunden pro Tag weniger Son-
nenlicht erhalten. Dazu würde es nicht kommen, 
wenn die Stadtverwaltung zweieinhalb-
geschossige Bauweise gefordert hätte. Stattdes-
sen ist man den Spekulationsinteressen der Wie-
deraufbau GmbH gefolgt. Das widerspricht dem 
Allgemeinwohl. 


im Bezug auf die Wohnqualität lässt sich aus den 
bestehenden Rechtsgrundlagen nicht ableiten 
(s.o.). Die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum 
in einer innerstädtischen Lage entspricht den 
Zielen der Stadt Braunschweig (Entgegenwirken 
der Bevölkerungsabwanderung in das Umland 
und Angebot attraktiver Wohnareale innerhalb der 
eigenen Stadtgrenzen). Dem Zentrum nahe, 
durch den ÖPNV gut erschlossene Flächen, die 
zudem einen guten Zugang zu öffentlichen Grün-
räumen haben, sind dafür im Besonderen geeig-
net. In Kenntnis der Verschattung einzelner 
Nachbarn wird die weitere Bereitstellung von 
Wohnraum an dieser Stelle jedoch höher gewertet 
als die stärkere Belastung der Nachbarschaft, 
zumal nachbarrechtliche Belange durch die Ein-
haltung der bauordnungsrechtlichen Abstands-
vorschriften gewahrt bleiben. Eine Verletzung des 
Allgemeinwohls ist hierin nicht zu erkennen. 


Zu Seite 11: 
Zitat: "Eine zusätzliche Flächenversiegelung führt 
zu einer weiteren Verringerung der Grundwasser-
neubildungsrate. Wesentliche Änderungen der 
Grundwassersituation sind allerdings nicht zu 
erwarten". 
Wir sind der Meinung, dass es zu erheblichen 
Veränderungen beim Grundwasser kommen 
kann. Auch hier fordern wir ein gesondertes Gut-
achten, das nachvollziehbar darlegt, dass der 
Grundwasserspiegel sich nicht negativ auf die 
Gründerzeitbebauung auswirkt und die Häuser 
keine erhöhte Feuchtigkeit aufweisen, geschwei-
ge denn, dass es zu Wassereintritten in den Kel-
lern kommt. 


Zitat: "Das Vorhaben kann u.a. durch den Verlust 
von Verdunstungsflächen zu einer Beeinträchti-
gung des Kleinklimas und zu einem Anstieg der 
Temperatur im Blockinnenbereich beitragen." 
Wir halten die Aussagen für unzureichend, es ist 
nach neuesten Studienergebnissen bekannt, dass 
das Stadtklima einer allgemeinen Überwärmung 
durch verdichtete Bauweise unterliegt. Die Aus-
wirkungen sind häufig Migräne und Kopfschmer-


Eine Abschätzung der GGU (15.07.2009) kommt 
aufgrund der im Rahmen der orientierenden Bo-
denuntersuchung (Januar 2009) ermittelten 
Grundwasserstände zu folgendem Ergebnis: 
Für die Baumaßnahme ergibt sich hieraus, dass 
während des Baus eine Wasserhaltung nur bei 
ungewöhnlich hohen Grundwasserständen, die 
um rund 0,8 m über den im Januar diesen Jahres 
gemessenen liegen, erforderlich wird. Die Ein-
trittswahrscheinlichkeit hierfür liegt bei Baubeginn 
im Frühjahr bei etwa einem Ereignis in zehn Jah-
ren. Zu anderen Bauzeiten ist die Eintrittswahr-
scheinlichkeit geringer. Ein Einfluss von Wasser-
haltungsmaßnahmen, die nur bei ungünstig ho-
hen Wasserständen und auch dann nur in gerin-
gem Umfang zu erwarten wären, auf die beste-
hende Bebauung (Setzungen durch die Grund-
wasserabsenkung) kann ausgeschlossen werden. 
Eine potentielle Auswirkung des späteren Bau-
körpers auf die Grundwasserverhältnisse ist von 
langjährig zu erwartenden Grundwasserständen 
(Hochwasserereignisse), aber in besonderem 
Maße auch von der Art der Bauausführung zur 
Trockenhaltung des Gebäudes abhängig. Hierbei 
sind mehrere Varianten denkbar. 
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungspla-
nes wird geklärt, welche Variante zur Trockenhal-
tung zur Ausführung kommt. 
Zudem empfiehlt der Gutachter, in den bereits 
vorhandenen Kellern der Nachbarbebauung eine 
Beweissicherung auf Feuchteschäden vorzuneh-
men. 


Es ist bekannt, dass das Stadtklima einer allge-
meinen Überwärmung unterliegt. Hierbei muss 
aber hervorgehoben werden, dass sich dieser 
Vergleich v.a. auf das Stadt-Land-Gefälle bezieht. 
Innerhalb des verdichteten Stadtraums sind klein-
klimatische Differenzierungen kaum möglich. Das 
Plangebiet wird im Umweltatlas der Stadt Braun-
schweig als mäßig belasteter Wirkungsraum ge-
kennzeichnet. Auch die zusätzliche Bebauung 
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zen bei den betroffenen Anwohnern. 
Auch hier fordern wir ein Gutachten, damit ge-
sundheitliche Folgen rechtlich abgesichert werden 
können! 


wird zu keiner erheblichen Veränderung dieser 
Einstufung führen, da in unmittelbarer Nachbar-
schaft die klimaökologischen Ausgleichsräume 
der angrenzenden Parkanlagen mit mittlerer Kalt-
luftproduktivität liegen, aus denen in der Regel ein 
nächtlicher Kaltluftabfluss in Richtung auf das 
Plangebiet stattfindet, der für einen Austausch der 
Luftmassen sorgt. Es wird nicht verkannt, dass 
individuelle körperliche Belastbarkeiten in der 
Nachbarschaft bestehen können. Die Notwendig-
keit einer gesundheitlichen Folgenabschätzung 
lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. 


Zu Seite 12: 
Zitat: "Die bestehenden Baudenkmale innerhalb 
des Geltungsbereichs und angrenzend werden 
durch die Planung nicht beeinträchtigt." 
Unserer Meinung nach wird erheblich in die Ge-
staltung des vorhandenen Innenhofes eingegrif-
fen. Als Anlage führen wir Nr. 7 bei, aus den der 
Begriff "Umweltverträglichkeitsprüfung" und "Kul-
turelles Erbe" auf insgesamt vier Seiten erklärt 
wird. 


Die Planung führt zu einer Umgestaltung des 
Innenhofs. Aus der bestehenden Stellplatzfläche 
und den Flächen und Gebäuden des Gewerbebe-
triebes mit z. T. älterer Spontanvegetation wird 
ein Gebäudeensemble mit Verkehrsflächen und 
intensiv gestalteten Grünflächen entwickelt. 
Das Erscheinungsbild der angrenzenden Bau-
denkmale Husarenstraße 43, 44/45 und 46/47 
wird nicht beeinträchtigt, da sich deren aufwendig 
gestalteten Fassaden mit reichen Putz- und 
Stuckgliederungen zur Straße in orientieren. Die 
untere Denkmalbehörde wurde im Planverfahren 
beteiligt. Von ihr wurden keine Bedenken gegen 
die Planung vorgebracht.  


Zu Seite 14: 
Hier wird sich ein positives Zeugnis hinsichtlich 
der Planung ausgestellt. Wir meinen von der Bür-
gerinitiative, dass erheblich gegen den Leitsatz in 
der Bauleitplanung verstoßen wird. Wenn man 
sich die textlichen Fassungen der verschiedenen 
Bauleitpläne der Stadt Braunschweig ansieht, z.B. 
St. Leonhards Garten, Sporthalle Großer Hof, 
usw. so kann man feststellen, dass den Bemes-
sungszahlen für Einstellplätze andere Verteiler-
schlüssel zugrunde liegen. Die Ausführungen zur 
Verschattung, zur Lärmbelästigung und insbe-
sondere zum Charakter der Dächer, bzw. Dach-
ausführung weisen erhebliche Unterschiede auf. 


Zitat zu Pkt. 5:" Die Gebäude bilden eine Gruppe 
in einem grünen, gestalteten Garten-Hof und er-
zeugen im Wechselspiel untereinander und mit 
der umgebenden Blockrandbebauung eine hete-
rogene, lebendige Stadtlandschaft im Kleinen. Die 
Abstände untereinander sorgen für ein lichtes 
Inneres und ermöglichen vielfältige Blickbezie-
hungen. " 
Die vielfältige Blickbeziehung führt dazu, dass 
man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit zupros-
ten kann. Dass die Menschen dies als städtebau-
liche Bereicherung sehen, wagen wir zu bezwei-
feln. Vielmehr haben die vier Betonklötze ein Ei-
genleben, das uns wie ein Parkplatz für eine 
Raumstation vorkommt. Die Abstände der vier 
Betonklötze untereinander sind unserer Meinung 
nach zu eng und so werden die vier Betonklötze 
im Erdgeschoß und 1. Obergeschoss selbst unter 
der Verschattung zu leiden haben. Eher ein Bei-


Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze orientiert 
sich an der Stellplatzverordnung. Dabei ist es 
nicht möglich, stadtweit einheitliche Maßstäbe 
anzulegen. Vielmehr besteht so die Möglichkeit, 
flexibel auf Einzelsituationen zu reagieren. Eine 
private Grundstückseigentümerin ist nicht ver-
pflichtet, über ihren eigenen Stellplatzbedarf hin-
aus Stellplätze für die Bebauung in der Nachbar-
schaft zur Verfügung zu stellen. 


Der Innenhof mit seinen z. T. vegetationsbe-
stimmten Bereichen geht als eingeschränkt natur-
geprägter Erlebnisraum/ visuell erlebbarer Frei-
raum für die privaten Anlieger weitgehend verlo-
ren und wird in einen von Gebäuden, privaten 
Gärten und in geringem Maß von Verkehrsflächen 
geprägten Bereich umgestaltet. Als Kulturdenk-
male sind die Gebäude Husarenstraße 43, 44/45 
und 46/47 eingetragen und in der Planzeichnung 
entsprechend nachrichtlich übernommen. Maß-
geblich für die Aufnahme in die Denkmalliste sind 
bei diesen Ziegelbauten die aufwendig gestalteten 
Fassaden mit reichen Putz- und Stuckgliederun-
gen, die zur Straße orientiert sind. Angrenzend an 
das Plangebiet befinden sich darüber hinaus der 
Prinz-Albrecht-Park, der Stadtpark und die Kirche 
St. Matthäus, die ebenfalls Baudenkmale gemäß 
NDSchG sind. Der Innenhof selbst ist nicht denk-
malwürdig und Auswirkungen auf die Straßenfas-
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trag zur ausgleichenden Gerechtigkeit. Außerdem 
ist die vorhandene Bauweise in den Hinterhöfen 
des östlichen Ringgebietes seit Jahrzehnten klein-
teilig, höchsten eineinhalb-bis zweigeschossig. 


Seit Jahren war das Verwaltungshandeln dem-
entsprechend, dass Hinterhöfe entkernt werden 
sollten und keine Umwidmungen von Gewerbe-
bauten zu Wohnbauten zugelassen wurden. Im 
Hinblick auf diese tatsächliche Genehmigungs-
praxis (Vertrauensschutz) haben sich viele An-
wohner gerade hier in diesem weiten Innenhof, 
Häuser oder Wohnungen gekauft. Bei Versamm-
lungen erklärten Mieter schon jetzt, dass sie im 
Falle der Innenhofbebauung wegziehen würden. 
Auch daran erkennt man, dass die soziale Mi-
schung im Stadtteil gefährdet ist. 


saden oder die an den Geltungsbereich angren-
zenden Denkmale sind wegen der Lage bzw. der 
Höhe der geplanten Gebäude nicht zu erwarten. 


Zu Seite 15
Zitat: "Dieser gewachsene innerstädtische Be-
reich stellt aufgrund der Standortvorteile und der 
vorhandenen Infrastruktur eine Alternative zum 
"Wohnen in Grünen" dar und trägt damit zur Ver-
meidung der Landschaftszersiedelung bei." 
Inwieweit die vorhandene Infrastruktur ausreicht, 
ist durch die Stadtverwaltung, bzw. Bauverwal-
tung nicht belegt worden. Der Gemeinbedarf an 
Schulen, Kindertagesstätten, Ärzten, Stellplätzen 
für Autos ist bisher nicht ermittelt worden. 


Die Stadtverwaltung erweckt den Eindruck, als 
gebe es zu wenige Möglichkeiten der Nachver-
dichtung. Dieser Eindruck ist überhaupt nicht zu-
treffend. Vielmehr gibt es im östlichen Ringgebiet 
eine Vielzahl von Neubau-Wohnungen, bzw. von 
Umwandlungen vorhandener Altbauten in Eigen-
tumswohnungen. So können auf der Nußberg-
straße, ehemals AWO-Altenheim sechs Luxus-
wohnungen gekauft werden, in der Comenius-
straße neun Wohneinheiten, im Leonhards Garten 
ca. 150 Wohneinheiten, auf der Gliesmaroder 
Straße steht das ehemalige Krankenhausgelände 
zur Bebauung bereit mit ca. 50 geplanten Wohn-
einheiten und das ehemalige Betriebsgelände 
einer Drahtfirma mit ca. 8 Wohneinheiten und das 
ehemalige Kamin-Brandes Betriebsgelände. Auch 
am Giersberg und der Husarenstraße (Mars La 
Tour Kaserne) gibt es noch weit über 100 Wohn-
einheiten, auch steht an der Korfesstraße das 
ehemalige Gelände vom Roten Kreuz zur Verfü-
gung, Stadtvillen werden auch hier ein beliebtes 
Planungsziel sein. An der Kastanienallee steht 
das ehemalige Betriebsgelände einer 
Dachdeckerei zur Verfügung. Die Aufzählung gibt 
nur einen Ausschnitt der Möglichkeiten wieder. 
(Siehe Anlage 8: Möglichkeiten in der Stadt Ei-
gentum zu kaufen.) 


Zur Vermeidung der Landschaftszersiedelung 
sollte die Bauverwaltung eine städtebauliche Pla-
nung vornehmen: Ein Leerstandsregister und ein 
Lückenbauregister der vorhandenen Bauflächen. 
Leider meint die Stadt Braunschweig, sie müsste 


Die infrastrukturelle Ausstattung im östlichen 
Ringgebiet ist sehr gut. Insbesondere die Auslas-
tung der schulischen und kindlichen Infrastruktur 
ist vor dem Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung und der zu erwartenden Überalterung 
der Gesellschaft auch für die Zukunft zu sichern. 
Dazu kann das geplante Vorhaben einen Beitrag 
leisten. 


Gerade der Bereich zwischen Heinrichstraße und 
dem Nußberg wird am Stärksten von Wohnungs-
suchenden nachgefragt. Dieser Nachfrage soll 
nachgekommen werden. Um die unterschiedli-
chen Wohnansprüche innerhalb der Stadt bedie-
nen zu können, sind auch gerade Neubauvorha-
ben zu unterstützen, die sich qualitativ (insbeson-
dere durch sanitäre Einrichtung, Aufzüge, Tiefga-
ragenstellplatz) in den Wohnungsbestand integ-
rieren und ihn qualitätsvoll ergänzen.  


Die aktive Baulandpolitik der Stadt Braunschweig 
hat dazu beigetragen, dass der Bevölkerungs-
rückgang gestoppt werden konnte, mit zur Zeit 
sogar leicht steigender Tendenz der Einwohner-
zahl. Dazu tragen auch gerade die zum Teil ge-
nannten innerstädtischen Projekte bei. Eine hohe 
Nachfrage besteht allerdings weiterhin, insbeson-
dere im östlichen Ringgebiet. Sofern hier durch 
privates Interesse Abhilfe geschaffen werden 
kann, wird dies von der Stadt begrüßt. 


Auf Leerstände und Baulücken hat die Stadt aus 
eigentumsrechtlichen Gründen keinen Zugriff. Nur 
im Zusammenspiel mit den Eigentümern ist eine 
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kein gesichertes Datenmaterial erheben. Es gibt 
genug Bauland, gegenwärtig wird am Bedarf vor-
bei gebaut. Die tatsächlichen gekauften Immobi-
lien in Braunschweig ergeben ein rückläufiges 
Bild. Der Katasteramtsbericht 2008 hat insgesamt 
12% weniger in den einzelnen Verkaufssegmen-
ten festgestellt. (Siehe Anlage Nr. 9) Dem gegen-
über steht die Möglichkeit für Kaufinteressierte, 
fast 3000 Einheiten zu erwerben. Ein sinnvolles 
Umgehen mit den Ressourcen der Stadt in Bezug 
auf Bauland, geschweige denn, dass eine Stadt-
entwicklung im Quartier beginnt, lässt sich nicht 
feststellen. 
Ein städtebaulichen Planungsziel lässt sich errei-
chen durch die vorhandenen brachliegenden Flä-
chen in Braunschweig und durch gesichertes 
Zahlenmaterial, das über die Bautätigkeiten und 
deren Auswirkungen Auskunft gibt. 


Aktivierung zu Wohnzwecken möglich. Zudem 
stellt dies nur eine Komponente bei der Bereitstel-
lung von angemessenem Wohnraum dar. Andere 
Aktivitäten werden dadurch nicht überflüssig. 


Zu Seite 16 
Die Zahl der Wohnungen im Allgemeinen Wohn-
gebiet wird auf maximal 7 Wohnungen je Wohn-
gebäude beschränkt. Mit der Festsetzung der 
Zahl der Wohnungen pro Gebäude wird die An-
zahl der Fahrzeuge, der Fahrbewegungen und die 
Anzahl der erforderlichen Stellplätze begrenzt. In 
der geplanten Tiefgarage wird ein Teil der derzeit 
vorhandenen privaten Stellplätze ersetzt. Damit 
diese über den Neubedarf hinausgehenden Stell-
plätze auch den bestehenden Nutzungen zur 
Verfügung gestellt werden können, wird die Be-
grenzung der Wohneinheiten je Wohngebäude 
festgesetzt. 


Wir von der Bürgerinitiative bezweifeln die Zähl-
weise von der Bauverwaltung, geht man von 28 
Wohneinheiten aus und nimmt man die Zahl, die 
in der Grundrisszeichnung angegeben ist mit 58 
Plätzen, würden nach der Logik der Bauverwal-
tung noch 30 für die Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen. Das halten wir für Schönfärberei, da es im 
ganzen Text keine Aussage darüber gibt, wie 
sichergestellt werden soll, dass die Allgemeinheit 
Zugriff auf diese Einstellplätze hat. Wie sollen 
denn die privaten Stellplätze ersetzt werden, 
wenn die Wiederaufbau GmbH hochpreisige Lu-
xuswohnungen bauen will für 2000-2400 Euro pro 
Quadratmeter. Wenn diese Kunden zwei Einstell-
plätze pro Wohnung haben wollen, findet dann 
etwa kein Verkauf der Wohnungen statt? Die Ab-
wägung der Bauverwaltung gibt nicht zu erken-
nen, wie rechtlich sichergestellt werden soll, dass 
über den Bedarf hinaus Stellplätze zur Verfügung 
stehen. 


Wir von der Bürgerinitiative haben allerdings 80 
Einstellplätze gezählt und wir meinen auch, dass 
in der Gesamtentwicklung des östlichen Ringge-
bietes diese 80 Einstellplätze fehlen. 


Da die Bauverwaltung keine ganzheitliche Beur-
teilung aller zurzeit laufenden Bebauungspläne im 
östlichen Ringgebiet vornimmt, umgeht sie die 


Die Grundstückseigentümerin hat kein Interesse, 
ihr Grundstück weiterhin in Form einer privaten 
Stellplatzanlage zu nutzen. Ein gesicherter An-
spruch der Nachbarschaft, diese Nutzung beizu-
behalten, besteht nicht (abgesehen von den 5 
grundbuchlich gesicherten Stellplätzen, die in der 
Tiefgarage zu ersetzten sind). Die allgemein im 
gesamten östlichen Ringgebiet bestehende Park-
platzproblematik kann nicht im Rahmen dieses 
Bebauungsplanes gelöst werden.  


Auch bisher hat es sich nicht um öffentliche Stell-
plätze gehandelt, sondern um privat anmietbare 
Parkplätze. Die Schaffung von Tiefgaragenstell-
plätzen über den Bedarf hinaus ist ein Entgegen-
kommen des Investors an die Wünsche der 
Nachbarschaft, weiterhin private Einstellmöglich-
keiten anzubieten. Davon können auch die zu-
künftige Eigentümer, z.B. für Zweitstellplätze, 
Gebrauch machen. Zusätzliche Zweitwagen be-
lasten dann nicht mehr die knappen öffentlichen 
Parkplätze.  


Der Verkauf bzw. Erwerb eines Tiefgaragenstell-
platzes ist eine privatrechtliche Angelegenheit.  


Zurzeit sind ca. 60 Stellplätze vermietet, mit rück-
läufiger Tendenz. Die Anzahl der tatsächlich vor-
handenen Stellplätze ist unerheblich, da die Ei-
gentümerin nicht verpflichtet ist, Stellplätze zu 
vermieten. Ein vollständiger Ersatz der Stellplätze 
in der Tiefgarage ist aufgrund der schalltechni-
schen Auswirkungen nicht möglich. 
Die Ausarbeitung eines Parkraumbewirtschaf-
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Beantwortung nach einer Stadtteilbezogenen 
Verkehrsplanung. 


tungskonzeptes durch die Stadt Braunschweig für 
das östliche Ringgebiet wird geprüft.  


Dass die Grundflächenzahl mit 0,6 festgesetzt 
wird halten wir für nicht angebracht, dem Allge-
meinwohl und dem Abwägungsgebot folgend, 
sollte die Obergrenze mit 0,4 festgesetzt werden. 
Zitat:" Entsprechend der hohen baulichen Grund-
stücksausnutzung ist mit einem großen Stellplatz-
bedarf zu rechnen, der in einer Tiefgarage ge-
deckt werden soll. Um dies zu ermöglichen wer-
den bei der Ermittlung der Grundfläche die Grund-
flächen von Tiefgaragen und deren Zufahrten 
nicht mitgerechnet." 


Dies halten wir für eine unausgewogene Bevor-
zugung der Wiederaufbau GmbH. Wir meinen, 
das private Spekulationsinteresse der Wiederauf-
bau GmbH ist nicht schützenswert. 


Zu 5.2.2. wird ausgeführt, "um der Innerstädti-
schen Lage zu entsprechen, wobei sich die neue 
Bebauung dem Bestand unterordnet". Unserer 
Meinung nach wird hier das Einfügungsgebot 
verletzt, von einer baulichen Unterordnung kann 
nun wirklich keine Rede sein. Die vier monströsen 
Baukörper sind keine Lückenbebauung. Die neu-
en Baukörper werden unter Verschattung leiden. 
Auch liegt uns dazu kein Datenmaterial vor, wel-
ches die Thesen der Bauverwaltung stützen wür-
de. 


Die Grundflächenzahl ist für den Blockrandbe-
reich mit der bestehenden gründerzeitlichen Be-
bauung entsprechend der vorhandenen Grund-
stücksausnutzung mit 0,6 festgesetzt. Für den 
Innenhofbereich ist die Grundflächenzahl mit 0,4 
festgesetzt und entspricht somit den Regelungen 
der Baunutzungsverordnung. Um das Erschei-
nungsbild des Blockinnenbereiches zu verbessern 
und eine grünbestimmte Freiraumgestaltung zu 
ermöglichen, wird eine unterirdische und somit 
kostenintensive Unterbringung des ruhenden 
Verkehrs bei der Berechnung der Grundflächen-
zahl nicht berücksichtigt.  
Da darüber hinaus vom Investor eine weit über 
dem Eigenbedarf liegende Anzahl von Stellplät-
zen für die interessierte Nachbarschaft angeboten 
wird, wurde entschieden, die Tiefgarage bei der 
Ermittlung der Grundfläche nicht zu berücksichti-
gen. Somit spielen hier nicht Spekulationsinteres-
sen hinein, sondern der politische Wille, hier wei-
tere Stellplätze zu schaffen. Mit der nun vorlie-
genden Planung wird somit den Interessen der 
Nachbarschaft entsprochen. 


Die geplanten Gebäude ordnen sich dem Gebäu-
debestand in ihrer Höhenentwicklung unter. 


Zu Seite 17 
Zitat: "Zur Sicherung eines ruhigen Erschei-
nungsbildes sind die zulässigen Dachaufbauten 
begrenzt." Wir meinen, dass ein Flachdach nicht 
zur Beruhigung der Augen beiträgt. Es gibt in 
unserem Karree nur Walm- und Satteldächer. Es 
wird außerdem nicht konkretisiert, wie viele Auf-
bauten auf die Flachdächer gebaut werden dür-
fen. Auch das halten wir für unzulässig. 


Zu 5.3.: Wir halten es für nicht angebracht, dass 
die Abstandsregelungen der Niedersächsischen 
Bauordnung teilweise bei den Grenzabständen 
unterlaufen werden sollen, und dies von der Bau-
aufsicht abgesegnet werden soll. Die Grenzab-
stände dienen dem Nachbarschutz. 


Die Belange des Brandschutzes wurden nicht 
dargelegt. Im Brandfall würden durch die ca. 8 m 
breite Erschließung Leute ihre Wagen in Sicher-
heit bringen, Menschen zu Fuß flüchten und die 
Feuerwehr müsste in entgegen gesetzter Rich-
tung auch diese Einfahrt passieren. Die Straße ist 


Da im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes die 
Nutzung von Solarenergie vorgesehen ist, wird 
als Dachform ein Flachdach vorgeschrieben. Da-
mit können die Solarmodule unabhängig von 
Dachneigungen im günstigsten Winkel auf den 
Dächern installiert werden.  
Da die umgebende Bebauung höher ist, kann
zumindest von den Dachgeschossen aus auf die 
neuen Dächer gesehen werden. Daher sind die 
Flachdächer mit extensiver Dachbegrünung aus-
zuführen, um die Aufsicht auf Dachfolien oder 
schwarze Teerpappe zu verhindern. Die Be-
schränkung des Anteils der Dachfläche für Solar-
module soll ebenfalls diesem Gesamteindruck 
dienen. 


Die Grenzabstände zu den angrenzenden Grund-
stücken entsprechen den Abstandsregelungen 
der Niedersächsischen Bauordnung. Eine Unter-
schreitung der Abstandsregelungen besteht teil-
weise zwischen den geplanten Gebäuden. Diese 
Unterschreitungen werden ebenfalls von der 
NBauO vorgesehen (Schmalseitenprivileg). 


Die Feuerwehr wurde während des Planverfah-
rens beteiligt. Bedenken gegen die Planung wur-
den nicht erhoben. Darüber hinausgehende Re-
gelungen werden im Rahmen der Umsetzung des 
Bebauungsplanes abgestimmt. 
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zwischen den parkenden Autos nur ungefähr 4,25 
m breit. Bei Wegfall weiterer Parkplätze im Viertel 
wäre der Abstand größer, er beträgt von der 
Bordsteinkante zum Gebäude Nußbergstraße 23 
etwa 11m. Diese Situation macht die Rettung bei 
einem Notfall besonders problematisch. Die Be-
lange des Brandschutzes und die Belange an 
gesunden Boden- und Arbeitsverhältnissen kön-
nen durch Verkleinerung der massiven Baukörper 
erreicht werden. 


Zu 5.4.: Insgesamt können ca. 66 Einstellplätze 
geschaffen werden, abgesehen davon, dass die 
Zahlen nicht identisch sind, siehe dazu Aussage 
58 in der Planzeichnung. Wir fragen uns, wie die 
Bauverwaltung Stellplätze teilweise in der Tiefga-
rage ersetzen will. Entweder gibt es 30 Baulast-
eintragungen zu Gunsten der Stadt, damit sicher 
gestellt ist, dass die Allgemeinheit darauf einen 
Zugriff hat oder es bleibt Augenwischerei. 


Dass 14 öffentliche Parkplätze vorgesehen sind, 
ist auch so eine Augenwischerei, wenn wir durch 
aggressive Nachverdichtung mehr Einwohner im 
östlichen Ringgebiet kriegen, wollen auch immer 
mehr Menschen ihr Auto in unmittelbarer Nähe 
abstellen. Wir behaupten, dass die 14 öffentlichen 
Plätze die Verkaufslogik der Wiederaufbau GmbH 
fördern würden, die ihren Kunden sagen kann, 
dass für ihre Besucher auch direkt vor der Haus-
tür Parkplätze zur Verfügung stehen. Was heißt 
hier öffentlich? 


Bei der Nullvariante würden wir die 80 Parkplätze 
zum Gemeinwohl herrichten. Im Sinne der jetzi-
gen Verfügbarkeit der hier lebenden Bewohner. 
Auch bitten wir um Erklärung, warum auf den 
Verkehrs-Entwicklungsplan von 1998 nicht Bezug 
genommen wird. Dort heißt es auf S. 27: "Hand-
lungsstrategien: Verkehr ist einerseits Vorausset-
zung für eine dynamische Wirtschafts- und Stadt-
entwicklung, andererseits droht der unaufhaltsam 
zunehmende Autoverkehr mit seinem hohen Flä-
chenbedarf und seinen Emissionen jedoch unsere 
Städte zu ersticken." In diesem Gutachten wird 
auch ein Parkraumbewirtschaftungs-Konzept 
befürwortet. Am 18. März 1998 (laut BZ) sagte 
der Ratsherr Ulrich Markurth (SPD): "Die wichtigs-
te Frage sei, wie das Braunschweig der Zukunft 
eigentlich aussehen soll." Baudezernent Günther 
Jaenicke meinte, er sei guter Hoffnung, dass es 
bald eine verlässliche Basis zur Verkehrsplanung 
gebe." Die Bauverwaltung verhält sich wie die 
berühmten Schildbürger: Erst bauen wir alles zu 
und dann sehen wir mal, wo die Autos bleiben. 


Aufgrund der Änderung der öffentlichen Erschlie-
ßung werden nunmehr nur ca. 54 Stellplätze in 
der Tiefgarage untergebracht werden können. Mit 
den über die notwendigen Stellplätze hinausge-
henden Stellplätzen kommt der Investor dem 
Wunsch des Stadtbezirksrates nach. Vermietung 
oder Verpachtung bedarf privatrechtlicher Verträ-
ge. Die Stadt hat keinen Zugriff. 


Da seitens der Anwohner berechtigte Bedenken 
gegenüber den geplanten öffentlichen Parkplät-
zen geäußert wurden, wird die öffentliche Er-
schließung geändert. Öffentliche Parkplätze sind 
dann nicht mehr Bestandteil der Planung.  


Es handelt sich um ein privates Grundstück und 
nicht um eine öffentliche Fläche. Das erwähnte 
Gemeinwohl ist daher bei der vom Einwender 
vorgeschlagenen Variante nicht zu erkennen. 
Zudem wäre die Errichtung eines Parkplatzes mit 
80 Stellplätzen in diesem Bereich aus schalltech-
nischen Gründen nicht genehmigungsfähig. 


Es wird fachlich befürwortet, ein Parkplatzbewirt-
schaftungskonzept für das gesamte östliche 
Ringgebiet durch die Stadt Braunschweig ausar-
beiten zu lassen, allerdings verbietet die momen-
tane Haushaltslage dieses Vorgehen. 


Zu Seite 18 
Zu 5.5.1.: Hier wird verschwiegen, dass der öf-
fentliche Nahverkehr wesentlich ausgedünnt wur-
de.


Zitat: "In der Abstimmung mit der Feuerwehr und 
Firma Alba wird auf einen Wendeplatz für ein 


Die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs 
entzieht sich den Regelungsmöglichkeiten eines 
Bebauungsplans. 
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dreiachsiges Müllfahrzeug verzichtet, da die Müll-
fahrzeuge ohnehin rückwärts in den Innenhof 
fahren. Für PKW und Lieferwagen ist ein dreizü-
giges Wenden im Bereich der öffentlichen Ver-
kehrsflächen möglich. Um sicherzustellen, dass 
die Einmündung von der Nußbergstraße aus nicht 
zugeparkt wird, werden hier zwei Straßenbäume 
angepflanzt, so dass die von Feuerwehr und Müll-
fahrzeug benötigten Radien freigehalten werden." 


Dass wir die Abstimmung mit der Feuerwehr für 
unzureichend halten, ergibt sich aus der Enge der 
Bebauung, aus dem Fehlen eines zweiten 
Fluchtweges. Wie hier mit Leitern gerettet werden 
kann, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir fordern 
eine Risikoanalyse, um sicher zu stellen, dass es 
im Extremfall nicht zu Gefahren für Leib und Le-
ben kommen kann. Dass zwei Straßenbäume 
gepflanzt werden sollen, bedeutet auch, dass 2-4 
Einstellplätze auf der Nußbergstraße verloren 
gehen, auch dies wird leider verheimlicht. 


Ebenfalls wird ausgeführt, dass die Parkplatz-
problematik für das gesamte östliche Ringgebiet 
durch den Bebauungsplan nicht gelöst werden 
kann, weil ja nur der Baublock des Quartiers er-
fasst wird. Dass die Bauverwaltung durch Nicht-
Erarbeitungen von Lösungen, wie z. B. ein Park-
raummanagementkonzept für das östliche Ring-
gebiet dazu beiträgt, dass sich das Quartier zu 
einem autofeindlichen Quartier entwickelt, sei nur 
am Rande erwähnt. Die Bauverwaltung entzieht 
sich ihrer Gestaltungsaufgaben und meint, dass 
die Bürger, die hier schon seit Jahrzehnten woh-
nen, alles hinzunehmen haben. Wir vermissen 
Ausgewogenheit, das Abwägungsgebot und eine 
Gesamtplanung für das östliche Ringgebiet. 
Durch Einzelbetrachtung der vielen Bauplätze 
bleiben die Bürger auf der Strecke. 


Die Planung wurde der Feuerwehr zur Stellung-
nahme übermittelt. Von dort wurden keine Beden-
ken vorgebracht, die die Planung grundsätzlich 
ausschließen. Weitergehende Belange des 
Brandschutzes werden im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens abgestimmt. 


Im Bereich der Zufahrt werden zwei öffentliche 
Parkplätze fortfallen, um die Zufahrt für die Feu-
erwehr und die Müllentsorgung zu gewährleisten. 


Es wird fachlich befürwortet, ein Parkplatzbewirt-
schaftungskonzept für das gesamte östliche 
Ringgebiet durch die Stadt Braunschweig ausar-
beiten zu lassen, allerdings verbietet die momen-
tane Haushaltslage dieses Vorgehen. 


Zu Seite 19 
Der Erhalt der privaten Grünfläche der Vorgärten 
von Husarenstraße und Herzogin-Elisabeth-
Straße unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Zufahrten und Eingänge hat hohe gestalterische 
Wirkung auf das Straßenbild und soll verhindern, 
dass in den Vorgärten Stellplätze entstehen. 
Man könnte dazu sagen: Gut gebrüllt Löwe, aber 
die Wirklichkeit sieht anders aus. In der Husaren-
str. 36 hat ein Eigentümer, sicherlich aus Ver-
zweiflung, seinen Vorgarten platt gemacht, um 
darauf 3 Einstellplätze einzurichten. Dann kamen 
nochmals 5 bis 6 Poller vor den asphaltierten 
Vorgarten. Jetzt fahren die Autos immer dahinter. 
Bis heute hat die Bauverwaltung nicht geregelt, 
dass daraus wieder ein grüner Vorgarten wird. 


Zu 5.7.: Inwieweit die Emissionsmaßnahmen aus-
reichen, die durch 3 Gutachten eingefordert wur-
den, wird sich wahrscheinlich nur in der Praxis 
herausstellen. Mieter und Eigentümer erklären 
schon jetzt, dass sie ggf. eigene Messungen vor-
nehmen werden. 


Der Stadt Braunschweig fehlen bisher rechtliche 
Instrumente, um gegen das beschriebene Vorge-
hen einzugreifen. Gerade zum Schutz der Vorgar-
tenbereiche vor massiver Versiegelung sind die 
genannten Festsetzungen in den Bebauungsplan 
aufgenommen worden. 


Die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens er-
stellten Gutachten entsprechen den rechtlichen 
Vorgaben. Soweit im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens neue Erkenntnisse auftreten, die 
einer gutachterlichen Untersuchung bedürfen, 
sind diese vom Antragsteller beizubringen. Es 
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steht den Einwendern frei, eigene Messungen 
vorzunehmen. 


Zu Seite 20 
Die Eintragungen in die Denkmalliste, die auf der 
Husarenstraße vorgenommen wurden, halten wir 
auch für die Herzogin-Elisabeth-Straße für erfor-
derlich. Warum sind bis heute keine Häuser ent-
lang der Herzogin-Elisabeth-Straße unter Denk-
malschutz gestellt? Wir meinen schon, dass die 
historische Sichtachse zwischen den Häusern 
Herzogin-Elisabeth-Straße, Husarenstraße ver-
letzt wird (siehe dazu Anlage 10). Weiter wird 
ausgeführt, dass die Baudenkmäler nicht beein-
trächtigt werden. 


In § 8 des Niedersächsischen Denkmalschutzge-
setzes heißt es unter Anlagen der Umgebung von 
Baudenkmalen: "In der Umgebung eines Bau-
denkmals dürfen Anlagen nicht errichtet, geän-
dert... werden, wenn dadurch das Erscheinungs-
bild des Baudenkmals beeinträchtigt wird. Bauli-
che Anlagen in der Umgebung eines Baudenk-
mals sind so zu gestalten..., dass eine... Beein-
trächtigung nicht eintritt." 


Das Karree bildet insgesamt ein historisches En-
semble, Einblicke in den Blockinnenhof sind von 
den Hauszugängen und von besonders markanter 
Stelle aus möglich. Viele Spaziergänger, nicht nur 
aus dem östlichen Ringgebiet schätzen das histo-
rische Viertel mit den alten Parkanlagen. Wenn 
man vom Nußberg herunter neben der Matthäus-
kirche an die Straße tritt, schaut man von diesem 
markanten Punkt aus direkt in den historischen 
Innenhof, links begrenzt durch das Gebäude Her-
zogin-Elisabeth-Straße 3 und rechts durch das 
denkmalgeschützte Gebäude Husarenstraße 43. 
Die Sichtachse geht direkt über das kleinere Haus 
Husarenstraße 43a in das Innere des historischen 
Karrees, dahinter innen geprägt von Ziegelbauten 
der Jahrhundertwende, weiter hinten wird der 
Rand geprägt von den rückwärtigen Ziegelfassa-
den und Sattel- und Walmdächern. Dieses histori-
sche Ensemble in seiner Gesamtheit ist vom 
Ausgang des Nußberges weithin sichtbar. Flach-
dächer, die in der Umgebung nicht bei höheren 
Wohnhäusern vorhanden sind, würden direkt in 
der Sichtachse erscheinen und als Fremdkörper 
wirken. (Siehe Anlage Nr. 10). 


Unter 5.9.1. wird ausgeführt: "Die Vorschriften 
tragen dazu bei, das gründerzeitliche Erschei-
nungsbild zu erhalten". Wir meinen, dass es im 
Kaiserreich nicht vergessen wurde, den Innenhof 
zu bebauen. Vielmehr handelt es sich um eine 
gewollte historische Kulturlandschaft außerhalb 
und innerhalb des Karrees. Diesem Grundgedan-
ken entsprach auch immer die Grundbucheintra-
gung für das Grundstück. Dort heißt es: "Gebäude 
und Freiflächen, Erholungsflächen Nußbergstr. 
23". Die geplante Umwidmung des Grundstücks 
ist einzig und allein dem Gewinnstreben geschul-
det. 


Die Planung wurde auch der unteren Denkmal-
schutzbehörde zur Stellungnahme übergeben. 
Von dort wurden keine Bedenken gegen die Pla-
nung vorgebracht. Soweit die Einwender der Auf-
fassung sind, dass weitere Gebäude denkmal-
würdig seien, steht es ihnen frei, sich für die Ein-
tragung in der Denkmalliste einzusetzen. Dabei 
handelt es sich allerdings um ein eigenständiges 
Verfahren, dass unabhängig von der Aufstellung 
des Bebauungsplans zu betreiben ist. Der Be-
bauungsplan übernimmt die Bestimmungen des 
Denkmalschutzrechtes lediglich nachrichtlich. 
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Unter 5.9.2.1 
Zitat: "Da die umgebende Bebauung höher ist, 
kann zumindest von den Dachgeschossen aus 
auf die neuen Dächer gesehen werden. Daher 
sind die Flachdächer mit extensiver Dachbegrü-
nung auszuführen". 


Man ahnt förmlich, wie die unsichtbare Hand der 
Investoren von der Wiederaufbau GmbH dort ihre 
Sichtweise von Architektur durchgesetzt hat. Dass 
hier Flachdächer als besondere architektonische 
Meisterleistung verkauft werden, liegt an der 
Quadratmeter-Maximierung der als verkäuflich 
angesehenen Fläche. Walmdächer hätten den 
Spekulationsgewinn geschmälert und hätten ei-
nen anderen Baukörper verlangt. Das war der 
Wiederaufbau GmbH zu teuer. Die Ausführung 
des Bauvorhabens ist auch in seiner Gestaltung 
nicht ausgewogen. Manchmal kann weniger mehr 
sein. 


Die Festsetzung der Flachdächer als Dachform 
entspricht dem Ziel, mit der Höhenentwicklung der 
neuen Bebauung Rücksicht auf die Bestandsbe-
bauung zu nehmen. Auch in anderen Dachformen 
könnten entsprechende oder größere Wohnflä-
chen untergebracht werden. Des Weiteren soll 
durch die Festsetzung einer Dachbegrünung er-
reicht werden, dass sich die Neubebauung besser 
in den Blockinnenbereich einfügt. 
Eine Ausführungsplanung für das Bauvorhaben 
liegt noch nicht vor – bei dem Bebauungsplan 
handelt es sich insofern um eine Angebotspla-
nung, die den Rahmen einer späteren Bebauung 
vorgibt. 


Zur Seite 22 
Zitat Pkt. 6 Gesamtabwägung: "Viele junge Fami-
lien, ältere (Ehe-) Paare und andere Bauwillige 
sind auf der Suche nach qualitativ hochwertigem 
Wohnraum. Oftmals lassen sich die Vorstellungen 
von einem den heutigen Wünschen entsprechen-
dem Neubau in zentraler Lage nicht mit den fi-
nanziellen Möglichkeiten überein bringen." 


Wir meinen, um sozialen Wohnungsbau handelt 
es sich bei so genannten Stadtvillen der Wieder-
aufbau GmbH nicht. Dass viele junge Familien 
sich das leisten können, wagen wir zu bezweifeln. 
Dass der Trend zurück in die Innenstädte mehr 
den Rohstoffpreisen und der Überalterung ge-
schuldet ist, bestreitet eigentlich kein ernstzu-
nehmender Städteplaner. Würde eine Gesamt-
abwägung ganzheitlich betrachtet, würde man 
feststellen, dass weit über den Bedarf, auch im 
östlichen Ringgebiet, Wohnraum zu kaufen ist. 
Wir meinen nicht, dass die gesetzlichen Grundla-
gen eingehalten werden, insbesondere: Das Ab-
wägungsgebot, der Gleichheitsgrundsatz, das 
Nachbarschutzrecht, der Brandschutz, um nur 
einige Auffälligkeiten zu nennen. Nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung setzt den sozialen 
Frieden voraus. Schon jetzt erklären Mieter, bei 
einer solchen Bebauung auszuziehen. Die Mie-
tervertreibung ist unverantwortlich und entspricht 
nicht den sozialen Bedürfnissen der Bevölkerung. 


Wohnungen werden im Bereich des östlichen 
Ringgebietes am stärksten nachgefragt. Dieser 
Nachfrage soll mit dieser Entwicklungsmöglichkeit 
nachgekommen werden. Es liegt auf der Hand, 
dass damit allenfalls eine teilweise Befriedigung 
der Nachfrage stattfinden kann. 


Der Bebauungsplan wurde nach den Bestimmun-
gen des BauGB aufgestellt. Alle erkennbaren 
Sachverhalte wurden im Rahmen des Verfahrens 
auf ihre Bedeutung hin geprüft und – soweit erfor-
derlich – in die Planung eingestellt. Eine Verlet-
zung der gesetzlichen Grundlagen ist nicht er-
kennbar. Es steht den Einwendern frei, die 
Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans gerichtlich 
überprüfen zu lassen. 


Gesamtabwägung: 


Da die Stadt Braunschweig kein Material zur Ver-
fügung stellt, wie viel Bauland und wie viel neue 
potenzielle Einwohner sie erreichen will, fischt 
ihre Stadtentwicklung im Trüben, denn der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird zum 
Nachteil der Bürger, die schon lange in Braun-
schweig leben, verletzt. 
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Die verschiedensten Forschungsinstitute gehen in 
ihren Prognosen von einer veränderten Nachfra-
gestruktur aus. Darüber hinaus wird die, für uns 
wichtige Zahl der Angebotsnachfrage bewertet. 
Siehe dazu Wohnungsmarktanalyse und -
prognose, Bericht Hamburg, Februar 2003 des 
Institutes für Stadt-, Regional- und Wohnfor-
schung GmbH, GEWOS. Auf Seite 64 unter Punkt 
6.3. stellt das Institut als Fazit fest: "Der Woh-
nungsmarkt in der Stadt Braunschweig hat sich in 
den letzten Jahren deutlich verändert. Die Nach-
frage hat sich vom Mehrfamilienhaussektor auf 
den Eigenheimsektor verlagert. Diese Entwick-
lung führt zunehmend zu Angebotsüberhängen im 
Geschosswohnungsbau sowie im Mietwohnungs-
sektor. " Die Stadtverwaltung misstraut ihrem 
selbst in Auftrag gegebenen Gutachten und igno-
riert, dass es zu einem Angebotsüberhang jetzt 
schon kommt. 


Die Beurteilung dieser Zahlen führt unserer Mei-
nung nach zwingend dazu, dass dieses Grund-
stück nicht unbedingt notwendig für eine Bebau-
ung herhalten muss. 
Wir von der Bürgerinitiative wissen auch, dass 
man nur einer Statistik glauben soll, die man 
selbst verfasst hat, gleichwohl lohnt sich eine 
Betrachtung der Aussagen zur Bautätigkeit und 
Bevölkerungsentwicklung. 


Am 09. Jan. 09 veröffentlicht die BZ, siehe da 
eine Statistik der Stadt Braunschweig: "Bau von 
Einfamilienhäusern geht zurück", siehe Anlage. 
Am 09. Dez 08 ist in der BZ zu lesen: "Peine, 
Braunschweig und Gifhorn verlieren die wenigs-
ten Einwohner"; und weiter heißt es, im Jahr 2025 
gilt jeder zweite Bundesbürger mit 47 Lebensjah-
ren als durchschnittsgealtert. Am 09. Okt. 08 ver-
meldet die BZ:" Einwohnerzahl geht stark zurück. 
Neue amtliche Prognose: Bis 2025 verliert die 
Region 65000 Einwohner; Rückgang stärker als 
im Bundestrend." Die Quelle "Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung" nennt für Braun-
schweig für das Jahr 2008 24100 Einwohner und 
für 2025 einen Rückgang auf 22800 Einwohner. . 


Am 13. Nov 08 vermeldet die BZ: "Verkauf von 
Häusern stockt, Experten machen Finanzkrise 
verantwortlich". Die Zahlen lauten 2006: 128 
Mehrfamilienhäuser, 2007: 95 Mehrfamilienhäu-
ser und 2008: 60-80 Mehrfamilienhäuser als 
Prognose, in dem Segment verkaufte Mehrfamili-
enhäuser. 


Am 06. Feb. 09 heißt es: "Region schrumpft 
schneller, neue Bevölkerungsprognose sieht Ge-
meinden im Stadtumland im Vorteil". Der Artikel 
hält den Einwohnerrückgang in Braunschweig im 
Jahr 1990 von 259127, bis auf 245800 im Jahr 
2007 fest. Zusätzlich wird eine Bevölkerungsbi-
lanz gezogen und hinsichtlich der Stadtteile als 
Schaubild dargestellt. Unser Stadtteil, mit einem 
Zuwachs von 192, steht an der Spitze. 


Die damalige verstärkte Nachfrage auf dem Ei-
genheimsektor konnte aufgrund der Schaffung 
von Einfamilienhausgebieten am Stadtrand be-
dient werden. Zuvor sind Bauwillige in die Land-
kreise abgewandert – diese Abwanderung konnte 
durch die o.g. Entwicklung gestoppt werden.  


Zur Zeit gibt es wiederum einen Wechsel: nach-
gefragt wird attraktives Wohnen in der Stadt. 
Durch den vorliegenden Bebauungsplan können 
28 Wohnungen geschaffen werden, im Verhältnis 
zum Gesamtwohnungsbestand des östlichen 
Ringgebietes entspricht das einer maßvolle Er-
gänzung, durch die die Nachfrage allerdings bei 
weitem nicht gedeckt werden kann.   


Eine rein quantitative Betrachtung der Woh-
nungsnachfrage wird dem tatsächlichen Bedarf 
nicht gerecht. Um die unterschiedlichen Wohnan-
sprüche innerhalb der Stadt bedienen zu können, 
sind auch gerade Neubauvorhaben zu unterstüt-
zen, die sich qualitativ (insbesondere durch ihre 
sanitäre Ausstattung, Aufzüge, Tiefgaragenstell-
platz u.a.) von dem Wohnungsbestand unter-
scheiden und hierdurch das Angebot ergänzen.  


Der Investor selbst zeigt mit seiner Planung auf, 
dass er für die Wohnbebauung die entsprechende 
Nachfrage und damit angemessene Vermark-
tungschancen sieht. 
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Man kann selbst mit Hilfe der unterschiedlichen 
Prognosen feststellen, dass es einen Rückgang 
der gekauften Wohneinheiten in der Stadt gibt. 
Der Stadt Braunschweig droht eine gewaltige 
Fehlentwicklung, hinsichtlich der Baulandreser-
ven, wie auch zunehmendem Leerstand in be-
nachteiligten Quartieren. Es wird leider einer un-
gleichen Entwicklung der verschiedenen Stadttei-
le in Braunschweig dadurch nicht entgegenge-
wirkt. 


Am 17.3.08 lautete die Überschrift des Lokalteils 
der Braunschweiger Zeitung: "Zahl der Bauplätze 
steigt und steigt, aber viele Grundstücke bleiben 
leer." Der letzte Satz des Artikels lautet: "Allmäh-
lich reicht das Angebot in Braunschweig aus." 
(Siehe Anlage 11) 


Die Stadt Braunschweig ignoriert zurzeit, dass 
Fehlentwicklungen letztendlich durch die Steuer-
zahler bezahlt werden müssen. Die unkontrollierte 
Nachverdichtung dient nicht dem Allgemeinwohl. 


Vorschlag der Verwaltung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 


Stellungnahme Nr. 5 
Schreiben vom 20.06.2009


Stellungnahme der Verwaltung


Mit Hilfe der Bürgerinitiative - bi-innenhof - ist es 
immerhin gelungen die anstehende Bebauungs-
planung zu modifizieren. Die drohende Parkplatz-
situation wurde offensichtlich etwas entspannt 
und auch wurde dankenswerterweise die Zahl der 
Gebäude, und damit der Wohnungen, reduziert. 
Zur Offenlegung möchten wir uns nun hinsichtlich 
der Festsetzungen Stellung beziehen und gegen 
einzelne Punkte Widerspruch erheben. 
Im Einzelnen erhalten Sie folgende Unterlagen: 
o Stellungnahme zu den einzelnen Punkten der 


Festsetzung ( Seiten 1-7 ) 
o Studien zur Verschattung (Seiten 1-8 ) 
o Schreiben an die Fraktionen der Stadt Braun-


schweig vom 04.08.2008 (5 Seiten) 
o Stellungnahme zum Umweltbericht (Seiten1-3)
Vorausschicken möchten wir, dass wir grundsätz-
lich den zurzeit als Garagenhof genutzten Innen-
hof für eine Bebauung als geeignet ansehen und 
gegen eine maßvolle und dem Quartier angemes-
sene Bauweise keine Bedenken haben. 


Unserem Erachten nach handelt es sich hier al-
lerdings momentan um eine Planung, die zu einer 
übermäßigen Verdichtung führt und in der die 
Forderungen aus §34(1) BauGB grob vernachläs-
sigt werden. 
Es ist bedauerlich, dass trotz der vielfältig und klar 
formulierten Bedenken der Bewohner, bevorzugt 
den Interessen des Investors nachgegeben wird. 
Es sollen vier große massige Gebäude entstehen, 


Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 


Da zur Umsetzung der Planung ein qualifizierter 
Bebauungsplan im Sinne von § 30 BauGB aufge-
stellt wird, erfolgt die Zulässigkeitsbetrachtung 
nicht nach § 34 BauGB. Das Planverfahren dient 
u.a. dazu, die unterschiedlichen öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinan-
der gerecht abzuwägen, bevor Baurecht geschaf-
fen wird. 
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die bis zu den Traufkanten der Randbebauung 
hinaufreichen. Die Bauten sollen dann so dicht an 
die vorhandene Blockrandbebauung heran ge-
schoben werden, wie es die Abstandsvorschriften 
des BauGB und der NBauO eben gerade zulas-
sen. 
Hierzu sehen Sie auch auf die umfangreichen 
Erläuterungen in dem Schreiben an die Ratsfrak-
tion vom 04.08.2009.  
Zu den einzelnen Punkten des Umweltberichtes 
wird im Anhang Stellung genommen. 
Der Gesamtabwägung im Umweltbericht wird 
widersprochen. 
Das Östliche Ringgebiet ist als gründerzeitliches 
Stadtviertel durch großzügig zugeschnittene 
Wohnblöcke mit reichen historisierenden und 
Jugendstilbauten und weitgehend durchgrünte 
Innenhöfe gekennzeichnet, eine Nachverdichtung 
muss sich behutsam in diesen Kontext einfügen 
um den einzigartigen Charakter dieses Quartiers 
zu erhalten und darf nicht zu einer Verschlechte-
rung der Wohnqualität der ansässigen Bewohner 
führen. Als städtebauliche Anlage besitzt es den 
Rang der Kraheschen Wälle und ist mit diesen – 
wo die ganz erhalten sind – direkt und glücklich 
verbunden. 
In Reminiszenz an den großartigen Stadtbaurat 
Ludwig Winter, von dessen Fähigkeiten Braun-
schweig noch heute profitiert, bitten wir darum 
auch heute darauf zu achten, dass die Gesamt-
konzeption der Stadtplanung mit ihren wichtigen 
Bausteinen der funktionellen, infrastrukturellen, 
städtebaulichen und hochbaulichen Erneuerun-
gen und Veränderungen nicht unter die Einfluss-
nahme von Partialinteressen gerät.  
Dass Ihnen dies möglich ist, haben Sie an ver-
schiedenen Standorten und Bauplätzen schon 
bewiesen. Die hohe Qualität der Bebauungspla-
nung lässt sich an Projekten wie St. Leonhards 
Garten gut ablesen. 
Wir hegen weiterhin die Hoffnung, dass auch hier 
eine für alle annehmbare und angemessene Lö-
sung möglich ist.  


Unsere Widersprüche und Kommentare: 


Die Abstandsvorschriften der NBauO werden bei 
der vorliegenden Planung berücksichtigt. Ein da-
rüber hinausgehender Anspruch besteht nicht. 


(Beschlussempfehlung s. d.) 


Der Umweltbericht wurde nach den gültigen recht-
lichen Grundlagen und auf den zur Verfügung 
stehenden Informationen erstellt. Unter Berück-
sichtigung der Bewertung des vorhandenen Zu-
standes als unbeplanter Innenbereich nach § 34 
BauGB führt die Planung zu keiner erheblichen 
Beeinträchtigung der Schutzgüter.  
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 


Eine Verschlechterung der Wohnqualität der an-
sässigen Bewohner lässt sich aus den Festset-
zungen des Bebauungsplanes nicht ableiten. Es 
wird nicht verkannt, dass die neue Bebauung die 
bisherigen Gebäudeabstände unterbricht und den 
Zufluss von Licht, Luft oder Sonne mindert. Aller-
dings erfolgt dies in einer Weise, die aufgrund der 
großen Innenhofsituation insgesamt verträglich 
erscheint. Im Rahmen des Planverfahrens erfolg-
ten verschiedene Modifizierungen, um den Anlie-
gen der Nachbarschaft nachzukommen. 
Die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in 
einer innerstädtischen Lage entspricht auch den 
Zielen der Raumordnung (Sicherung und Entwick-
lung von Wohnraum) sowie den Zielen der Stadt 
Braunschweig (Entgegenwirken der Bevölke-
rungsabwanderung in das Umland und Angebot 
attraktiver Wohnareale innerhalb der eigenen 
Stadtgrenzen). Dem Zentrum nahe, durch den 
ÖPNV gut erschlossene Flächen, die zudem ei-
nen guten Zugang zu öffentlichen Grünräumen 
haben, sind dafür im Besonderen geeignet.   


II Maß der baulichen Nutzung, Höhe der bauli-
chen Anlagen 


1. Grundflächen
Bei der Ermittlung der Grundflächen im Allgemei-
nen Wohngebiet (WA) sind die Tiefgarage und 
deren Zufahrt nicht mitzurechnen. 


Dem wird widersprochen:
Gerade in Hinblick auf die Höhenentwicklung 
(vergl. II, 2.1) ist eine solche Regelung nicht ge-
rechtfertigt. 


zu II.1 
Diese Regelung ermöglicht den Bau einer Tiefga-
rage, in der über den projektbezogenen Bedarf 
hinaus Stellplätze für Bewohner der Umgebung 
angeboten werden sollen. Daher wurde von der 
Möglichkeit, abweichende Bestimmungen zu tref-
fen, Gebrauch gemacht. Die Festsetzung er-
scheint gerechtfertigt, da somit ein Großteil der 
Stellplätze unterirdisch untergebracht werden 
kann. Eine unmittelbarer Einfluss auf die Höhen-
entwicklung erfolgt damit nicht. Es wird nicht ver-
kannt, dass mit der Tiefgarage eine Anhebung der 
gesamten Baumaßnahme stattfindet. Allerdings 
wird die Anhebung auch in Bezug auf die Situati-
on zur Nachbarbebauung für vertretbar gehalten, 
zumal erforderliche Abstandsflächen eingehalten 
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werden. 


2. Höhe der baulichen Anlagen
2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) darf die 
Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des 
Erdgeschosses (OKFF EG) höchstens 77,5 m 
über NN betragen. 


Dem wird widersprochen:
Bei den in den Plänen dargestellten Höhen wird 
von Höhenquoten von 75,60 m bis 76,20 m über 
NN ausgegangen. Dabei erfüllt die Differenz zu 
OKFF EG von 2,20 m im Nordteil die Anforderun-
gen an ein Vollgeschoss. Hier könnte also durch-
aus ein Souterraingeschoss entstehen. In Zu-
sammenhang mit der festgesetzten Gebäudehöhe 
von 90,10 m über NN ergibt sich bei vier Ge-
schossen eine Geschoßhöhe von 3,15 m zusätz-
lich zu einem Souterraingeschoss von 2,20 m. 
Theoretisch ist aber auch eine fünfgeschossige 
Bauweise mit einer Geschosshöhe von 2,90 m 
pro Geschoss möglich. Dies gilt auch, wenn es 
sich bei den obersten Geschossen um Staffelge-
schosse, die per Definition nicht als Vollgeschos-
se zu behandeln sind, handelt. 
Die Beschreibung ist hier u.E. nicht eindeutig und 
bietet reichlich Raum zur freien Interpretation. 


zu II.2 
Das Gelände weist ein Gefälle von Süd-Osten 
nach Nord-Westen auf. Im nördlichen Bereich des 
allgemeinen Wohngebietes sind Höhen von 
75,60m ü NN angegeben. Die Differenz beträgt zu 
der maximalen Höhe des Fußbodens des Erdge-
schoss (77,5m) somit 1,90m. Die Festlegung der 
Höhen erfolgte in Bezug zu der bestehenden 
Höhenlage im Bereich der geplanten Erschlie-
ßung der Tiefgarage (76,2m ü NN).  


In der Planzeichnung sind zwingend 3 Vollge-
schosse festgesetzt. Eine fünfgeschossige Bau-
weise ist somit nicht zu befürchten. Die festge-
setzte Gebäudehöhe von 90,10 m ü NN ist die 
maximal zulässige Gebäudehöhe. Sollten die 
zukünftigen Gebäude mit niedrigeren Geschoss-
höhen erstellt werden, wird die Gebäudehöhe 
unter dem zulässigen Maß bleiben. 


2.2 Die festgesetzte Gebäudehöhe darf durch 
notwendige technische Aufbauten, Schornsteine 
und Solaranlagen um bis zu 1,20 m überschritten 
werden. Solaranlagen müssen einen Abstand von 
mindestens 1,00 m zur Dachkante einhalten. 


Dem wird widersprochen:
Da hier sowieso schon eine nicht notwendige 
Höhe aufgebaut wird, ist es nicht erforderlich dies 
auch noch mit einer weiteren Ausnahme für 
techn. Aufbauten, Solaranlagen und Schornsteine 
zu ergänzen. 


zu II.2.2 
Durch die jüngsten gesetzlichen Änderungen 
(EEWärmeG) werden Neubauten auf ein Min-
destmaß an Nutzung erneuerbarer Energie ver-
pflichtet. Die Festsetzung stellt sicher, dass die 
Gebäude ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach-
kommen können. Damit wird auch ein Beitrag 
zum generellen Klimaschutz geleistet. Notwendi-
ge Überschreitungen z.B. für Schornstein oder 
Aufzug sichern darüber hinaus, dass die Gebäude 
entsprechend heutiger Qualitätsanforderungen 
erstellt werden können. 


III Überbaubare Grundstücksflächen
1. Baulinien 


1.2 In dem Besonderen (WB) und dem Allgemei-
nen Wohngebiet (WA) dürfen ausnahmsweise 
Loggien, Wintergärten und Balkone sowie Haus-
eingänge und deren Vordächer bis zu 2,00 m von 
den Baulinien vorspringen, wobei die Summe der 
einzelnen Vorsprünge nicht länger als die Hälfte 
der jeweiligen Gebäudeseite sein darf.  


Dem wird widersprochen:
Bei Ausnahmen für die Süd- und Nordseite der 
Gebäude im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird 
der Abstand der Gebäude untereinander verrin-
gert. Für die Gebäude im besonderen Wohnge-
biet (WB) als auch für die Gebäude im Allgemei-
nen Wohngebiet (WA) tritt eine weitere nachteilige 
Verdichtung und Verschattung ein. Im Allgemei-
nen Wohngebiet (WA) werden die Grenzabstände 
unzulässig verringert. 


zu III.1.2 
Für das WA sind diese Festsetzungen auf die 
Zuordnung der neuen Gebäude untereinander 
wirksam. Die erforderlichen Abstandsflächen sind 
dennoch einzuhalten. Eine weitergehende nen-
nenswerte Verschattung der bestehenden Block-
randbebauung ist aufgrund der bestehenden Ab-
stände nicht zu erwarten. 
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2. Baulinien und Baugrenzen
2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) ist die Lage 
der Staffelgeschosse durch die festgesetzten, zu 
den Gebäudeseiten der Vollgeschosse zurückge-
setzten inneren Baugrenzen bzw. Baulinien be-
stimmt. 


Dem wird widersprochen:
Die Lage der Staffelgeschosse ist nicht eindeutig. 
Für die weitergehende Diskussion und für die 
Festsetzungen erwarten wir als Anlage ein Frei-
raumprofil für jedes einzelne Gebäude und jede 
Bebauungssituation. 


zu III.2.1 
Die Lage der Staffelgeschosse ist der Planzeich-
nung eindeutig zu entnehmen. Die genaue Fest-
setzung der Flächen, innerhalb derer die Staffel-
geschosse hergestellt werden können, geht be-
reits über die üblichen bauplanungsrechtlichen 
Festsetzungen hinaus. Sie dienen im vorliegen-
den Fall der einheitlichen Gestaltung der Kubatur 
der Neubebauung. Eine weitergehende Regelung 
zur Ausformung der Staffelgeschosse oder der 
eingeforderte Nachweis von Freiraumprofilen 
erscheint nicht geboten, zumal die hochbaulichen 
Planungen noch nicht abgeschlossen sind. 


2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) dürfen 
Umwehrungen und Brüstungen von Dachterras-
sen außerhalb der überbaubaren Fläche für das 
Staffelgeschoss liegen. 


Dem wird widersprochen:
Dies ist u.E. nicht erforderlich, da, wie schon in 
unserem Kommentar zu II, 2.1 beschrieben, die 
Gesamthöhe der geplanten Bebauung weit über 
der notwendigen Höhe liegt. 


zu III.2.2 
Da auch die Staffelgeschosse durch Baulinien 
und Baugrenzen klar bestimmt sind, dient die 
Festsetzung der Klarstellung. Außerhalb der 
überbaubaren Fläche der Dachgeschosse können 
Terrassen errichtet werden, die durch Brüstungen 
oder Umwehrungen gesichert werden müssen. 


3. Stellplätze und Garagen
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Tiefgara-
gen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen und in den festgesetzten Flächen für Tiefga-
ragen zulässig. Oberirdische Stellplätze sind nicht 
zulässig.  


Dem wird widersprochen:
Hier fehlt u.E. eine Größenbegrenzung (Flächen) 
für die Tiefgarage, da dieses nicht eindeutig aus 
der Vermaßung hervorgeht. Eine Angabe mit der 
Anzahl der Einstellplätze fehlt ebenfalls. 
Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir einen 
Schallschutz zu unseren Grundstück als Einfrie-
dung und Abgrenzung für notwendig erachten, da 
die Schallbelastung aus den für die Querlüftung 
erforderlichen zahlreichen Öffnungen der Tiefga-
rage gerade im Hinblick auf die Schallreflektion 
der umgebenden Wände sicher immens sein wird.
Vergl. auch unsere Angaben zu II,1.1. ff 


zu III.3 
Die Fläche für die Tiefgarage ist zeichnerisch 
festgesetzt. Durch die klare Orientierung der Au-
ßenmaße an den Baugrenzen ist eine ausrei-
chende Genauigkeit gegeben. Im südwestlichen 
Bereich wird ein Maß ergänzt. Die Anzahl der 
Stellplätze kann im Bebauungsplan nicht festge-
setzt werden. Daher nennt die Begründung die 
erwartete Anzahl von 54 Stellplätzen.  
Im schalltechnischen Gutachten sind die Lüf-
tungsöffnungen der Tiefgarage in die Berechnun-
gen eingeflossen. Im Ergebnis wird festgestellt, 
dass die maßgeblichen Orientierungswerte nicht 
überschritten werden. 
Da die bisher vorgesehene Nutzung als öffentli-
che Parkplätze nicht weiter verfolgt wird, wird der 
teilweise Erhalt des Garagenhofes und damit der 
Garagenrückwände vorgesehen. 
Damit ist über den rechnerischen Schallschutz 
hinaus eine weitergehende Dämpfung erreichbar. 


V Grünordnung 
1. Öffentliche Flächen 
1.1 Die im Bereich der öffentlichen Verkehrsflä-
chen zeichnerisch festgesetzten fünf anzupflan-
zenden Bäume sind als mindestens mittelkronige 
Laubbäume zu pflanzen.  


1.2 Die Baumscheiben sind als begrünte Vegeta-
tionsflächen von mindestens 2 m Breite und 9 m² 
Fläche je Baum auszubilden. Im begründeten 
Einzelfall ist die Ausbildung abgedeckter Baum-
scheiben zulässig. Die Baumscheiben sind nach-
haltig gegen Überfahren zu sichern. 


Die wenigen großkronigen Laubbäume befinden 
sich nahezu ausschließlich in den rückwärtigen 
Gärten der vorhandenen Wohnbebauung und 
werden durch die geplante Bebauung nicht in 
Anspruch genommen. Sie erfüllen zusammen mit 
den anderen Gehölzen der vorhandenen privaten 
Freiflächen damit auch weiterhin die beschriebe-
nen Sicht- und Emissionsschutzfunktionen und 
dienen als Identifikationspunkte. Die überwiegend 
spontan entstandenen Grünstrukturen auf den 
gegenwärtig als Stellplatz bzw. Gewerbebetrieb 
genutzten Flächen entfallen und werden in Teilen 
durch intensiv gärtnerisch gestaltete Flächen er-
setzt, die auch die o.g. Funktionen mittelfristig 
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Ergänzung:
Die derzeitige Bepflanzung des Innenhofes bietet 
eine Vielzahl großkroniger Laubbäume sowie eine 
große Zahl an mittel- und kleinkronigen Bäumen 
und Strauchgehölzen. Gerade zu den Gärten der 
Herzogin-Elisabeth-Straße und der Husarenstra-
ße ist eine üppige Vegetation vorhanden. Diese 
sollte soweit wie möglich erhalten bleiben. Sie 
bieten einen nicht zu unterschätzenden Sicht- und 
Emissionsschutz auch für die neue Bebauung. 
Eine vorhandene, gewachsene Vegetation unter-
stützt aber auch die Identifikation mit der neuen 
Situation. 


unterstützen können. 


2. Private Flächen 
2.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) 
2.1.2 Der im Bereich der Tiefgarage zeichnerisch 
festgesetzte anzupflanzende Baum ist als min-
destens kleinkroniger Laubbaum oder Obstbaum 
zu pflanzen.  


Der ist wirklich niedlich - was soll denn das wer-
den? 


2.1.4 Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 
sind je ein mindestens mittelkroniger Laubbaum 
oder Obstbaum und mindestens 5 Sträucher zu 
pflanzen. Die zeichnerisch festgesetzten Einzel-
bäume sind auf diese Festsetzung anrechenbar. 


Bei rd. 6500 qm Grundstücksfläche entspricht das 
also 13 Bäumen. (davon schon 8 anrechenbare 
Einzelbäume) und mind. 65 Sträuchern. 


Auf Grund der Konstruktion der Tiefgarage ist an 
dieser Stelle die Pflanzung eines kleinkronigen 
Baumes möglich. Dieser kann die geplanten pri-
vaten Freiflächen prägen und damit einen Beitrag 
zur Gliederung der Hoffläche leisten. 


Der als Allgemeines Wohngebiet festgesetzte 
Bereich umfasst ca. 5.150 m². Entsprechend sind 
mindestens 11 Bäume und 55 Sträuchern gemäß 
textlicher Festsetzung anzupflanzen. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass gem. NBauO nicht über-
baute Grundstücksflächen gärtnerisch zu gestal-
ten sind.  


B Gestaltung 
II Dächer 
1. Fassadenabschlüsse 
Die Gebäude müssen allseitig in gleicher Höhen-
lage waagerechte obere Fassadenabschlüsse 
aufweisen. Dies gilt auch für die Staffelgeschos-
se.  


Hier ist zu ergänzen: 
Überdachte Dachterrassen sind nicht zulässig. 
Dies würde zu einer weiteren Verschattung der 
angrenzenden Bebauung führen! 


zu B.II.1 
Überdachungen der Dachterrassen sind nur bei 
Einhaltung der Abstandsvorschriften der NBauO 
zulässig. Darüber hinausgehende Regelungen 
sind nicht vorgesehen. 


2.1 Die Dächer der Hauptgebäude sind als Flach-
dächer auszubilden. Es sind nur Flachdächer mit 
extensiver Begrünung zulässig. Solartechnischen 
Anlagen dürfen maximal 50 % der Dachfläche 
einnehmen. 


Flachdächer sind in Gründerzeitvierteln allenfalls 
auf niedrig geschossigen (1 – 2 Geschosse) üb-
lich und ansonsten nicht ortstypisch. 


zu B.II.2.1 
Die Festlegung der Flachdächer beruht auf dem 
städtebaulichen Konzept mit dem Ziel, solartech-
nische Anlagen auf den Dächern installieren zu 
können. Zudem ist die Höhenentwicklung gegen-
über geneigten Dächern bei gleicher Wohnfläche 
geringer. 


Es fehlt die Angabe der GFZ Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die eng 
festgelegten Bauflächen, die Festsetzung der 
Grundflächenzahl und die Festsetzung der Zahl 
der Vollgeschosse (zwingend) ausreichend defi-
niert. 
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Verschattung - Sonnenstudien


Grundlage für die Darstellung der Studien ist der 
aktuelle Bebauungsplan, Stand 05.02.09 Be-
standsplanung entstpr. Katasterplan aus 2004 


Vereinfachend ist im Allgemeinen Wohngebiet 
(WA) OKFF Terrain mit 75,50 m üNN angesetzt. 
Die Höhe des Besonderen Wohngebietes (WB) 
wird mit 76,60 m üNN dargestellt. Dadurch er-
scheint in der isometrischen Darstellung eine 
"Kante" im Geländeversprung, die real nicht vor-
handen ist. Alle Gebäude sind als einfache "Ku-
ben" dargestellt ebenso wie die Dächer ohne 
Versprünge oder Dachaufbauten. 
Software ArchiCAD 10.0 


Beschriftung der Isometrien 
A0210 1500 
A - derzeitiger Stand 0210 - 10. Februar 15.00 
Uhr 
B - Darstellung mit Neubauten  
MEZ November bis März      MESZ April bis Ok-
tober 


Exemplarisch wurde die Verschattung der beste-
henden Gebäude durch die geplanten Neubauten 
in einigen Monaten dargestellt, insbesondere 
hierfür unsere Wohnung im Erdgeschoß der Her-
zogin-Elisabeth-Straße 6 - die Konsequenzen für 
andere Gebäude und Geschosse lassen sich 
daraus leicht ableiten - einschließlich der 
Verschattung der Neubauten. 
Weitere Darstellungen sind leicht konstruierbar. 


Es wird nicht verkannt, dass durch die geplante 
Bebauung eine stärkere Verschattung der Nach-
barschaft auftreten kann. Hierbei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass Erdgeschosswohnungen in 
gründerzeitlichen Quartieren generell mit 
Verschattung rechnen müssen. Die vorgelegten 
Studien zeigen, dass es in den Wintermonaten zu 
einer zusätzlichen Verschattung kommen kann. 
Dies wird nicht bestritten. Allerdings ist aus den 
vorgelegten Studien auch erkennbar, dass in den 
überwiegenden Bereichen die zusätzliche 
Verschattung sehr gering und die Belästigung als 
nicht erheblich einzustufen ist. 


Schreiben an die Fraktionen der Stadt Braun-
schweig vom 04.08.2008 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


Mit Hilfe der Bürgerinitiative - bi-innenhof - ist es 
immerhin gelungen die anstehende Bebauungs-
planung zu modifizieren. Die drohende Parkplatz-
situation wurde offensichtlich etwas entspannt 
und auch wurde dankenswerterweise die Zahl der 
Gebäude, und damit der Wohnungen, reduziert. 
Gerade die uns allen sehr am Herzen gelegene 
Höhe der neuen Bebauung wurde - entgegen den 
beim Ortstermin am 05. Mai leutseligen Beteue-
rungen und verständnisvollen Äußerungen einiger 
Ratsmitglieder - nicht reduziert. Allerdings möchte 
ich vorausschicken, dass ich keinesfalls grund-
sätzlich gegen die Aufstellung eines B-Planes bin.


Da nun die Planung konkrete Züge angenommen 
hat und - wie aus dem vorgestellten Modell, den 
beigefügten Zeichnungen und den Ausführungen 
von Frau Beckmann-Möllenbernd zu entnehmen 
ist - durchaus schon Ausführungsqualitäten auf-
weist, erlaube ich mir, Sie im Vorfeld der Offenle-
gung auf einige - ebenso konkrete - Punkte hin-
zuweisen, mit denen ich Sie bitte, sich auseinan-
derzusetzen. 


Das Schreiben an die Fraktionen der Stadt 
Braunschweig von 04.08.2008 wird zur Kenntnis 
genommen. 
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In den Kommentaren zur Niedersächsischen 
Bauordnung (NBauO) nimmt der §7 Grenzab-
stände eine besondere Rolle ein. Die Kommenta-
re hierzu gehören zu den umfangreichsten der 
gesamten Bauordnung. Dieser Umstand erklärt 
sich aus der Tatsache, dass der hauptsächliche 
Zweck der Abstandregelungen ist, die allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse (vergl. auch §1 Abs.2) zu ver-
wirklichen, indem sie eine ausreichende Belüf-
tung, Besonnung und Tageslichtausleuchtung der 
Gebäude gewährleisten und die Freiräume si-
cherstellen, die für ein störungsfreies Wohnen 
und einen angemessenen Schutz der Privatsphä-
re erforderlich sind. 


Bei den Grenzabständen wird grundsätzlich un-
terschieden zwischen: 
1. Der Abstand beträgt 1 H (Höhe), jedoch mind. 
3 Meter 
2. Der Abstand beträgt ½ H, jedoch mind. 3 Meter
3. Grenzbebauung (direkt auf die Grenze gebaut 
geregelt in §8) 


Bei dem bestehenden Gebäude in der Herzogin 
Elisabeth Straße 5 + 6 werden die Grenzabstände 
wie sie in der heutigen NBauO gefordert werden 
nicht eingehalten. Die Höhe (H) der Gebäude 
beträgt rd. 16 Meter, die Gebäude genießen Be-
standsschutz. 
(vergl. §99 Rdn 36 ff) 


Im Einzelnen liegen folgende Gegebenheiten 
vor: 


1. Der Abstand der Gebäude zu den Nach-
bargebäuden beträgt nur 5 Meter
(½ H entspräche 8 Meter) 


2. Der Abstand zur Straßenmitte beträgt et-
wa 13-14 Meter
(ein Maß zwischen ½ H und H) 


3. Die Gebäude sind auf einer Seite direkt 
auf die Grenze gebaut. 
(Dies ist in Kerngebieten zulässig) - dabei 
beträgt der Abstand zwischen dem 
Rücksprung der Gebäude nur 5 Meter
(½ H entspräche 8 Meter) 


4. die Tiefe des Grundstücks nach Osten - 
also bis zur Grenze Innenhof – beträgt 
nur 14 Meter


5. Aufgrund der geringen Lichtausbeute 
zwischen den Gebäuden liegen hier nur 
Fenster von untergeordneten Räumen 
(Treppenhaus, Küche und Bad) - eine 
auch heute übliche Verfahrensweise. Die 
zur Straße gelegenen Räume sind zum 
einen durch die Nord-Ost-Lage, zum an-
deren durch den mittlerweile sehr hohen 
(wenn auch natürlich sehr schönen) 
Baumbestand in ihrer Tagesbelichtung 
und Besonnung stark eingeschränkt. 
(vergl. Skizze Anlage 1)


Die Grenzabstände der NBauO werden berück-
sichtigt. Ansonsten wäre das Vorhaben nicht ge-
nehmigungsfähig. 
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Daraus folgt: Auf drei Seiten ist der tatsäch-
lich vorhandene Abstand zu den Nachbarn 
bzw. zu dem öffentlichen Raum nach heutiger 
Sicht zu gering bemessen. 


Die einzige Seite, deren Freiraum (noch) nicht 
eingeschränkt wurde ist die Seite zum Innenhof 


Die derzeit vorgestellte Bebauungsentwurf nimmt 
auf diese Umstände keine Rücksicht. Hier wird 
eine Bebauung vorgeschlagen, die unter Ausnut-
zung der vorgeschriebenen (Mindest-) Grenzab-
stände (1 x H) so dicht wie möglichst an die vor-
handene Bebauung anschließt. 


Im Modell ist die Höhe der Bebauung zum Teil 
nicht richtig dargestellt, die bestehende Bebauung 
- hier Herzogin Elisabeth Straße 5 und 6 - ist ~ 1 
cm niedriger als tatsächlich (im Maßstab 1 :250 
entspricht das 2 m wahrer Höhe!) Dieses ver-
fälscht den Eindruck zusätzlich! Die Darstellung in 
der Zeichnung bezieht sich auf das Gebäude Nr. 
4 + 5 welches in der Tat deutlich weiter von der 
Grundstücksgrenze zurückliegt. (vergl. Fotos An-
lage 2)


Dazu ist zu ergänzen, dass durch die Höhe der 
neuen Bebauung und die Tatsache, dass - entge-
gen den vorherigen Entwürfen - nun statt einer 
Ill+I eine IV-geschossige Bebauung vorgeschla-
gen wird, dazu noch mit einem weit auskragenden 
Flugdach - welches allerdings nur in den Zeich-
nungen nicht aber im Model dargestellt wird - , die 
Verschattung der bestehenden Bebauung weiter 
zunimmt. 


Zum Vergleich 1.: In St. Leonards Garten wird 
die Höhe der Bebebauung des obersten Ge-
schosses mit 13,00 Meter festgelegt, der IIl-
geschossige Teil wird auf 10,50m festgesetzt. Der 
Abstand der Bebauung zur Platzmitte beträgt 
18,50 Meter, demzufolge zur gegenüberliegenden 
Bebauung 37,00 Meter! 


Ganz bewusst wird hier eine Vergrößerung der 
Mindest-Abstände zugunsten der Attraktivität 
des Quartiers eingesetzt! 


Zum Vergleich 2.: Auch bei dem Neubaugebiet 
Botanischer Garten, (interessanter Weise sehen 
die geplanten Neubauten im Innenhof genauso 
aus - liegt es am Investor?!) ist der Abstand zu 
den umliegenden Gebäuden noch großzügiger 
bemessen. 


Es ist mir nicht erklärlich, wie hier Baupolitik zu 
verstehen ist. Haben denn nur Renommee-
Projekte einen Anspruch auf sensible Gestaltung? 
Es kann doch nicht sein, dass die Belange "alter 
Bewohner" und immerhin doch auch Bürger 
Braunschweigs, zugunsten der wirtschaftlichen 
Interessen eines Investors geopfert werden. 


Die besehende Situation kann nicht zu Lasten des 
Innenhofgrundstückes gehen. Die Abstandsrege-
lungen der NBauO werden für die Bebauung des 
Blockinnenbereiches berücksichtigt.  


Die Darstellungen des Modells sind vereinfacht 
worden. 


Die Zahl der Vollgeschosse ist zwingend mit 3 
Vollgeschossen festgesetzt. Eine IV-geschossige 
Bebauung wurde zu keinem Zeitpunkt der Pla-
nung vorgeschlagen. 
Das in den ersten Schnitten (Vorentwurf) darge-
stellte auskragende Dach der Staffelgeschosse 
wird so nicht realisiert, da die Abstände der 
NBauO einzuhalten sind. 


Der Planung St. Leonards Garten liegt ein ande-
res städtebauliches Konzept zu Grunde.   
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Ich möchte Sie höflich bitten, die vorgeschlage-
nen Bebauung dergestalt zu regeln, dass die 
nachbarschaftlichen Interessen Berücksichtigung 
finden. Dieses ist nur durch eine Vergrößerung 
des Abstandes der neuen und alten Gebäude zu 
erreichen und l oder über die Begrenzung der 
Höhe und der Geschossigkeit der neuen Gebäu-
de. 


Darüber hinaus bleibt es für mich sehr fraglich, 
inwieweit die Tiefgarage, mit ihren für die hier 
vorgesehene natürliche Querlüftung erforderli-
chen zahlreichen Öffnungen, die im Wohngebiet 
unerlässlichen Schallschutzauflagen überhaupt 
erfüllen kann. Auf ein Schallgutachten, welches 
die Reflexion durch die umgebenen Wände be-
rücksichtigt, also die besondere "Innenhof-
Situation" bin ich sehr gespannt. 


Die einzuhaltenden Abstände regeln sich nach 
der Niedersächsischen Bauordnung. Diese wer-
den eingehalten. Das Höchstmaß der Gebäude-
höhe sowie die Anzahl der Vollgeschosse (zwin-
gend drei) sind durch entsprechend Festsetzun-
gen begrenzt worden. 


Die erforderlichen Querlüftungen der geplanten 
Tiefgarage wurden in den schalltechnischen Be-
rechnungen berücksichtigt. Die Berechnungen 
zeigen, dass in Verbindung mit der Nutzung der 
Tiefgarage weder tags noch nachts eine Richt-
wertüberschreitung zu erwarten ist. 


Kommentierung des Umweltberichtes
Präambel 
Ohne Kenntnis des historischen Details wird die 
Planung oberflächlich und auswechselbar. 


Zu 4.1 Beschreibung der Planung
Die Innenhöfe der Gründerzeitviertel wurden und 
werden hauptsächlich als Garten- und Werkhöfe, 
heute teilweise mit Einstellplätzen für PKWs ge-
nutzt. 
Die Bebauung ist kleinteilig, ein - zweigeschossig 
mit Flach-, Pult- und gelegentlich Giebeldächern. 
Gerade in den letzten Jahren sind einige sehr 
schöne Umstrukturierungen gelungen, die den 
Charakter erhalten ohne auf Eigenständigkeit 
verzichten zu müssen. Als Beispiel sei die Be-
bauung und der Innenhof im Bereich zwischen 
Kastanienalle 39 und Marienstraße genannt. 
Stadthäuser hingegen mit ihrem großen Volumen, 
Flachdächern und Solitärcharakter sind absolut 
nicht typisch für eine Blockinnenbebauung. 
Dass außerdem vier Einzelhäuser einen eigenen 
Hof (Hof im Hof!) haben ist schon von der Defini-
tion her unsinnig. 


Die Präambel beschreibt in Kurzform die Rechts-
grundlagen des Umweltberichtes. Sie hat nicht 
den Anspruch, Kenntnisse über historische De-
tails nachzuweisen.  


Das Kapitel 4.1 beschreibt die aktuelle Planung in 
diesem Bereich, nicht andere Planungen in ande-
ren Bereichen. Im östlichen Ringgebiet sind In-
nenhöfe in verschiedener Form genutzt und um-
gestaltet worden (u. a. auch in Form von mehrge-
schossiger Wohnbebauung), so dass sich keine 
durchgängige Typik herausgebildet hat. Demge-
mäß können auch die geplanten Stadthäuser sich 
nicht in eine „typische“ Innenhofnutzung einfügen. 
Die vorliegende Planung entwickelt eine für die-
sen sehr großen Innenhof angepasste Wohnbe-
bauung, die mit ihren Abstandsflächen und 
Höhenbeschränkungen die umliegende Be-
standsbebauung in angemessener Weise berück-
sichtigt und gleichzeitig attraktive zusätzliche 
Wohnungen in den neuen Gebäuden ermöglicht.  


Zu 4.2 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Pla-
nungsmöglichkeiten.
Es ist bedauerlich, dass der Investor anscheinend 
nicht über das Know-how verfügt, andere Pla-
nungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Solche sind 
sicherlich denkbar und auch realisierbar. Dem 
Bezug auf diesem speziellen Standort wird wider-
sprochen – Stadtvillen werden zurzeit an jedem 
erdenklichen Standort geplant. In den Augen der 
Investoren sind sie wohl der derzeitige Verkaufs-
garant. Das kann aber kein Grund sein, sämtliche 
freien „Baufelder“ mit ihnen zu bestücken. 
Wir stimmen zu, dass eine Nullvariante auf Dauer 
keine adäquate Lösung darstellt. 


Auf Grund der Lagegunst des Grundstücks und 
der bestehenden Eigentumsverhältnisse ist die 
Planung auf diesen Ort abgestimmt und entwi-
ckelt. Die Errichtung von Stadtvillen auch an an-
deren Stellen muss kein Widerspruch zu dieser 
Planung sein. Eigentümer und Investor können 
das Vorhaben nur an diesem Standort verwirkli-
chen. Vor und während des Planverfahrens wur-
den verschiedene Entwürfe erarbeitet und disku-
tiert. Unter anderem aufgrund der Stellungnah-
men aus der Nachbarschaft wurde die Gebäude-
zahl reduziert. Andere Standorte liegen nicht im 
Zugriff des Investors bzw. im Eigentum des Ei-
gentümers des beplanten Grundstücks, so dass 
neben der Nullvariante keine weiteren Planungs-
möglichkeiten erwogen werden können. 
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Zu 4.3 Planerische Vorgaben und deren Berück-
sichtigung
Wir vermissen eine konkrete und qualifizierte 
Untersuchung zur Verschattung der angrenzen-
den Bebauung. 


Weiterhin vermissen wir eine Aussage über die 
tatsächlichen Auswirkungen der Schallbelastung 
durch die Reflektionen an den angrenzenden 
Gebäuden. Die Lüftung der Tiefgarage muss 
durch freie Lüftungsquerschnitte sicher gestellt 
werden. Dazu sind eine große Anzahl Fenster 
erforderlich. Die entstehenden Emissionen sind 
an keiner Stelle beschrieben. 


Exemplarische Untersuchungen zur Verschattung 
wurden anhand eines vorherigen Planungsstan-
des erstellt und sind damit nicht aktuell. Ein An-
spruch auf ein Gutachten zur Verschattung ist 
nicht ableitbar, da die Abstandsvorschriften der 
Niedersächsischen Bauordnung zu den angren-
zenden Grundstücken eingehalten werden. Die 
Vorschriften zum Grenzabstand dienen insbeson-
dere der Gewährleistung einer ausreichenden 
Belichtung der Gebäude und anderer baulicher 
Anlagen sowie der nicht bebauten Grundstücks-
flächen. 


Um eine Einschränkung der Wohnqualität durch 
die geplante Bebauung zu verhindern, wurden 
Gutachten insbesondere zu dem Themenbereich 
Schallschutz erstellt. Die Berechnungen haben 
ergeben, dass durch den Straßenverkehrslärm 
der öffentlichen Erschließungsstraße sowie der 
Parkplätze kein Immissionskonflikt zu erwarten 
ist. Die für den Neubau von öffentlichen Ver-
kehrswegen maßgeblichen Vorsorgegrenzwerte 
der 16. BImSchV werden sowohl tags als auch 
nachts deutlich unterschritten. 
Die Berechnungen zeigen weiterhin, dass in Ver-
bindung mit der Nutzung der geplanten Tiefgara-
ge weder tags noch nachts eine Richtwertüber-
schreitung zu erwarten ist. 
In den schalltechnischen Berechnungen sind die 
in der Tiefgarage erforderlichen Lüftungsöffnun-
gen berücksichtigt. 
Eine erhebliche Belastung durch Luftschadstoffe 
durch die Tiefgarage ist aufgrund der Größe und 
der Abstände zur Nachbarbebauung nicht zu er-
warten.


Zu 4.4 Beschreibung der Methodik der Umwelt-
prüfung und Beurteilung der Informationsgrundla-
gen.
In §34 BauGB wird ein Vorhaben dann als zuläs-
sig gewertet, wenn es sich „…nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in 
die Eigenart der näheren Umgebung einfügt…“ 
Dadurch ist es ist ja wohl selbstverständlich, dass 
ggf. eine geringere Auslastung der bebaubaren 
Fläche erfolgt, als theoretisch rechnerisch möglich 
wäre. 


Bemessungsgrundlage für die naturschutzfachli-
che Eingriffsregelung ist für den Bestand der 
rechtlich maximal mögliche Bebauungszustand, 
für die Planung die durch die GRZ beschriebene 
maximale geplante Überbauung. Der Vergleich 
anderer Bestands- oder Planungszustände ist 
rechtlich unzulässig.  


Zu 4.5 Beschreibung und Bewertung der Umwelt 
und Prognosen
Auf dem Innenhof befinden sich nachweislich 89 
Einstellplätze. Das sind fast 50% mehr als hier 
angegeben. Es ist allerdings durchaus möglich, 
dass zurzeit nur 60 Einstellplätze vermietet sind. 
Es ist zu unterscheiden zwischen privatem und 
öffentlichem Erholungsbereich. Die Qualität priva-
ter Bereiche hat nichts mit Qualität im öffentlichen 
Bereich zu tun. Hier wird suggeriert, dass die 
Bewohner gut eine Einschränkung ihrer privaten 
Erholungsmöglichkeiten verkraften können, sie 
haben ja als Alternative einen großen öffentlichen 
Park vor der Tür. Das kann so nicht sein und dem 


Die privaten Erholungsmöglichkeiten der Nach-
bargrundstücke werden nicht beeinträchtigt. Der 
Einwender geht davon aus, dass der Innenhofbe-
reich seiner Naherholung dient. Die Innenhofsi-
tuation kann von der umgebenden Nachbarschaft 
leicht als Erholungsfläche adaptiert werden, tat-
sächlich handelt es sich jedoch um ein als Gara-
genhof genutztes privates Grundstück. Die beste-
henden Gartenbereiche als tatsächliche private 
Erholungsflächen werden von der Bebauung nicht 
tangiert, die erforderlichen Abstandsflächen ein-
gehalten. 
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wird entschieden widersprochen. 
Zusammenfassend wird ganz richtig ausgeführt, 
„… Die Bedeutung des Innenhofes als visuell 
erlebbarer Freiraum wird gemindert, da die ge-
plante Bebauung den Bereich optisch dominieren 
wird. Es kommt zu Beeinträchtigungen von Teilen 
der umgebenden privaten Freiflächen und auch 
Wohnungen durch Verschattung.“ Und weiter: 
„… führt das Vorhaben zum Verlust… eines gro-
ßen Teils der vorh. Pkw-Stellplätze. Die verkehrli-
che Erschließung der geplanten Wohneinheiten 
kann zu einer zusätzlichen Belastung der angren-
zenden Wohnungen und Gärten durch Lärm und 
Schadstoffemissionen führen.“ 
Doch wo ist die hier zu ziehende Konsequenz? 
Für uns bedeutet dieses Bauvorhaben eine Ver-
minderung der möglichen Sonnenstunden von rd. 
20% im Sommer und mehr als 30% im Frühjahr 
und Herbst! Die entfallenden Einstellplätze wer-
den den Parkdruck im Quartier weiter erhöhen, 
der Nachweis im Schallgutachten macht nur über 
einen Teil der zu erwartenden Mehrbelastung 
eine Aussage und die Beschränkung der Bauhö-
hen ist durch die vielen Ausnahmeregelungen 
nicht eindeutig. Die Abstandsregelungen werden 
bis an die gerade zulässige Grenze ausgereizt. 
Das Stadtbild im Östlichen Ringgebiet ist durch 
eine geschlossene Blockbebauung, begrünte 
Innenhöfe, Hausgärten, Werkstattnutzung und 
Stellplatzflächen geprägt. Sie sind von außen 
nicht einsehbar und sind typisch für gründerzeitli-
che Anlagen und in allen umliegenden Höfen 
feststellbar. Sie beeinträchtigen daher keinesfalls 
das Ortsbild. 
Dahingegen führt die geplante Bebauung zu einer 
Beeinträchtigung der typischen Gründerzeitbau-
weise. In diesem Bereich wird sie nicht mehr ab-
lesbar sein. 
Inwieweit eine Gestaltung der Dachflächen mit 
extensiver Begrünung, nachdem die erforderli-
chen Flächen für Solaranlagen, Kamine, Lüf-
tungsöffnungen, notwendige begehbare Revisi-
onsflächen etc. abgezogen worden sind und sie 
sowieso nur aus den Dachgeschossen der umlie-
genden Häuser – oder aus dem Flugzeug – 
wahrgenommen werden können visuell erlebbar 
oder sogar zu einer „Steigerung“ der Wahrneh-
mung naturnaher Flächen führt, bleibt ohnehin ein 
Rätsel. 
Aus dem Vorgenannten ist zu folgern, dass eine 
solche, kaum vorhandene Dachbegrünung wohl 
kaum zu einer Verringerung von Abflussspitzen 
führen kann.  


Welche Veränderungen sich für die Grundwas-
sersituation ergeben bleibt abzuwarten. 


Es wird nicht verkannt, dass es bei den einzelnen 
Umweltmedien entsprechend der Erläuterung im 
Umweltbericht zu Verschlechterungen kommen 
kann. Das Ausmaß der Veränderungen und die 
Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen 
lassen jedoch nicht erkennen, dass hier eine un-
zulässige Verschlechterung eintreten wird. 


Eine Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes 
der typischen Gründerzeitbebauung wird es nicht 
geben, da die geplante Bebauung von außen 
nicht ablesbar ist. 
Die Gestaltung der Dachflächen ist nur einge-
schränkt wirksam. 
Die extensive Dachbegrünung der vier geplanten 
Gebäude führt zu einer verzögerten Abgabe von 
Niederschlägen und trägt zu einer Verringerung 
von Abflussspitzen in den angeschlossenen Kanal 
bei.  
Gründach und Solarzellen sind eine ideale Kom-
bination. Die Natur gewinnt durch eine höhere 
Artenvielfalt, da im schattigen und eher feuchten 
Klima unter den Solaranlagen andere Pflanzenar-
ten als in der direkten Sonne wachsen. Die Pflan-
zen sorgen für ein kühleres Klima, indem sie das 
im Substrat gespeicherte Regenwasser verduns-
ten. Die Solarzellen werden zusätzlich durch die 
Distanz zur Oberfläche ausreichend hinterlüftet 
und gut gekühlt. Je besser die Kühlung, desto 
höher ist der Stromertrag. 


Eine potentielle Auswirkung des späteren Bau-
körpers auf die Grundwasserverhältnisse ist von 
langjährig zu erwartenden Grundwasserständen 
(Hochwasserereignisse), aber in besonderem 
Maße auch von der Art der Bauausführung zur 
Trockenhaltung des Gebäudes abhängig. Hierbei 
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Die Veränderungen im Bereich der Flora und 
Fauna sind vielschichtig, zumal erst nach der 1-2 
Jahre andauernden Bauphase eine langsame 
Wiederansiedlung erfolgen wird. Insofern bleibt zu 
wünschen, dass, obwohl es in Braunschweig kei-
ne Baumschutzsatzung gibt, ein Teil der gewach-
senen Bäume und Büsche gerade in den Grenz-
bereichen zu den bestehenden Gärten, u.a. auch 
als Rückzugsmöglichkeit erhalten bleiben kann. 
Im weiteren Verlauf der Festsetzungen werden 
zusätzliche Ausnahmenregelungen vorgestellt auf 
die hier im Einzelnen nicht mehr eingegangen 
wird. (vergl. dazu Kommentar und Widerspruch zu 
den textlichen Festsetzungen) 


sind mehrere Varianten denkbar. 
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungspla-
nes wird geklärt, welche Variante zur Trockenhal-
tung zur Ausführung kommt. 


Die Vegetation der angrenzenden Gärten wird 
nicht in Anspruch genommen. 


Abwägung siehe dort.


Fazit
Die geplante Innhofbebauung nimmt wenig Rück-
sicht auf die vorhandenen Strukturen und ordnet 
sich vor allem den Interessen des Investors unter. 
Der Gesamtabwägung können wir in dieser Form 
nicht zustimmen. 


Die geplante Bebauung berücksichtigt die vor-
handenen Strukturen u.a. durch die Begrenzung 
in der Höhenentwicklung, der Anordnung der Bau-
fenster und dem Bautypus.


Vorschlag der Verwaltung:


Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt. 


Stellungnahme Nr. 6 
Schreiben vom 24.06.2009


Stellungnahme der Verwaltung


zum o.a. Bebauungsplan erlauben wir uns, im 
Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 
26.05.2009 - 26.06.2009, folgende Anregungen 
und Bedenken vorzubringen. 


01. zu: Zeichnerische Festsetzungen, GH, Maxi-
male Gebäudehöhe = 90,10 m über NN
Gegen diese Festsetzung erheben wir Bedenken, 
weil aufgrund der Anzahl der zwingend festge-
setzten Vollgeschosse zuzüglich eines weiteren 
Nicht-Vollgeschosses (Dachgeschoss) dieses 
Maß nicht erforderlich und somit nicht gerechtfer-
tigt ist, damit in Bezug auf die Gesamthöhe der 
vorgesehenen Neubebauung dem Abwägungs-
gebot einer möglichst geringen Verschattung der 
umgebenden Bestandsbebauung nicht optimal 
Rechnung getragen wird. 


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, 


zur Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe 
eine in der Praxis übliche und gebräuchliche Ge-
schosshöhe zugrunde zu legen. Diese kann mit 


Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe ent-
spricht dem Ziel, mit der neuen Bebauung unter-
halb der Traufhöhen der bestehenden Bebauung 
zu bleiben. Um einen qualitätsvollen Wohnungs-
bau zu ermöglichen, werden nicht von vornherein 
Einschränkungen der Geschosshöhen vorge-
nommen. Neben einer lichten Raumhöhe über 
den bauordnungsrechtlichen Mindestanforderun-
gen sind auch der Deckenaufbau unter Berück-
sichtigung eines guten Trittschalls und die Wär-
medämmung des Flachdaches sowie die Sub-
stratauflage für die Dachbegrünung zu berück-
sichtigen. Die im Vorentwurf angenommenen 
Höhen entsprechen dem in Braunschweig zurzeit 
üblichen Standard. 
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2,80 m als völlig auskömmlich angenommen wer-
den, ergibt bei 3+1 Geschossen eine absolute 
Gebäudehöhe oberhalb OKFF EG von 11,20 m. 
Damit ist in Verbindung mit den Textlichen Fest-
setzungen, A II, 2.1 eine maximale Gebäudehöhe 
von 88,70 m über NN als ausreichend anzusehen, 
wodurch die Verschattungsproblematik gegen-
über der bestehenden, umgebenden Bebauung 
deutlich und spürbar optimiert werden könnte. 


02. zu: Zeichnerische Festsetzungen, Verkehrs-
beruhigter Bereich
Gegen diese Festsetzung erheben wir Bedenken, 
weil angesichts des erheblichen und durch die 
vorgesehene Innenhofbebauung sich drastisch 
verschärfenden Parkplatzdefizits in diesem Teil 
des östlichen Ringgebiets zu erwarten ist, dass 
durch die Schaffung von ca. 15 öffentlichen Park-
plätzen in einem Bereich, der aus den öffentlichen 
Straßenräumen nicht einsehbar ist, während der 
gesamten Nachtdauer an dieser Stelle ein - meist 
ergebnisloser - Parkplatzsuchverkehr stattfindet, 
was zu erheblichen zusätzlichen und andauern-
den Lärmbelastungen in dem bislang ruhigen 
Innenhof führt, dieser Sachverhalt im Umweltbe-
richt überhaupt nicht einbezogen wurde (Pkt. 
4.5.1, Seite 7, Abs.6). 
Wir möchten daher als Anregung vorbringen, 
ernsthafte und zielführende Planungsüberlegun-
gen zur Kompensation der durch die vorgesehene 
Innenhofbebauung wegfallenden privaten Stell-
plätze anzustellen und diese in den Bebauungs-
plan einfließen zu lassen, die im Umweltbericht 
dargestellten Aussagen hinsichtlich künftiger 
Lärmbelastungen durch unabhängige Fachgut-
achten überprüfen zu lassen. 


Die Bedenken werden berücksichtigt. Die Planung 
wird dahingehend geändert, dass die öffentliche 
Erschließung gekürzt und öffentliche Parkplätze 
im Blockinnenbereich nicht mehr vorgesehen 
werden. Parksuchverkehr wird dadurch unterbun-
den. Der Bereich der bisher geplanten Parkplätze 
wird überwiegend als Besonderes Wohngebiet 
festgesetzt. Die vorhandene Nutzung als Gara-
genhof wird erhalten. 


Die Stellplatzsituation im östlichen Ringgebiet 
kann nicht im Bereich des vorliegenden Be-
bauungsplanes gelöst werden, sondern nur im 
Rahmen des gesamten Quartiers. In der geplan-
ten Tiefgarage wird ein Teil der derzeit vorhande-
nen privaten Stellplätze ersetzt. Damit diese über 
den Neubedarf hinausgehenden Stellplätze auch 
den bestehenden Nutzungen zur Verfügung ge-
stellt werden können, wird die Begrenzung der 
Wohneinheiten je Wohngebäude festgesetzt.  


Die vorliegende schalltechnische Berechnung trifft
als unabhängiges Fachgutachten auf Grundlage 
der Planung sowie gültiger Fachnormen Annah-
men über zu erwartende Belastungen. Gemäß 
dieser Annahmen gehören diese Geräuschemis-
sionen auch im hier betrachteten Untersuchungs-
bereich zu der „ortsüblichen“ Geräuschsituation 
im Bereich von Wohnbauflächen.  


03. zu: Zeichnerische Festlegungen, Straßenver-
kehrsfläche


Gegen diese Festsetzung erheben wir Bedenken, 
weil der markante Grünstreifen zwischen Gehweg 
und Fahrbahn entlang der Westseite der Herzo-
gin-Elisabeth-Straße nicht als solcher gewidmet 
ist.  


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, 
diesen ebenso wie die benachbarte Vorgartenzo-
ne als Bestandteil der historisch wertvollen Struk-
tur anzuerkennen und entsprechend zu schützen. 


Der Grünstreifen ist wie die im weiteren Verlauf 
der Herzogin-Elisabeth-Straße liegenden Grün-
streifen Bestandteil der öffentlichen Straßenver-
kehrsfläche. Eine Veränderungsabsicht besteht 
nicht. Die getroffene Festsetzung steht dem nicht 
entgegen. Ein eigenständiger Denkmalwert ist 
diesem Grünstreifen nicht zuerkannt worden. 


04. zu: Textliche Festsetzungen, A II 1. Grundflä-
chen


Gegen diese Festsetzung erheben wir Bedenken, 
weil gemäß § 19 (4) BauNVO abweichende Be-
stimmungen im Bebauungsplan zur Anrechenbar-
keit der Grundflächen nur für Nebenanlagen ent-
sprechend Satz 2 zulässig sind, nicht jedoch für 
Garagen und Stellplätze sowie bauliche Anlagen 


Es wird bewusst auf oberirdische Stellplätze für 
die geplante Bebauung verzichtet. Die Nichtmit-
rechnung von Tiefgaragen auf die GRZ ist ein in 
Braunschweig seit langem übliches Mittel, um 
Investoren zum Bau unterirdischer u. somit ge-
stalterisch wesentlich besserer Lösungen anzure-
gen. 
Gem. der Regelungen in der BauNVO hat die 
Einwenderin recht, allerdings verweist die 
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unterhalb der Geländeoberfläche entsprechend 
Satz 1 und 3.  


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, 
diese Festsetzung noch einmal in rechtlicher Hin-
sicht zu überprüfen. 


Kommentierung (Fickert/Fieseler § 19 Rn. 23) 
nach dortiger Auffassung auf die Möglichkeit, 
auch zu Satz 1 zu differenzieren. 


05. zu: Textliche Festsetzungen, A II 2. Höhe der 
baulichen Anlagen, 2.1


Gemäß „Zeichnerische Festsetzungen“ liegt die 
vorhandene Geländehöhe (OKT) im Mittel bei 
75,70 m über NN, die Höhe der Oberkante des 
fertigen Fußbodens des Erdgeschosses (OKFF 
EG) kann gemäß textlicher Festsetzung maximal 
77,50 m über NN betragen - ergibt eine Differenz 
von 1,80 m. 


Gegen diese Festsetzung erheben wir Bedenken, 
weil dies nicht den Bestandsmerkmalen der um-
gebenden historischen Bebauung entspricht - 
Hochparterre maximal 1,50 m, damit in Bezug auf 
die Gesamthöhe der vorgesehenen Neubebauung 
dem Abwägungsgebot einer möglichst geringen 
Verschattung der umgebenden Bestandsbebau-
ung nicht optimal Rechnung getragen wird, dies 
gemäß Anwendung der NBauO bedeutet, dass 
das unterhalb des Erdgeschosses gelegene Ge-
schoss bereits als Vollgeschoss zu werten wäre 
(§ 2 (4) NBauO). 


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, die 
maximal zulässige Höhe OKFF EG auf 0,80 m 
über OKT zu begrenzen, was für eine natürliche 
Belüftung der unterhalb des Erdgeschosses vor-
gesehenen Tiefgarage erfahrungsgemäß als aus-
kömmlich anzusehen ist.  
Die zulässige Gesamtbauhöhe könnte damit ge-
genüber der in Pkt. 01 genannten Höhe um einen 
weiteren Meter auf 87,70 m über NN gesenkt 
werden, wodurch die Beeinträchtigung der umge-
benden Bebauung durch Verschattung nochmals 
zusätzlich optimiert werden könnte.  


Die Geländehöhe beträgt im Mittel ca. 76,0 m 
über NN, ergibt also eine Differenz von 1,50 m. 
Die festgesetzte Höhe für die Oberkante des ferti-
gen Fußbodens ist erforderlich, um in der Tiefga-
rage ausreichend Stellplätze unterbringen zu 
können. Bei einer Tieferlegung wäre eine längere 
Rampe erforderlich, durch die Stellplätze verloren 
gehen würden.  


Ein Hochparterre ist bei der geplanten Bebauung 
nicht wirksam. Die Gebäude werden ebenerdig 
vom Dach der Tiefgarage erschlossen. Im rück-
wärtigen Bereich der Gebäude wird es eine Ge-
ländemodellierung geben, die ebenerdige Terras-
sen für die Erdgeschosswohnungen ermöglicht. 
Gem. § 2 (4) NBauO gilt u.a. als Vollgeschoss ein 
Geschoss, dessen Deckenunterseite im Mittel 
mindestens 1,40 m über der Geländeoberfläche 
liegt. Die Differenz zur Oberkante beträgt im Mittel 
1,50 m, abzüglich des erforderlichen Deckenauf-
baus und der Substratauflage wird also die ge-
plante Tiefgarage nicht als Vollgeschoss zu wer-
ten sein. 


06. zu: Textliche Festsetzungen, A II 2. Höhe der 
baulichen Anlagen, 2.2


Gegen die Festsetzung erheben wir Bedenken, 
weil die Formulierung ”notwendige technische 
Aufbauten, Schornsteine und Solaranlagen um 
bis zu 1,20 m“ unangemessen viel Interpretati-
onsspielraum bietet, die Formulierung ”Solaranla-
gen müssen einen Abstand von mindestens 1,00 
m zur Dachkante einhalten“, die Verschattungs-
problematik gegenüber der umgebenden Bebau-
ung zusätzlich belastet. 


Wir möchten daher als Anregung vorbringen,  
- die Formulierung ”notwendige technische Auf-
bauten“ weiter zu konkretisieren und beispiels-
weise Fahrstuhlüberfahrten hiervon ausdrücklich 
auszunehmen, weil diese für die Verschattungs-
problematik gegenüber der umgebenden Bebau-


Die Festsetzung bleibt bestehen, da technische 
Aufbauten erforderlich sind.  


Dachbegrünung und Solarzellen sind eine ideale 
Kombination. Die Natur gewinnt durch eine höhe-
re Artenvielfalt, da im schattigen und eher feuch-
ten Klima unter den Solaranlagen andere Pflan-
zenarten als in der direkten Sonne wachsen. Die 
Pflanzen sorgen für ein kühleres Klima, indem sie 
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ung relevant sind, 
- die inhaltliche Aussage hinsichtlich Solaranlagen 
daraufhin zu überprüfen, siehe auch B II 2.1, in-
wieweit diese noch dem aktuellen und künftigen 
Stand der Technik entspricht. 


das im Substrat gespeicherte Regenwasser ver-
dunsten. Die Solarzellen werden zusätzlich durch 
die Distanz zur Oberfläche ausreichend 
hinterlüftet und gut gekühlt. Je besser die Küh-
lung, desto höher ist der Stromertrag. 


07. zu: Textliche Festsetzungen, A III 1. Baulinien 
1.2


Formulierung ”In dem Besonderen (WB) und dem 
Allgemeinen Wohngebiet (WA) dürfen, ... aus-
nahmsweise Loggien, Wintergärten und Balkone 
... bis zu 2,00 m von den Baulinien vorspringen, ... 


Gegen diese Festsetzung erheben wir Bedenken, 
weil 
- nicht erkennbar ist, welche städtebauliche Ziel-
setzung dieser Festsetzung zugrunde liegt, 
- entlang den Straßenzügen von Nussbergstraße 
und Karl-Marx-Straße diese Festsetzung ohnehin 
nicht zum Tragen käme, weil gemäß zeichneri-
schen Festsetzungen hier die Baulinien unmittel-
bar an die öffentlichen Verkehrsflächen angren-
zen,  
- entlang Husarenstraße und Herzogin-Elisabeth-
Straße demnach in Teilbereichen der jeweiligen 
Hauseinheiten ein Vorspringen in die Vorgarten-
zone möglich wäre, was im Hinblick auf das ge-
schlossene historische Gesamtbild in keiner Wei-
se plausibel erscheint, 
- hinsichtlich der vorgesehenen Innenhofbebau-
ung die Plausibilität dieser Festsetzung in Bezug 
auf die Darstellung der Baulinien in den zeichneri-
schen Festsetzungen gleichermaßen unverständ-
lich ist. 


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, 
diese Festsetzung noch einmal zu überprüfen. 


Ziel dieser Festsetzung ist es, zukünftige Entwick-
lungen (Balkon- bzw. Loggienanbau) auch ober-
halb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche und 
im Bereich der Vorgärten zu ermöglichen, sofern 
dies gestalterisch und nachbarschaftlich Zustim-
mung findet. 


Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes ist zu 
berücksichtigen, dass es sich auch hier um eine 
Angebotsplanung handelt. Sowohl für Loggien als 
auch Wintergärten und Balkone gelten die Ab-
standsregelungen der BauNVO. 


Die Anregung wurde geprüft. Aufgrund der o.g. 
Ziele bleibt die Festsetzung Bestandteil des Be-
bauungsplanes. 


08. zu: Textliche Festsetzungen, A V Grünord-
nung,  2. Private Flächen, 2.1 (WA)


Abs. 2.1.1 - 2.1.4 


Gegen diese Festsetzungen erheben wir Beden-
ken, weil 


- zur Realisierung der vorgesehenen Innenhofbe-
bauung nahezu alle vorhandene Großbäume 
beseitigt werden müssen, was gegenüber der zur 
Zeit bestehenden grünordnerischen und ökologi-
schen Situation einem Kahlschlag gleich kommt, 
die demgegenüber formulierten Festsetzungen zu 
verpflichtenden Baumpflanzungen keinen annä-
hernd ausreichenden Ersatz für den zu erleiden-
den Verlust darstellen, sondern allenfalls als Alibi-
Maßnahme angesehen werden können. 


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, 


- diese Festsetzungen noch einmal zu überprüfen 
und im Hinblick auf die hierzu getroffenen Aussa-
gen des Umweltberichts weitere, unabhängige 


Im Rahmen der Vorbereitung des Umweltberichts 
wurde eine Biotoptypenbestandsaufnahme des 
beplanten Bereichs durchgeführt. Die wenigen 
großkronigen Laubbäume befinden sich nahezu 
ausschließlich in den rückwärtigen Gärten der 
vorhandenen Wohnbebauung und werden durch 
die geplante Bebauung nicht in Anspruch ge-
nommen. Sie erfüllen zusammen mit den anderen 
Gehölzen der vorhandenen privaten Freiflächen 
damit auch weiterhin eingeschränkt die Sicht- und 
Emissionsschutzfunktionen und dienen als Identi-
fikationspunkte sowie als gestalterische Gliede-
rungselemente. Die überwiegend spontan ent-
standenen Gehölzstrukturen auf der gegenwärtig 
als Stellplatz bzw. Gewerbebetrieb genutzten 
Flächen entfallen und werden in Teilen durch 
intensiv gärtnerisch gestaltete Flächen ersetzt, die 
auch die o.g. Funktionen mittelfristig übernehmen 
können. Maßnahmen zum Eingriffsausgleich im 
Sinne von § 1a BauGB werden bei einer Ein-
schätzung des Bestandes als unbeplanter Innen-
bereich nach § 34 BauGB nicht notwendig.  
Es wird darauf hingewiesen, dass es eine Baum-
schutzsatzung in der Stadt Braunschweig nicht 
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Gutachten einzuholen, 
- noch einmal vorbehaltlos zu prüfen, inwieweit 
entsprechend geltender Vorschriften und Gesetz-
gebung diese hinsichtlich erforderlicher Aus-
gleichsmaßnahmen Anwendung finden müssen. 


gibt. Die Grundstückseigentümerin kann den 
Baumbestand jederzeit entfernen. Die Nachbar-
schaft hat keine Ansprüche auf den Erhalt der 
Bäume.  


09. zu: Textliche Festsetzungen, B IV 1.


Formulierung ”Einfriedungen von Vorgärten ... 
dürfen eine Höhe von 1,20 über Oberkante Geh-
weg nicht überschreiten“ 


Gegen diese Festsetzung erheben wir Bedenken, 
weil 


 - die entlang der Herzogin-Elisabeth-Straße seit 
der Entstehungszeit der Bebauung existierenden 
und zum Teil originalgetreu erneuerten Zaunanla-
gen aufgrund der Gefällesituation des Straßenver-
laufs Höhen aufweisen, welche in Teilbereichen 
die festgesetzte Höhe überschreiten, 
- im Falle künftiger Zaunsanierungen nach In-
krafttreten des Bebauungsplans dann die festge-
setzten Höhen eingehalten werden müssten, was 
eine Beeinträchtigung des bislang noch vorhan-
denen, geschlossenen Gesamtbildes zur Folge 
hätte. 
Wir möchten daher als Anregung vorbringen, die 
Festsetzungen hinsichtlich der Höhenbeschrän-
kung für Einfriedungen entsprechend den Be-
standsmerkmalen zu differenzieren. 


Entlang der Herzogin-Elisabeth-Straße erreichen 
die Zaunanlagen bis ca. 1,60 m über dem Geh-
weg. Die textliche Festsetzung wird entsprechend 
angepasst, da die Zäune straßenraumprägend 
sind und dem historischen Bild entsprechen. Eine 
differenzierte Festsetzung der Zaunhöhen wird 
nicht aufgenommen. 


10. zu: Textliche Festsetzungen, B IV 2.


Formulierung ”Einfriedungen entlang öffentlicher 
Verkehrsflächen ... sind aus Stahl / Naturholz / 
Maschendrahtgewebe ...“ herzustellen 


Gegen diese Festsetzung erheben wir Bedenken, 
weil entlang der Herzogin-Elisabeth-Straße, Häu-
ser Nr. 3 bis 9, die festgesetzte Materialität an 
den vorhandenen historischen bzw. originalgetreu 
erneuerten Einfriedungen nicht anzutreffen ist. 


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, die 
textliche Festsetzung entsprechend anzupassen 
bzw. dafür Sorge zu tragen, dass der Bestand 
unter Schutz gestellt wird. 


Die Festsetzungen im Bebauungsplan setzen den 
Bestand nicht unter Schutz, sie regeln vielmehr 
die zukünftig hinzutretenden Anlagen dieser Art. 
Der Begriff Naturholz wird durch Holz ersetzt, da 
auch lackierte Holzzäune zulässig sein sollen.


11. zu: 4. Umweltbericht 4.2 Ergebn. der Prüfung 
anderweitiger Planungsmöglichkeiten


Gegen diese Darlegungen erheben wir Bedenken, 
weil 


- die Bewertung der vorgesehenen Planung aus-
schließlich durch Gegenüberstellung einer so 
genannten Nullvariante erfolgt, 
- keinerlei Möglichkeiten untersucht wurden, 
durch alternative Bautypologien bei vergleichbarer 
Ausnutzung die durch eine Neubebauung entste-
henden Nachteile und Beeinträchtigungen für den 
Bestand und seine Bewohner so verträglich wie 


Auf Grund der Lagegunst des Grundstücks und 
der bestehenden Eigentumsverhältnisse ist die 
Planung auf diesen Ort abgestimmt und entwi-
ckelt. Eigentümer und Investor können das Vor-
haben nur an diesem Standort gemeinsam ver-
wirklichen. Andere Standorte liegen nicht im Zu-
griff des Investors bzw. im Eigentum des Eigen-
tümers des beplanten Grundstücks, so dass ne-
ben der Nullvariante keine weiteren Planungs-
möglichkeiten erwogen werden können. 
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möglich zu gestalten, 
- damit dem Anspruch des bestehenden Quartiers 
im gesamtstädtischen Zusammenhang nicht an-
gemessen und ausreichend sensibel Rechnung 
getragen wird. 


Vorsorglich erlauben wir uns den Hinweis, dass 
die im Vorwege der Beschlussfassung zur Ausle-
gung des Bebauungsplans wiederholt dargelegte 
Behauptung, der Ursprungsentwurf sei mehrfach 
modifiziert und durch Verringerung der vorgese-
henen Anzahl von Baukörpern und Wohneinhei-
ten in seiner Bebauungsdichte reduziert worden, 
in ihrem Wahrheitsgehalt anzuzweifeln ist. 
Darüber hinaus ist diese Aussage fachlich nicht 
präzise und könnte sich irreführend auf die Ent-
scheidungsfindung und Beschlussfassung aus-
gewirkt haben. 


Der Begriff ”Bebauungsdichte“ wird in einigen 
deutschsprachigen Ländern für das Maß der bau-
lichen Nutzung verwendet. Dieses bemisst sich 
jedoch nicht nach der Anzahl von Gebäuden und 
Wohneinheiten, sondern nach der Bruttoge-
schossfläche.  
Diese ist in der aktuellen Planung, die als Nut-
zungsbeispiel vorliegt und deren maßgebende 
Eckdaten in die zeichnerischen Festsetzungen 
des ausliegenden Bebauungsplans eingeflossen 
sind, gegenüber den vorhergehenden Planungen 
allenfalls unwesentlich reduziert. 
Zwar hat man die Anzahl der Hauseinheiten ver-
ringert, dafür aber quasi im Gegenzug die Grund-
fläche der verbliebenen Häuser vergrößert. Die 
Verringerung der Anzahl von Wohneinheiten ist 
auf die Veränderung des Wohnungsschlüssels 
zurück zu führen - statt vieler kleiner Wohnungen 
sind nunmehr weniger, aber dafür größere Woh-
nungen vorgesehen. 
Insofern relativiert sich auch die im Vorwege ge-
machte Aussage, die Verringerung der Woh-
nungsanzahl habe eine Verringerung des Bedarfs 
an Stellplätzen zur Folge. In größeren Wohnun-
gen leben mehr Personen, die für die Haltung 
eines PKW in Frage kommen als in kleineren 
Wohnungen. 


Es sind mehrere Varianten durchdacht und erar-
beitet worden, von denen eine Auswahl dem 
Stadtbezirksrat zur Diskussion im Jahr 2005 vor-
gestellt wurden. Es gab sowohl Entwürfe für ein 
Solitärgebäude, Reihenhäuser als auch für eine 
nun zu Grunde gelegte Einzelhausbebauung mit 
Stadtvillen, für die sich der Stadtbezirksrat ausge-
sprochen hatte. 


Auch andere Nutzungen sind in die Überlegungen 
eingeflossen: z.B.: Kindertagesstätte, deren 
Standort einvernehmlich in den Bereich St. Leo-
nards Garten verlegt wurde, sowie ein Stadtteil-
treffpunkt, der aufgrund der Nähe zum Stadtpark-
restaurant und zur Brunsviga und aufgrund der 
schalltechnischen Problematik nicht weiterverfolgt 
wurde. 


Der Forderung des Bezirksrates, die Anzahl der 
Gebäude von 5 auf 4 zu reduzieren, wurde ent-
sprochen. Eine Verringerung der Gesamtwohnflä-
che ging damit einher, allerdings nicht um das 
Maß einer gesamten Stadtvilla. Dies ist auch nicht 
erforderlich, da die städtebauliche Wirkung von 4 
geringfügig größeren Gebäuden nicht der von 5 
kleineren entspricht. 
Gem. Sitzungsprotokoll (Sitzungsvorlage Nr. 
12016/08) hat Herr Zwafelink ausgeführt, dass 
eine wesentliche Reduzierung des Bauvolumens 
aufgrund der Vergrößerung der Grundfläche der 
Häuser nicht erfolgt ist.


Soweit auf eine Verringerung des Bedarfs an 
Stellplätzen hingewiesen wurde, bezieht sich dies 
auf die bauordnungsrechtlich nachzuweisenden 
Stellplätze. Hiervon unberührt bleibt die tatsächli-
che Anzahl von Fahrzeugen je Wohneinheit, die 
nicht gesteuert werden kann. 


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, 
- für das Allgemeine Wohngebiet ein Maß der 
baulichen Nutzung festzusetzen, 
- unter Beibehaltung der vorgesehenen Ausnut-
zung in einem für die Bürger transparenten, nach-
vollziehbaren Planungsprozess alternative Be-
bauungsmöglichkeiten durch unabhängige Planer 
entwickeln zu lassen und deren Auswirkungen 
hinsichtlich Einfügung in die Umgebung und Be-
einträchtigungen des Bestandes vergleichend zu 
bewerten, 


Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die 
GRZ, die überbaubaren Flächen, die Zahl der 
Vollgeschosse und die maximale Gebäudehöhe 
ausreichend bestimmt geregelt. 


Es wurden zahlreiche alternative Bebauungsmög-
lichkeiten untersucht (s.o.). 
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- für die Bemessung der Anzahl notwendiger Ein-
stellplätze realistische Bezugswerte zugrunde zu 
legen. 


In diesem innenstadtnahen Bereich mit sehr guter 
Infrastruktur ist davon auszugehen, dass nicht 
zwei Autos pro Wohneinheit benötigt werden – 
manche verzichten sogar ganz auf ein Auto. 


12. zu: 4. Umweltbericht 4.5.1, Seite 7, Abs.5 
Verschattung


Gegen diese Darlegungen erheben wir Bedenken, 
weil 
- die Problematik der Verschattung der umgeben-
den Bestandsbebauung lediglich erwähnt wird, 
ohne dass die Folgen der dadurch herbeigeführ-
ten erheblichen Beeinträchtigung einer großen 
Zahl von Wohneinheiten auch nur ansatzweise 
analysiert und bewertet wird,  
- angesichts der Tatsache, dass von diesen Be-
einträchtigungen erheblich mehr Bewohner in den 
bestehenden Wohnungen betroffen sind als künf-
tige Bewohner in der vorgesehenen Neubebau-
ung leben werden, die Einhaltung des Abwä-
gungsgebots in dieser Sache nicht erkennbar ist, 
- im Rahmen der Bürgerbeteiligung am 15. 01. 
2008 zwar einige wenige Computersimulationen 
zur Thematik von Besonnung und Verschattung 
kurz gezeigt wurden, die Auswirkungen der vor-
gesehenen Bebauung auf die vorhandene Be-
bauung jedoch damit in keiner Weise hinreichend 
und umfassend erläutert wurden, weil entschei-
dende Situationen wie tief stehende Sonne mit 
geringem Einfallswinkel morgens und abends 
sowie der überaus kritische Fall zur Zeit der Win-
tersonnenwende überhaupt nicht zu sehen waren,
- die betroffenen Bürgerinnen und Bürger einen 
Anspruch darauf haben, dass dieser Aspekt be-
züglich der Auswirkungen für jeden Einzelnen in 
jeder Hinsicht nachvollziehbar dargestellt wird. 


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, zu 
diesem Sachverhalt unabhängige Gutachten ein-
zuholen mit dem Ergebnis, dass die durch die 
vorgesehene Innenhofbauung zu erwartende 
Beeinträchtigung durch Verschattung über den 
gesamten Jahresverlauf von jedem einzelnen 
Betroffenen nachvollziehbar bewertet werden 
kann. Dies ist mit marktüblichen EDV-
Programmen ohne nennenswerten bzw. mit ver-
tretbarem Aufwand zu leisten. 


Exemplarische Untersuchungen zur Verschattung 
wurden anhand eines vorherigen Planungsstan-
des erstellt und sind damit nicht aktuell. Sie geben 
aber dennoch eine Auskunft über die zukünftige 
Besonnungssituation. Ein Anspruch auf ein Gut-
achten zur Verschattung ist nicht ableitbar, da die 
Abstandsvorschriften der Niedersächsischen 
Bauordnung zu den angrenzenden Grundstücken 
eingehalten werden. Die Vorschriften zum Grenz-
abstand dienen insbesondere der Gewährleistung 
einer ausreichenden Belichtung der Gebäude und 
anderer baulicher Anlagen sowie der nicht bebau-
ten Grundstücksflächen. 


Es wird nicht verkannt, dass durch die geplante 
Bebauung eine stärkere Verschattung der Nach-
barschaft auftreten kann. Hierbei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass Erdgeschosswohnungen in 
gründerzeitlichen Quartieren generell mit 
Verschattung rechnen müssen. Die vorgelegten 
Studien zeigen, dass es in den Wintermonaten zu 
einer zusätzlichen Verschattung kommen kann. 
Dies wird nicht bestritten. Allerdings ist aus den 
vorgelegten Studien auch erkennbar, dass in den 
überwiegenden Bereichen die zusätzliche 
Verschattung sehr gering und die Belästigung als 
nicht erheblich einzustufen ist.


Eine weitergehende Untersuchung ist daher nicht 
erforderlich.


13. zu: 4. Umweltbericht 4.5.1 Schalltechnische 
Bewertung


Gegen diese Darlegungen erheben wir Bedenken, 
weil die bestehenden Wohnungen überwiegend 
so organisiert sind, dass die Ruhebereiche zum 
Innenhof orientiert sind und dem Aspekt keine 
Rechnung getragen wird, dass durch die vorge-
sehene Innenhofbebauung bislang nicht vorhan-
dene Schallreflexionsflächen entstehen. Durch 
diese wird der Verkehrslärm, der von den umge-
benden, z.T. stark frequentierten Straßen zwi-
schen den Hausgängen in den ruhigen Innenhof-
bereich gelangt und dort bislang gestreut und 


Die vorliegende schalltechnische Berechnung trifft
als unabhängiges Fachgutachten auf Grundlage 
der Planung sowie gültiger Fachnormen Annah-
men über zu erwartende Belastungen. Es beinhal-
tet alle relevanten Rahmenbedingungen. Das 
Ergebnis besagt, dass durch den Straßenver-
kehrslärm der öffentlichen Erschließungsstraße 
sowie durch die öffentlichen Besucherparkplätze 
kein Immissionskonflikt zu erwarten ist. Die für 
den Neubau von öffentlichen Verkehrswegen 
maßgeblichen Vorsorgegrenzwerte der 16. 
BImSchV werden sowohl tags als auch nachts 
deutlich unterschritten. Zwischenzeitlich wurden 
die öffentlichen Besucherparkplätze aufgegeben, 
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absorbiert wurde, künftig auf die hofseitigen Fas-
saden und Fenster der bestehenden Bebauung 
reflektiert, was erhebliche, derzeit nicht vorhan-
dene Beein-trächtigungen zur Folge hat.  


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, 
dass ergänzend zur Schalltechnischen Bewertung 
des Umweltberichts weitere, unabhängige Gut-
achten eingeholt werden. 


so dass sich die Lärmsituation nochmals verbes-
sert.  
Die Berechnungen zeigen weiterhin, dass in Ver-
bindung mit der Nutzung der geplanten Tiefgara-
ge weder tags noch nachts eine Richtwertüber-
schreitung zu erwarten ist. 


14. zu: 5. Begründung der Festsetzungen, 5.9.2.1 
Dachüberstände


Formulierung ”Die Überstände von Dächern der 
obersten Nichtvollgeschosse dürfen die Außen-
wände des Hauptbaukörpers nicht überschreiten.“


Gegen diese Festsetzung erheben wir Bedenken, 
weil 


- die vorgesehene Neubebauung sich damit in 
gestalterischer Hinsicht noch weniger in den Be-
stand einfügen würde als ohnehin, 
- die gewählte Formulierung in Bezug auf die Be-
troffenheit der Anlieger Irreführung erwarten lässt 
(warum heißt es nicht einfach: Die Überstände ...
dürfen bis an die Außenwände des Hauptbaukör-
pers reichen, dann versteht es jeder?), 
- diese Festsetzung in Bezug auf die 
Verschattungsproblematik faktisch einer 
Viergeschossigkeit gleichkommt, 
- damit ohne Not dem Abwägungsgebot einer 
möglichst geringen Verschattung der umgeben-
den Bestandsbebauung nicht optimal Rechnung 
getragen wird. 


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, 
diese Festsetzung ersatzlos zu streichen. 


Bei der derzeitigen hochbaulichen Planung sind 
die maximalen Dachüberstände nicht ausnutzbar, 
da Dachüberstände über 50 cm nicht untergeord-
nete Bauteile und somit abstandsrelevant sind. 
Der entsprechend Absatz in der Begründung wird, 
wie von der Einwenderin vorgeschlagen, ersatzlos 
gestrichen. 


15. zu: 6. Gesamtabwägung


Gegen diese Darlegungen erheben wir Bedenken, 
weil 
- die Begründung, dass mit der vorgesehenen 
Innenhofbebauung ein Beitrag zur Einschränkung 
von Abwanderung und Zersiedlung geleistet wer-
den könne, insofern widersprüchlich erscheint, als 
einerseits mit der vorgesehenen Innenhofbebau-
ung hochwertiger (= hochpreisiger) Wohnraum 
angestrebt und in Aussicht gestellt wird, anderer-
seits die Zielgruppen, die als potentiell Abwande-
rungswillige für den Kauf der vorgesehenen 
Wohneinheiten aufgeführt sind, (z.B. junge Fami-
lien) eher nicht über die wirtschaftlichen Möglich-
keiten verfügen, sich an diesem Standort ansie-
deln zu können, 


- damit die Vermutung nicht auszuschließen ist, 
dass hier das gemäß Begründung dargestellte 
Gemeinwohl gegenüber den Interessen privater 
Investoren zurück zu stehen hat, 


- diese Vermutung durch konkrete Äußerungen 


Das Spektrum der Bereitstellung von Wohnraum 
hat sich in einer Stadt der Größenordnung von 
Braunschweig naturgemäß auf verschiedene 
Wohnformen, auf unterschiedliche Eigentumsmo-
delle und auf sonstige Sonderwohnformen zu 
erstrecken. Gleichzeitig kennzeichnet dieses 
Spektrum die in einer Großstadt erwünschte Viel-
falt des Wohnens. 


Die durch den Bebauungsplan ermöglichte 
Wohnbebauung deckt ein kleines Segment der 
Wohnungsnachfrage ab und trägt somit sehr wohl 
dazu bei, Abwanderungen aus der Stadt Braun-
schweig abzufangen. 


Die Bereitstellung von Wohnraum erfolgt heute 
überwiegend durch privates Engagement. Die 
Standortkommune ist nur noch sehr einge-
schränkt im Wohnungsmarkt tätig. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass private Investoren die in 
ihrer Verfügbarkeit stehenden Flächen heranzie-
hen und eine eigene Abschätzung über die Woh-







- 40 - 


von Ratsvertretern anlässlich örtlicher Begehun-
gen mit betroffenen Anliegern zusätzlich genährt 
wurde (hierfür können Zeugen benannt werden). 


Wir möchten daher als Anregung vorbringen, 
insbesondere unsere vorgenannten Bedenken 
unter Würdigung der jeweils dazu vorgetragenen 
Anregungen in die Gesamtabwägung einzubezie-
hen und darzulegen, welche Gründe zur Wahrung 
des Gemeinwohls so gravierend sind oder sein 
sollen, dass die beschriebenen Nachteile und 
Beeinträchtigungen der betroffenen Anlieger er-
satz- und entschädigungslos hingenommen wer-
den müssen. 


Ihrer Antwort auf unsere Anregungen und Beden-
ken sehen wir sehr gerne entgegen 
und verbleiben mit freundlichen Grüßen 


nungsnachfrage vornehmen. Die Stadt ist hierbei 
allenfalls begleitend tätig, stellt die Entscheidun-
gen der Investoren aber nicht grundsätzlich in 
Frage. 


Mit der ermöglichten Bebauung erfolgt insofern 
ein Teil der Wohnraumvorsorge für die Stadt 
Braunschweig. Der Plan und seine Begründung 
legen dar, dass auf die Belange der Nachbar-
schaft eingegangen wird. Es wird nicht bestritten, 
dass die ermöglichte Neubebauung auch zu Be-
lästigungen der Nachbarschaft führen kann. Vor 
dem Hintergrund der mehrfachen Überarbeitung 
der Planung und der Ergebnisse eingeholter 
Fachgutachten erscheinen diese jedoch vertret-
bar. 


Vorschlag der Verwaltung:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen unter Punkt 2, 9 und 10 teilweise 
sowie 14 werden berücksichtigt. Die übrigen An-
regungen werden nicht berücksichtigt.









